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2. Geografische Abgrenzung der Förderfähigkeit  
 
 
Der Europäische Fischereifonds ist ein Instrument im Rahmen der Förder- und Kohäsionspolitik. 
Diese hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, Entwicklungsrückstände zwischen entwickelten und weniger 
entwickelten Regionen innerhalb der EU durch verschiedene Förderprogramme auszugleichen und 
eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. 
 
Die Einteilung des Zielgebiets in Konvergenz- und Nicht-Konvergenzzielregionen für die 
Strukturfondsperiode 2007-2013 wurde von der EU gemäß BIP pro Kopf in Kaufkraftparität (KKS) 
im Schnitt der Jahre 2000-2002 vorgenommen (vergl. Verordnung (EG) Nr. 1059/2003). Dabei 
wurden jene NUTS-II-Gebiete zu Konvergenzzielregionen erklärt, für die dieser Wert unter 75 % 
des Durchschnitts der EU25 lag; Regionen, in denen der Wert unter 75 % jenes der EU15 lag, 
wurden zu „Phasing-out“-Regionen (die Erweiterung der EU von 15 auf 25 Mitgliedsstaaten hatte 
den sog. "statistischen Effekt" der Absenkung des durchschnittlichen BIP pro Kopf zur Folge.) 
 
Entsprechend der Zielsetzungen der "Konvergenz der Mitgliedstaaten und Regionen" 
(=Konvergenzzielregionen) und "Wettbewerbsfähigkeit und Regionale Beschäftigung" (=Nicht-
Konvergenz-Zielregionen) umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für das OP 
folgende Regionen: 
 

Konvergenz- und 
Phasing-out-Zielregionen 

Fläche 
(km²) 

Einwohner 
(1.000) 

Einwohner 
pro km² 

Wasserfläche 
(km²)* 

Brandenburg 29.479 2.559 87 1.007 
Mecklenburg-Vorpommern 23.180 1.707 74 1.300 
Niedersachsen (nur Region Lüneburg) 15.508 1.704 110 351 
Sachsen 18.415 4.274 232 340 
Sachsen-Anhalt 20.446 2.470 121 382 
Thüringen 16.172 2.335 144 194 

Gesamt 123.200 15.049 122 3.574 

 
 

Nicht-Konvergenzzielregionen Fläche 
(km²) 

Einwohner 
(1.000) 

Einwohner 
pro km² 

Wasserfläche 
(km²)* 

Baden-Württemberg 35.752 10.736 300 371 
Bayern 70.552 12.469 177 1.434 
Berlin 892 3.395 3.807 60 
Bremen 404 663 1.641 46 
Hamburg 755 1.744 2.309 61 
Hessen 21.115 6.092 289 278 
Niedersachsen (ohne Region LG) 32.116 6.290 196 742 
Nordrhein-Westfalen 34.085 18.058 530 646 
Rheinland-Pfalz 19.853 4.059 204 271 
Schleswig-Holstein 15.799 2.833 179 770 

Gesamt 231.323 66.339 287 4.679 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Internetportal vom 30.11.2006, 
 Stand der statistischen Daten 31.12.2004 (Flächen) und 31.12.2005 (Einwohner) 
 
* Binnengewässer 
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Förderfähigkeit im Rahmen des vorliegenden OP besteht in der gesamten Bundesrepublik, wobei 
das Saarland nicht am Programm teilnimmt. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1198/2006, Anhang II, 
ist in den Konvergenzzielregionen bei einigen Arten von Vorhaben jedoch eine höhere 
Beihilfeintensität zulässig. Von dieser Möglichkeit will das vorliegende OP Gebrauch machen, um 
zu den Konvergenzzielen beizutragen. 
 
 
Zielgebiete der Kohäsionspolitik in Deutschland, 2007-20131 
 

 
 

                                              
1 Quelle: EU Regional Policy: Inforegio factsheet October 2006 
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3. Analyse der Ausgangssituation  
 
 
a) Allgemeine Beschreibung des Fischereisektors  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.a) 
 

1. Analyse der nationalen und lokalen Gegebenheiten  
 
1.1. Deutschland im gemeinschaftlichen Fischereisek tor  
 

In der Europäischen Gemeinschaft sind Fischfang und Aquakultur einschließlich Verarbeitung und 
Vermarktung wichtige Wirtschaftszweige, die den gemeinsamen Markt versorgen und 
insbesondere in strukturschwachen Regionen zahlreiche Arbeitsplätze bieten. Hierunter fallen 
weiter der Verarbeitungs-, Verpackungs-, Transport-, Vermarktungsbereich und 
Dienstleistungsbereich, aber auch Arbeitsplätze in nachgelagerten Bereichen bei Werften, 
Herstellern von Fanggeräten, Ausrüstern und Wartungsbetrieben. 
 

Diese Arbeitsplätze bilden weiterhin das Rückgrat vieler Regionen in der gesamten Gemeinschaft. 
Selbst dort, wo die Beschäftigung im Fischereisektor nicht sehr hoch zu sein scheint, sind diese 
Arbeitsplätze dennoch äußerst wichtig. Häufig kommen in Küstengebieten verschiedene 
geografische und wirtschaftliche Faktoren wie die Entfernung von den Hauptzentren der 
Wirtschaft, niedrige Bevölkerungszahlen, schlechte landwirtschaftliche Böden oder eine rückläufige 
industrielle Entwicklung zusammen und reduzieren die Beschäftigungsmöglichkeiten. 
 

Die Unternehmen der Teichwirtschaft sind überwiegend in strukturschwachen, ländlichen Räumen 
angesiedelt, wo sie einen nennenswerten Beitrag zum Familieneinkommen leisten und durch Hege 
und Pflege der zum Teil jahrhundertealten Teichgebiete den Erhalt ökologisch wertvoller 
Kulturlandschaften sichern. 
 
Deutscher Anteil in der Gemeinschaft2: 
 

 Gemeinschaft Deutschland Anteil 
Gesamtproduktion (t) 7.293.100 335.143 4,6 % 
Fischerei    
Gesamtfänge 5.918.143 260.863 4,4 % 
Anzahl der Schiffe 89.666 2.131 2,4 % 
Tonnage 2.034.389 64.117 3,2 % 
Maschinenleistung (kW) 7.287.224 159.780 2,2 % 
Arbeitsplätze  229.702 4.358 1,9 % 
Aquakultur    
Erzeugung in Tonnen 1.374.958 74.2803 5,4 % 
Wert in 1.000 Euro 2.276.652 142.669 6,3 % 
Verarbeitungsindustrie    
Produktionswert in 1.000 Euro 17.823.443 1.769.300 9,9 % 
Anzahl der Unternehmen 4.216 163 3,9 % 
Anzahl der Beschäftigten 131.781 9.849 7,5 % 
Außenhandel     
Export in Tonnen 6.088.190 550.076 9,0 % 
Wert in 1.000 Euro 13.942.838 1.092.558 7,8 % 
Import in Tonnen 10.042.871 1.076.138 10,7 % 
Wert in 1.000 Euro 24.113.579 2.420.341 10,0 % 
Handelsbilanz in Tonnen -3.954.681 -526.062 13,3 % 
Wert in 1.000 Euro -10.170.741 -1.327.783 13,1 % 

 

                                              
2 Quelle: Fakten und Zahlen über die GFP – Ausgabe 2006 
3 einschließlich Muschelwirtschaft 
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 1.2. Überblick über den Sektor  
 
Der deutsche Fischereisektor gliedert sich in die Seefischerei (Große Hochsee sowie Kleine 
Hochsee- und Küstenfischerei), in die Binnenfischerei (Fluss- und Seenfischerei, Angelfischerei), 
die Aquakultur (Teichwirtschaften, Becken- und Rinnenanlagen, technische und 
Netzgehegeanlagen) sowie den Verarbeitungs- und Vermarktungsbereich. 
 
Die deutsche Fischwirtschaft beschäftigte 2005 insgesamt rd. 43.000 Personen. Die 
Hauptumsätze wurden bei der Verarbeitung und Vermarktung und im Handel getätigt. 
 
Umsatz von Fisch und Fischerzeugnissen nach Sparten (Mio. Euro)4: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Seefischerei 190 195 190 182 177 208 

Binnenfischerei5 115 149 175 170 173 178 

Fischindustrie 1.838 2.030 1.952 1.742 1.726 1.862 

Fischimport 2.403 2.666 2.479 2.281 2.272 2.455 

Fischeinzelhandel 468 505 494 484 470 475 

Fischgroßhandel 2.020 808 800 1.362 1.425 1.512 

Fischgastronomie 337 348 330 320 300 290 

Gesamt 7.371 6.701 6.420 6.541 6.543 6.980 
 
Die Branchen der deutschen Fischwirtschaft bieten dem Verbraucher eine umfangreiche Palette 
von Fischen und Fischerzeugnissen an. Die Angebotsvielfalt und Produktqualität leisten einen 
erheblichen Beitrag zur gesunden Ernährung. 
 
Beschäftigte in der deutschen Fischwirtschaft: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Seefischerei 
(Bordpersonal, 
Landbetriebe) 

4.000 4.000 4.000 3.800 3.800 3.800 

Küsten- und 
Binnenfischerei a 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Seefischmärkte, 
Fischimport 800 800 800 820 800 800 

Fischindustrie 10.630 11.053 10.302 9.249 9.004 8.539 

Fischgroßhandel 3.020 2.510 2.450 3.586 3.780 3.806 
Fischeinzelhandel 
einschließlich 
Fachabteilungen und 
mobiler 
Fischfeinkosthändler 

18.500 18.500 18.400 18.100 17.800 17.800 

Fischgastronomie 5.000 5.000 4.500 4.200 4.000 3.800 

Gesamt 46.350 46.263 44.852 44.155 43.584 42.945 
 

a einschließlich Kleinfahrzeuge der Küstenfischerei und Fahrzeuge der Muschelfischerei 

                                              
4 Quelle: FIMA, FIZ 
5 einschließlich Aquakultur 
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Im Jahr 2005 betrug der Nahrungsverbrauch an Fisch und Fischwaren in der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt rd. 1.221.000 t. Die Eigenproduktion durch die Fischereiflotte sowie die 
Aquakultur und Binnenfischerei lag bei 309.000 t. Daneben wurden 1.714.000 t 
Fischereierzeugnisse (Fanggewicht) im Wert von rd. 2.400 Mio. Euro eingeführt. Ausgeführt 
wurden 799.000 t (Fanggewicht) im Wert von 955 Mio. Euro. 
 
Damit besteht insgesamt eine hohe Importabhängigkeit. Die Nachfrage auf dem deutschen Markt 
für Fisch und Fischwaren wurde 2005 zu 85 % durch Importe aus EU-Staaten und Drittländern 
gedeckt. Lieferländer waren mit rd. 58 % Drittländer. Die meisten Importe kamen aus Dänemark 
(11,8 %), Norwegen (11,3 %) und den Niederlanden (9,6 %). 
 
 
Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Fischereierzeugnissen 
(einschließlich Hering, Krebs- und Weichtiere; 1.000 t Fanggewicht)6: 
(bis 1990 ohne Berlin (Ost), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) 
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Im Inland wurden durch die deutsche Flotte im Jahr 2005 insgesamt 123.556 t, in ausländischen 
Häfen 147.843 t (Fanggewicht) angelandet. 
 
Da der Beitrag der deutschen Fischereiflotte zur Versorgung des Inlandsmarktes mit Fischen, 
Krebs- und Weichtieren rückläufig ist, andererseits der Markt aber erheblich gewachsen ist, ist die 
Bundesrepublik Deutschland auf umfangreiche Einfuhren sowohl bei Seefischen als auch bei 
Süßwasserfischen (rd. 50 % Importe bei Forellen und rd. 25 % Importe bei Karpfen) angewiesen. 
 
Die Entwicklung des Selbstversorgungsgrades, der von rd. 90 % (1970) über 46 % (1980) und 
27 % (1990) auf 23 % (2000) zurückgegangen ist, macht die zunehmende Abhängigkeit von 
Importen deutlich. Im Jahr 2005 lag der Selbstversorgungsgrad bei rd. 25 %. 
 
In der Rangliste der bedeutendsten Fischarten auf dem deutschen Markt dominieren Alaska-
Seelachs (18,3 %), Hering (18,2 %) und Lachs (12,7 %). 
 
Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 14,8 kg Fisch liegt die Bundesrepublik Deutschland 
unter dem EU-Durchschnitt von 22,7 kg und dem Weltdurchschnitt von 20,0 kg. Innerhalb der 
Gemeinschaft bewegt sich der Pro-Kopf-Verbrauch in einer weiten Spanne zwischen 4,4 kg 
(Ungarn) und 56,5 kg (Portugal)7. 

                                              
6 Quelle: BLE 
7 Quelle: Fakten und Zahlen über die GFP – Ausgabe 2006 
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Pro-Kopf-Verbrauch an Fischen in der Bundesrepublik Deutschland 
(bis 1990 ohne Berlin (Ost), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) 
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Verteilung des Pro-Kopf-Verbrauches auf Produktbereiche8 (in Prozent): 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tiefkühlfisch 31 31 34 32 30 32 
Konserven und Marinaden 26 26 29 30 31 30 
Frischfisch 12 12 10 10 11 11 
Krebs- und Weichtiere 13 13 12 11 12 14 
Sonstige Fischerzeugnisse 7 7 6 7 7 5 
Räucherfisch 7 7 6 6 6 6 
Fischsalate 4 4 3 4 3 2 

 
 
Die Fischwirtschaft bietet in gewissem Umfang auch Ausbildungsmöglichkeiten an. 
 

                                              
8 Quelle: FIZ 
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Deutsche Fischereiflotte, Quoten und Ausnutzung 2002-2006: 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
Fischart  Gebiet 

Quote (t) Ausnutzung 
(%) 

Quote (t) Ausnutzung 
(%) 

Quote (t) Ausnutzung 
(%) 

Quote (t) Ausnutzung 
(%) 

Quote (t) Ausnutzung 
(%) 

Hering IVc, VIId 4.376 99,8 5.996 99,9 9.724 98,6 10.072 98,3 7.245 104,3 

Hering IVa, IVb 22.861 100,0 39.207 99,7 32.305 96,5 36.559 96,7 32.737 96,0 

Hering I, II, 10.061 74,3 3.847 87,5 4.812 100,0 17.694 99,8 9.959 100,0 

Hering IIIb, c, d 25.808 88,0 25.048 91,2 25.048 91,2 27.066 90,5 26.864 98,7 

Kabeljau III a Nord (alle Zonen) 140 61,4 58 77,8 58 77,6 78 101,3 75 105,3 

Kabeljau III a Süd 36 91,7 20 8,5 20 10,0 11 72,7 8 87,5 

Kabeljau IV, IIa (EG) 2.091 96,0 2.204 92,2 2.221 100,5 2.996 89,2 2.526 99,7 

Dorsch III b, c, d (EG) 8.937 98,0 8.550 94,9 8.907 93,5 9.328 98,5 9.982 94,4 

Seelachs III EG, IV, IIa EG 14.152 79,9 16.162 53,7 19.496 47,6 15.054 80,7 14.519 100,3 

Seelachs Vb, VI, XII, XIV 948 49,3 1.251 4,3 1.441 0,1 984 38,6 896 58,6 

Rotbarsch V, XII, XIV int. Gewässer 7.467 98,9 9.427 97,7 4.575 70,1 4.249 43,2 2.689 68,1 

Rotbarsch V, XII, XIV grönl. Gewässer 24.700 29,9 14.218 3,8 6.833 3,6 949 51,2 1.456 58,4 

Scholle III a Nord 39 61,5 53 13,2 128 59,4 30 46,7 31 67,7 

Scholle III a Süd 21 23,8 33 18,2 19 26,3 19 36,8 19 63,2 

Scholle IV, II a (EG) 4.875 79,9 4.223 88,9 3.652 99,1 3.450 96,6 3.625 98,5 

Scholle III b, c, d 300 64,3 300 43,3 300 40,3 300 53,3 300 76,7 

Seezunge IIIa, b, c, d 17 64,7 19 89,5 22 86,4 34 97,1 44 95,5 

Seezunge IV, II (alle Zonen) 1.158 65,3 940 79,1 952 99,4 957 78,2 1.091 43,1 

 
Quelle: BLE 

 



13 

1.3. Große Hochseefischerei  
 
Die Reedereien der Großen Hochseefischerei haben ihren Sitz in Bremerhaven 
(3 Fahrzeuge), Cuxhaven (2 Fahrzeuge) und Rostock (4 Fahrzeuge). Bei diesen 
9 Fahrzeugen handelt es sich um Hochseetrawler, von denen sechs universell einsetzbar 
sind und drei speziell für den Schwarmfischfang konzipiert sind. Während die 
Universalfroster sowohl im Grundfischfang (Rotbarsch, Kabeljau, Seelachs und Schwarzer 
Heilbutt) wie auch auf pelagische Arten (Hering, Makrele, Holzmakrele, Blauer Wittling) 
eingesetzt werden, konzentrieren sich die Spezialschiffe ausschließlich auf die pelagischen 
Arten. Die Hauptfanggebiete liegen überwiegend in Drittlandsgewässern. Etwa die Hälfte der 
Anlandungen erfolgt im Ausland. Der Anteil der pelagischen Arten an den Gesamtfängen 
beträgt ca. 80 %. 
 
Von den drei pelagischen Hochseetrawlern werden hauptsächlich neun pelagische Bestände 
befischt. Während einer der Bestände (Atlanto-Scandischer Hering) die volle 
Reproduktionskapazität hat und nachhaltig bewirtschaftet wird, steht dies bei den übrigen 
Beständen zum Teil in Frage. 
 
Die sechs universalen Hochseetrawler befischen überwiegend sieben pelagische und sieben 
demersale Bestände. Zwei der Bestände (Atlanto-Scandischer Hering und Seelachs in 
norwegischen Gewässern) haben die volle Reproduktionskapazität und werden nachhaltig 
bewirtschaftet. Bei den übrigen Beständen ist weder die Reproduktionskapazität noch der 
Grad der Bewirtschaftung bekannt oder ausreichend bekannt. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Kapazitäten der Großen Hochseefischerei in 
etwa im Gleichgewicht mit den verfügbaren Ressourcen stehen. 
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Befischter Bestand Bestandsentwicklung 2004-2005* 

Atlanto-Scandischer Hering volle Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Hering Nordsee volle Reproduktionskapazität, Gefahr der nicht nachhaltigen Bewirtschaftung 

Hering ICES 6a Reproduktionskapazität unsicher, wahrscheinlich nachhaltig bewirtschaftet 

Hering  östlicher Kanal volle Reproduktionskapazität, Gefahr der nicht nachhaltigen Bewirtschaftung 

Stöcker westlicher Bestand Reproduktionskapazität unbekannt, Status der Bewirtschaftung unbekannt 

Makrele Nordsee Reproduktionskapazität unbekannt, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Makrele westlicher Bestand Reproduktionskapazität unbekannt, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Sardinella Mauretanien** Reproduktionskapazität unbekannt, Gefahr der nicht nachhaltigen 
Bewirtschaftung 

Blauer Wittling komb. Bestände volle Reproduktionskapazität, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Kabeljau Norwegen/Spitzbergen volle Reproduktionskapazität, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Schwarzer Heilbutt Ostgrönland Reproduktionskapazität unbekannt, Status der Bewirtschaftung unbekannt 

Schwarzer Heilbutt 
Westgrönland*** 

scheinbar volle Reproduktionskapazität, wahrscheinlich nachhaltige 
Bewirtschaftung 

Schellfisch Norwegen volle Reproduktionskapazität, Status der Bewirtschaftung unbekannt 

Seelachs Norwegen volle Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Rotbarsch Norwegen reduzierte Reproduktionskapazität, Status der Bewirtschaftung unbekannt 

Rotbarsch Ostgrönland volle Reproduktionskapazität, Status der Bewirtschaftung unbekannt 

Rotbarsch Ostgrönland pelagisch Reproduktionskapazität unbekannt, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

 
* ICES Advice 2006 
** CECAF, 4th Session Scientific Sub-Committee 2005 
*** NAFO Scientific Council Report, Part A, 2006 

 
 
 
Kenndaten der Großen Hochseefischerei9: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Anzahl Schiffe 13 13 12 11 11 10 9 

BRZ 39.016 39.556 37.821 34.750 35.192 32.807 30.864 

kW 37.352 38.497 35.673 32.143 33.983 30.379 28.975 

Fangmenge (t) 115.100 116.200 120.100 141.200 125.300 141.200 138.000 

Fangerlös (Mio. €) 62,9 70,8 81,5 72,2 70,0 84,7 88,0 

 

                                              
9 Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
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Stärken und Schwächen10: 
 
Die Große Hochseefischerei verfügt im Rahmen der relativen Stabilität über ausreichende 
Quoten, ihre Fahrzeuge befinden sich in einem modernen und zeitgemäßen Zustand. Die 
wirtschaftliche Lage ist weitgehend stabil. 
In der Schwarmfischerei besteht jedoch eine starke Abhängigkeit von wenigen Fischarten, in 
der Grundfischerei von insgesamt knappen Ressourcen. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-200611 (Euro): 
 

Modernisierungen  Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 0 0 0 0 
Ziel-1-Gebiet 3 8.379.885 418.994 2.800.662 

Gesamt 3 8.379.885 418.994 2.800.662 
 
In der Förderperiode wurden keine Abwrackungen oder Neubauten in der Großen 
Hochseefischerei gefördert - ein in Mecklenburg-Vorpommern bereits bewilligter Neubau 
kam nicht zur Ausführung. Drei Fahrzeuge der Großen Hochseefischerei wurden mit 
Unterstützung aus dem OP FIAF modernisiert. 
 
 
Ausblick, Chancen und Risiken: 
 
In den letzten Jahren haben die Unternehmen der Großen Hochseefischerei zufrieden 
stellende Ergebnisse erzielt, so dass die Perspektiven für die kommenden Jahre positiv zu 
beurteilen sind. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an Bord und zur Steigerung 
der Qualität der Erzeugnisse sind jedoch weiterhin erforderlich. 
 
Als Chancen für die pelagische Hochseefischerei sind zu nennen: Ihre Zielarten sind 
gesunde Nahrungsmittel mit steigender Nachfrage. Derzeit und auch künftig wird eine stabile 
Preissituation erwartet und die Erschließung neuer Märkte durch innovative 
Vermarktungsinitiativen bietet neue Möglichkeiten. Die Risiken in dem Bereich ergeben sich 
durch Unsicherheiten bei der Entwicklung der Bestände, durch die starke Abhängigkeit von 
Drittlandsabkommen und den Konkurrenzdruck auf globalisierten Märkten. 
 
Bei der demersalen Hochseefischerei werden die Chancen in mittel- bis langfristig stabilen 
bis steigenden Preise im Feinfischbereich, ebenfalls in der Erschließung neuer Märkte durch 
innovative Vermarktungsinitiativen und in der Positionierung im anspruchsvollen 
Hochpreissegment und in Nischenmärkten gesehen. Die Risiken liegen hier im 
Kostenanstieg, insbesondere bei Treibstoffen, im Konkurrenzdruck auf globalisierten 
Märkten und ebenfalls in der Abhängigkeit von Drittlandsabkommen. 

                                              
10 näheres siehe Nationaler Strategieplan 
11 bis 30.09.2006 
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1.4. Kutter- und Küstenfischerei  
 
Zur Kutter- und Küstenfischerei gehören die Fahrzeuge der Kleinen Hochseefischerei wie 
auch die Küstenfischereifahrzeuge einschließlich der Kleinen Küstenfischerei. Die 
Unternehmen sind in den zahlreichen kleinen und größeren Häfen an der Nord- und 
Ostseeküste beheimatet. Sie sind gleichzeitig wichtiger Bestandteil der regionalen 
Tourismuswirtschaft. 
 
In Niedersachsen (Nordsee), Schleswig-Holstein (Nord- und Ostsee) und Mecklenburg-
Vorpommern (Ostsee) spielt die Küstenfischerei eine bedeutende Rolle im Fischereisektor. 
An der Nordsee dominieren mittlere Kutterbetriebe, die derzeit fast ausschließlich den Fang 
von Nordseegarnelen mit Baumkurren betreiben, aber auch in der Lage sind, auf 
Frischfischfang, im Wesentlichen auf Plattfisch, auszuweichen. 
 
An der Ostseeküste beheimatete größere Kutterbetriebe sind hauptsächlich in der 
Schleppnetzfischerei vor allem auf Dorsch und Hering tätig. Zahlenmäßig dominieren an der 
Ostsee die offenen Boote und Kutter der Kleinen Küstenfischerei (bis 12 m), insbesondere in 
Mecklenburg-Vorpommern, wo 934 der 983 Fahrzeuge der Kutter- und Küstenfischerei 
diesem Segment angehören (2005). In der Kleinen Küstenfischerei werden überwiegend 
Stellnetze, Reusen und Angeln eingesetzt. 
 
Die von den Fahrzeugen der Kutter- und Küstenfischerei hauptsächlich befischten Bestände 
sind in der Ostsee der Dorsch, der Hering, die Sprotte und die Flunder und in der Nordsee 
der Kabeljau, der Seelachs, der Schellfisch, die Seezunge, die Scholle sowie die Scharbe 
und die Nordseegarnele. In der Kleinen Küstenfischerei werden außerdem einige 
Süßwasser- und Wanderfischarten wie Aal, Zander und Barsch gefangen. 
 
Von den quotierten Arten werden mit Ausnahme des Dorschs in der Ostsee sowie dem 
Kabeljau, der Seezunge und der Scholle, deren Bestände als besonders gefährdet gelten, 
alle übrigen Bestände nachhaltig bewirtschaftet. 
 
Die besonderen Fangbeschränkungen (Einschränkung der Fischereisaison in der Ostsee, 
Beschränkung der Tage auf See, Verringerung der TAC) wie für Dorsch in der Ostsee oder 
Plattfisch in der Nordsee haben in der Kutter- und Küstenfischerei zwar nicht zu 
dramatischen Einbrüchen geführt, da zum Teil auf andere Bestände ausgewichen werden 
konnte, sind aber dennoch nicht ganz ohne Auswirkungen geblieben. Wie aus der Tabelle 
„Kenndaten der Kutter- und Küstenfischerei“ ersichtlich, hat sich der Flottenbereich 
kontinuierlich an die Entwicklung der verfügbaren Ressourcen angepasst. 
 
Vornehmlich in Niedersachsen gibt es in der Kleinen Hochseefischerei einige größere 
Betriebe, die vor allem im Bereich der nördlichen Nordsee und im Nordostatlantik tätig sind. 
Hauptzielfischarten sind Seelachs, Schellfisch, Rotbarsch sowie Plattfische. 
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Befischter Bestand Bestandsentwicklung 2004-2005* 

Dorsch östliche Ostsee reduzierte Reproduktionskapazität, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Hering westliche Ostsee keine Klassifizierung bez. Reproduktionskapazität möglich, wahrscheinlich 
nachhaltig bewirtschaftet 

Hering zentrale Ostsee keine Klassifizierung bez. Reproduktionskapazität möglich, wahrscheinlich 
nachhaltig bewirtschaftet 

Dorsch westliche Ostsee volle Reproduktionskapazität, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Kabeljau Nordsee reduzierte Reproduktionskapazität, keine nachhaltige Bewirtschaftung 

Schellfisch Nordsee volle Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Hering Nordsee volle Reproduktionskapazität, Gefahr der nicht nachhaltigen Bewirtschaftung 

Scholle Nordsee Gefahr der reduzierten Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Seelachs Nordsee volle Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Sandaal Nordsee reduzierte Reproduktionskapazität, Klassifizierung der Bewirtschaftung bez. 
Reproduktionskapazität nicht möglich 

Sprotte Ostsee volle Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Wittling westliche Ostsee keine Bestandsabschätzung durch ICES 

Scholle Nordsee Gefahr der reduzierten Reproduktionskapazität, nachhaltig bewirtschaftet 

Seezunge Nordsee Gefahr der reduzierten Reproduktionskapazität, Gefahr der nicht 
nachhaltigen Bewirtschaftung 

Crangon Nordsee keine Bestandsabschätzung durch ICES 

Scharbe Nordsee keine Bestandsabschätzung durch ICES 

 
* ICES Advice 2006 

 
In Niedersachsen und Schleswig-Holstein betreiben zudem einige leistungsfähige 
Unternehmen die Muschelkulturwirtschaft (weitere Ausführungen dazu im Kapitel 3.a) 1.5.2.). 
 
Kenndaten der Kutter- und Küstenfischerei: 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kutter 460 457 442 431 422 415 406 
Kleine 
Küstenfischereifahrzeuge12 
(< 12 m) 

1.765 1.729 1.693 1.662 1.625 1.597 1.516 

BRZ 29.591 30.248 28.922 28.410 27.794 27.911 27.654 

kW 123.198 122.540 121.363 120.393 118.613 118.908 117.116 

Muschelfahrzeuge 12 12 12 13 12 14 13 

Fangmenge (t) 102.300 81.800 84.700 126.400 132.500 130.200 144.000 

Fangerlös (Mio. €) 126,4 125,8 108,5 110,0 107,2 123,1 127,0 

 
Die wirtschaftliche Lage der Betriebe ist unterschiedlich. Während die Nordseegarnelen 
fangenden Fahrzeuge im Allgemeinen gute Ergebnisse erzielen, ist die Situation der 
Ostseebetriebe aufgrund der wenigen Zielarten und der zeitlichen und räumlichen 
Fangbeschränkungen angespannt. 

                                              
12 überwiegend teilgedeckte und offene Boote, einschließlich unquotierte Arten 
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Stärken und Schwächen13: 
 
Zu den Stärken der Kutter- und Küstenfischerei gehört eine ausreichende 
Quotenverfügbarkeit von Seelachs, eine sichere Bestandssituation der unquotierten 
Nordseegarnele und eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen (vor allem Hering, 
Nordseegarnelen und Muscheln) einschließlich einer starken regionalen Einbindung. Zu den 
Schwächen gehört die Verknappung der Ressource, insbesondere von Kabeljau, Dorsch und 
Plattfischarten, eine teilweise starke Beschränkung durch Seetageregelungen, eine 
monopolistische Struktur auf Abnehmerseite (Nordseegarnelen), ein starke Abhängigkeit 
vom natürlichen Brutfall (Muscheln) und eine Überalterung der Flotte mit 
Nachwuchsproblemen. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-200614 (Euro): 
 
Abwrackungen Anzahl Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 3 409.130 204.585 204.585 
Ziel-1-Gebiet 1 22.526 5.631 16.895 
Gesamt 4 431.656 210.216 221.480 

 
 
Neubauten Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 6 2.923.229 684.547 423.964 
Ziel-1-Gebiet 5 277.077 13.853 96.256 
Gesamt 11 3.200.306 698.400 520.220 

 
 
Modernisierungen  Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 109 12.206.570 2.182.187 1.777.354 
Ziel-1-Gebiet 36 820.100 43.778 284.094 
Gesamt 145 13.026.670 2.225.965 2.061.448 

 
 
Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 
Abwrackungen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

BRT 157 14 

BRZ 0 0 

kW 493 49 
 
 
Neubauten Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

GT 316 28 

kW 1.186 277 
 
 
Modernisierungen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 
GT (Schiffstonnage nach 
Modernisierung) 1.617 382 

�  GT (Erhöhung der Tonnage) 344 0 

kW 221 840 
 

                                              
13 näheres siehe Nationaler Strategieplan 
14 bis 30.09.2006 
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Ausblick, Chancen und Risiken: 
 
Seit 2005 können Neubauten nicht mehr gefördert werden. Insofern sind hier im Rahmen 
des EFF keine Maßnahmen zu erwarten. Die Betriebe werden jedoch weiterhin in 
Modernisierungsmaßnahmen investieren müssen, um die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge 
zu erhalten sowie die Arbeitsbedingungen und die Sicherheits- und Qualitätsstandards an 
Bord zu verbessern. 
 
Die Chancen in der Kutter- und Küstenfischerei liegen in der steigenden Nachfrage und 
gesichertem Absatz, in mittel- bis langfristig stabilen bis steigenden Preiserwartungen bei 
Frischfisch, in der weiteren Stärkung der Stellung im regionalen und nationalen 
hochpreisigen Frisch- und Feinfischmarkt sowie im Ausbau des Anteils an der 
Wertschöpfungskette bei zunehmender vertikaler Integration in die Verarbeitung und 
Vermarktung. 
 
Die Risiken werden vor allem in der teils schwachen Bestandssituation (Kabeljau, Dorsch 
und Plattfische), in der Verschlechterung des Zustandes des Meeresökosystems durch Über- 
und konkurrierende Nutzungen („global change“), in Nutzungseinschränkungen durch 
Flächenentzug für Nationalparks, Schutzzonen und Windparks, in der geringen 
Investitionsbereitschaft aufgrund von Unsicherheiten (Bestände, Schwankungen bei der 
Quotenzuteilung, Betriebsnachfolger) sowie in einer fortschreitenden Überalterung (Flotte 
und Mannschaft) gesehen. 
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1.4.1. Fischereihäfen 
 
Über die gesamte Nord- und Ostseeküste verteilt liegen insgesamt 220 zugelassene 
Anlandehäfen. Nahezu alle Häfen sind nicht nur Standorte der Fischerei, sondern mit ihrem 
maritimen Flair gleichzeitig auch besondere Anziehungspunkte für den regionalen 
Tourismus. Infrastruktur und technische Ausstattung der meisten Häfen sind zufrieden 
stellend. Hierzu haben auch die Interventionen des FIAF und der Gemeinschaftsinitiative 
PESCA beigetragen. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-2006 (Euro) (bis 30.09.2006): 
 

Fischereihäfen Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 12 7.672.660 1.699.403 1.846.349 
Ziel-1-Gebiet 18 52.110.470 4.785.103 38.921.686 
Gesamt 30 59.783.130 6.484.506 40.768.035 

 
 
Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 

Neubau/Erweiterung Hafenanlagen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 
Laufende Meter Kaianlagen 256 0 
m³ Kühlhallen 3.872 0 
m³ Lagerhallen 1.541 0 
Anzahl Fördermittel 0 1 
Anzahl Eismaschinen 1 0 
Anzahl Anlagen Strom- / Wasserversorgung 0 1 
Anzahl Anlagen Treibstoffversorgung 1 0 
Anzahl anderer Anlagen und Ausrüstungen 0 * 7 
m² Nutzfläche für den Erstverkauf 62 0 

 
 

Modernisierung bestehender Anlagen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 
Verbesserung Hygienebedingungen (Anzahl) 5 4 
Verbesserung Umweltbedingungen (Anzahl) 1 4 
Verbesserung Dienstleistungen (Anzahl) 4 11 

 
* Durch die hier geförderten Maßnahmen wurden noch andere nicht durch Indikatoren darstellbare Investitionen ausgelöst 
(Bsp.: Fischbearbeitungszentrum Sassnitz-Mukran, Errichtung eines Spülfeldes). 

 
 
Ausblick, Chancen und Risiken: 
 
Die weitere Hafenentwicklung ist auch zukünftig eine regional bedeutsame Aufgabe, um die 
Anlandebedingungen für die Flotte zu verbessern und Synergien insbesondere mit dem 
Tourismus und der übrigen regionalen Wirtschaft zu nutzen, wenn sie auch vom finanziellen 
Umfang her gesehen bezogen auf das Konvergenzgebiet nicht mehr die Bedeutung haben 
wird, die sie in der Förderperiode 2000-2006 hatte. 
Chancen werden dementsprechend vor allem in der Entwicklung von Regional- und 
Hafenkonzepten zur gemeinsamen fischereilichen und touristischen Nutzung gesehen. 
Demgegenüber liegen die Risiken möglicherweise in Problemen bei der Aufrechterhaltung 
der lokalen Hafeninfrastruktur bei weiterem Rückgang der Fischereiflotte sowie in der 
Erhöhung der Transaktionskosten für die Betriebe bei Konzentration auf wenige 
Fischereihäfen. 
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1.5. Binnenfischerei und Aquakultur  
 
Zur deutschen Binnenfischerei gehören die Fluss- und Seenfischerei sowie die Aquakultur 
mit Karpfenteichwirtschaften und Forellenzuchten und einigen technischen Anlagen. Die 
Bedeutung dieser Betriebe zur Versorgung des regionalen und lokalen Marktes darf nicht 
unterschätzt werden. Der Beitrag zur Eigenversorgung mit hochwertigen Produkten und 
kurze Wege zum Verbraucher sind deutliche Vorteile dieser Sparte. 
 
 
1.5.1. Binnenfischerei 
 
Die erwerbsmäßige Seen- und Flussfischerei hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
von Gewässerbeeinträchtigungen und zum Teil wegen zurückgehender Rentabilität 
rückläufig entwickelt. Zahlreiche ehemals ausschließlich oder überwiegend beruflich 
befischte Gewässer werden deshalb heute nur durch die Angelfischerei genutzt. 
 

In den letzten Jahren hat sich die Situation durch die Erfolge der Gewässerreinhaltung, durch 
Gewässerrenaturierungen und den Bau von Fischwegen verbessert, so dass es bereits zur 
Wieder- oder Neugründung von Nebenerwerbsbetrieben gekommen ist. 
 
Kenndaten der erwerbsmäßigen Binnenfischerei: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Betriebe (Haupt- u. 
Nebenerwerb) 803 747 822 835 887 1.050 

Gesamtfang (t) 3.625 3.542 3.471 3.466 3.625 3.314 

Erlöse (Mio. €) 10,0 10,0 13,9 11,7 9,1 7,0 

 
Die berufsmäßige Seenfischerei basiert in der Bundesrepublik Deutschland auf sehr 
unterschiedlichen Betriebsstrukturen und Produktionsverhältnissen. Die größten fischereilich 
genutzten Wasserflächen befinden sich in Norddeutschland (Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg) und in Süddeutschland (Bayern und Baden-
Württemberg). Die Seenfischerei wird sowohl im Haupterwerb wie auch im Nebenerwerb 
betrieben. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Familienbetriebe, die oftmals seit 
mehreren Generationen an den Gewässern tätig sind. 
 

Seit einigen Jahren werden die Fischbestände in vielen bewirtschafteten Gewässern 
zusätzlich durch den Fraßdruck stark gestiegener Kormoranbestände geschädigt. Dort sinkt 
auch der Fischereiertrag. Nicht selten muss daher die berufsfischereiliche Nutzung einzelner 
Gewässer aus diesem Grund aufgegeben werden. 
 

Trotz insgesamt zurückgehender Erlöse und Anlandemengen konnte sich in anderen Fällen 
die Berufsfischerei bei zufrieden stellender Ertragslage stabilisieren. Dieses gilt 
beispielsweise auch für den Bodensee. 
 

Die Unternehmen der Fluss- und Seenfischerei gehen zunehmend dazu über, ihre Fänge zu 
verarbeiten und zu veredeln und über Direktvermarktung (im Folgenden auch Direktabsatz 
oder Selbstvermarktung) an den Endverbraucher zu verbessern. Direktvermarktung wird z.B. 
durch das deutsche Steuerrecht vom Einzelhandel abgegrenzt, da Einkünfte aus 
Teichwirtschaft (Aquakultur) und Binnenfischerei gem. § 13 Einkommenssteuergesetz i. V. 
mit § 62 Bewertungsgesetz Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind. Ob die eigenen 
Erzeugnisse zum Weiterverkauf an Groß- und Einzelhandel oder unmittelbar an 
Endverbraucher (Direktvermarktung) veräußert werden, ist unerheblich. Dies gilt auch, wenn 
zugekaufte Erzeugnisse betriebstypischer Produkte zur Abrundung des Angebots im 
Rahmen der „Zukaufsgrenze“ verkauft werden. Diese Zukaufsgrenze wird überschritten, 
wenn der Umsatz aus dem Zukauf über 20 % (unter besonderen Umständen über 30 %) des 
Gesamtumsatzes liegt. 
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Insgesamt befindet sich die erwerbsmäßige Binnenfischerei in der Bundesrepublik 
Deutschland mit ihrer Produktion auf einem hohen Niveau. Eine Verbesserung der 
Ertragslage lässt sich bei ihrer derzeitigen Struktur in vielen Fällen weniger durch eine 
Steigerung der Fänge als durch innerbetriebliche Rationalisierungsmaßnahmen, durch 
Veredlung der Erzeugnisse sowie durch den Ausbau der Selbstvermarktung erreichen. Die 
Erzeuger haben dieses erkannt und richten ihre Betriebe zunehmend auf die 
Herausforderungen des Marktes aus. Trotz der in der Regel niedrigen Erzeugerpreise, 
zumindest bei Abgabe an den Handel, erzielen Süßwasserfische und Fischerzeugnisse im 
Einzelhandel gute Preise. Gerade hier liegt ein Ansporn zum Ausbau der Selbstvermarktung. 
 
 
Stärken und Schwächen: 
 

Zu den potentiellen Stärken gehören die nachhaltige Nutzung der Ressourcen, die regionale 
Einbindung und die guten Chancen zur Direktvermarktung einschließlich einer touristischen 
Attraktivität durch traditionelle und naturnahe Bewirtschaftungsformen. 
Zu den Schwächen gehören eine starke Abhängigkeit vom natürlichen Ertragspotenzial der 
Gewässer, eine sehr geringe Rentabilität und erhebliche Ertragsminderungen durch wild 
lebende fischfressende Tierarten. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-200615 (Euro): 
 

Binnenfischerei Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 54 580.925 57.220 103.023 
Ziel-1-Gebiet 26 272.045 32.277 94.004 
Gesamt 80 852.970 89.497 197.027 

 
 
Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 

Binnenfischerei Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 
Bau neuer Schiffe (Anzahl) 8 14 
Modernisierung von Schiffen (Anzahl) 39 10 
andere Maßnahmen 7 6 

 
 
Ausblick, Chancen und Risiken: 
 

Auch wenn die durchschnittliche Investition in den Binnenfischereiunternehmen 
vergleichsweise gering ausfällt, so ist doch eine gewisse Investitionsbereitschaft erkennbar, 
die die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der betrieblichen 
Strukturen zum Ziel hat. Dieses wird auch in den kommenden Jahren so sein und damit zur 
Existenzsicherung der bestehenden Betriebe beitragen. Der Strukturwandel in der 
Binnenfischerei mit größer werdender Bedeutung der Angelfischerei als Nutzungskonkurrent, 
aber auch Abnehmer von Produkten der Binnenfischerei und Aquakultur spielt hierbei eine 
wichtige Rolle. 
Die Chancen in diesem Bereich liegen in Ausbau der Wertschöpfungskette durch Nutzung 
des Potenzials in der Veredelung, im Ausbau der Nutzungskombination Seen- und 
Flussfischerei mit dem Regionaltourismus, in der Nutzung von „neuen“ Gewässern aus 
Rekultivierungsmaßnahmen sowie in der Vergütung von nicht-monetären Leistungen im 
Landschaftskulturbereich. Die Risiken bestehen in erster Linie in einem sinkenden 
Ertragspotenzial bei Verbesserung der Gewässergüte nach der EU-WRRL, in der 
zunehmenden Nutzungskonkurrenz durch Freizeit- und Tourismusaktivitäten sowie in 
Bewirtschaftungsbeschränkungen durch Ausweisung von Ramsar-, FFH- und 
Naturschutzgebieten. 
                                              
15 bis 30.09.2006 



23 

1.5.2. Aquakultur 
 
Die Aquakultur in der Bundesrepublik Deutschland wird durch extensiv bewirtschaftete 
Karpfenteichwirtschaften und durch Forellenzuchtanlagen geprägt. Durch Anpassung an den 
aktuellen Stand der Technik nimmt im süddeutschen Raum die Forellenproduktion 
kontinuierlich zu. Der Neubau von Anlagen ist aufgrund der Umweltgesetzgebung nur noch 
begrenzt möglich. Technische Anlagen haben nur eine geringe Bedeutung. Zurzeit gibt es 
bundesweit etwa 25 technische Anlagen. 
 

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein betreiben zudem einige leistungsfähige 
Unternehmen die Muschelkulturwirtschaft an der Nordseeküste; in Schleswig-Holstein wird 
der Aktionsradius derzeit auch auf die Ostsee ausgedehnt. Die Muschelwirtschaft stellt einen 
hoch spezialisierten Subsektor mit nur wenigen Unternehmen dar, der die natürlichen 
Ressourcen des Wattenmeeres nutzt und über die Bewirtschaftung von Kulturflächen 
Speisemuscheln produziert. 
 
Die Karpfenproduktion  spielt in der deutschen Aquakultur eine bedeutende Rolle. Sie wird 
auf rd. 39.000 ha Teichfläche überwiegend extensiv betrieben. Diese Produktion eignet sich 
für den Nebenerwerb in der Landwirtschaft. Es werden in erster Linie die natürlichen 
Produktionsgrundlagen genutzt, die durch Zufütterung ergänzt werden. Die Vermarktung von 
Speisekarpfen aus der heimischen Produktion, die traditionell saisonal lebend-frisch 
angeboten werden, vollzieht sich fast ausschließlich in den Herbst- und Wintermonaten bis in 
das Frühjahr hinein. Die Fische werden über den Handel, an die Gastronomie oder direkt an 
den Verbraucher vermarktet. 
 
 
Innerhalb der EU liegt Deutschland in der Karpfenproduktion nach Polen und der 
Tschechischen Republik mit einem Anteil von mehr als 20 % an dritter Stelle16 (t): 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Polen 22.600 22.000 19.000 20.500 18.300 
Tschechische Republik 17.106 17.421 16.596 16.935 16.996 
Deutschland  * 17.702 15.124 15.094 15.464 16.044 
Ungarn 8.656 8.226 7.735 7.924 8.688 
Frankreich 5.650 5.430 5.200 4.700 4.230 
Übrige Mitgliedstaaten 4.154 4.390 3.956 4.467 4.873 
Gesamt 75.868 72.591 67.581 69.990 69.131 

 
* Angaben für Deutschland aus Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 

 
 
Kenndaten der deutschen Karpfenteichwirtschaft17: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Haupterwerbsbetriebe 299 186 192 189 183 184 
Nebenerwerbsbetriebe18 12.561 12.659 12.042 12.035 12.074 12.074 
Speisekarpfen (t) 13.031 11.457 11.373 10.703 11.514 11.876 
Satzkarpfen (t) 4.671 3.667 3.721 4.761 4.530 3.828 
Nebenfische (t) 1.062 906 751 757 788 1.007 
Erlöse (Mio. €) 78,7 35,7 48,4 47,2 50,0 52,4 

 

                                              
16 Quelle: eurostat 
17 Quelle: Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
18 einschließlich Zuerwerb 
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Die Schwerpunkte der Karpfenteichwirtschaft liegen in Bayern, Sachsen und Brandenburg. 
Die Struktur der Betriebe ist unterschiedlich. Während in Sachsen und Brandenburg 
vorwiegend größere Betriebe tätig sind, ist vor allem die bayerische Karpfenteichwirtschaft 
durch eine Vielzahl von Nebenerwerbsbetrieben gekennzeichnet. Charakteristisch ist der 
nahezu ausschließliche regionale und lokale Absatz. 
In Sachsen dagegen werden über 90 % der Gesamtteichfläche im Haupterwerb 
bewirtschaftet und nur etwa ein Fünftel der Speisekarpfen regional abgesetzt. Die 
Flächenausstattung der Teichwirtschaften liegt bei durchschnittlich 152 ha. 
 

Vor allem in der bayerischen Karpfenteichwirtschaft kommt es infolge schlechter 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zunehmend zur Aufgabe von Nebenerwerbsbetrieben. 
Die Teiche werden dann an Angelvereine oder andere Betriebe verpachtet. Probleme 
bereiten fischfressende oder teichwirtschaftlich schädliche Wildtierarten, die aufgrund ihrer 
Unterschutzstellung zahlenmäßig stark zunehmen (u.a. Biber, Graureiher, Gänsesäger, 
Kormoran und Fischotter). Billigimporte aus östlichen Nachbarländern üben einen starken 
Druck auf die Vermarktungspreise aus. 
 

Neben der extensiven Erzeugung von Karpfen und Nebenfischarten sind die 
Karpfenteichwirtschaften von landeskultureller Bedeutung, da sie mit ihren großen 
Wasserflächen in bestimmten Regionen landschaftsprägend und aufgrund der traditionellen, 
extensiven Bewirtschaftung zugleich wertvolle Lebensräume für Fauna und Flora sind. Da 
die Art der Bewirtschaftung unerlässlich für den Fortbestand dieser besonderen 
Kulturlandschaftsform ist, hat die Förderung und Unterstützung der Karpfenteichwirtschaft 
von jeher einen hohen politischen Stellenwert. Damit liegt eine große Stärke der 
Karpfenteichwirtschaft in ihrer engen regionalen Einbindung in die Kulturlandschaft. 
 
Die Forellenzuchtanlagen  sind anders als die Karpfenteichwirtschaft über die ganze 
Bundesrepublik Deutschland verteilt und vor allem durch kleinere Unternehmen (im Sinne 
des Sprachgebrauches der EU) geprägt. Der Anteil an Unternehmen mit moderner 
technischer Ausstattung und fest angestellten Arbeitskräften ist noch gering, hat jedoch 
besonders in Baden-Württemberg, in Bayern und teilweise in Thüringen und Sachsen-Anhalt 
zugenommen. Wegen der hohen Umweltanforderungen in der Bundesrepublik Deutschland 
sind den Forellenzuchten jedoch häufig Grenzen für eine Erweiterung ihrer Produktion 
gesetzt. 
 

Die am häufigsten produzierte Fischart ist die Regenbogenforelle, gefolgt von Bachforelle 
und Saibling. 
 

Innerhalb der Gemeinschaft steht Deutschland in der Regenbogenforellenerzeugung nach 
Dänemark, Frankreich, Spanien und Italien an fünfter Stelle19 (t): 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Dänemark 40.681 39.220 30.213 35.282 39.858 
Frankreich 41.143 46.462 45.246 29.365 35.283 
Spanien 33.133 35.384 32.442 33.113 30.810 
Italien 44.500 44.000 33.770 38.000 30.227 
Deutschland  * 20.431 21.634 22.044 21.148 21.646 
Vereinigtes Königreich 10.911 13.154 14.319 14.820 15.285 
Polen 11.445 11.000 10.709 11.696 14.647 
Übrige Mitgliedstaaten 30.290 30.674 28.344 24.909 25.289 
Gesamt 232.534 241.528 217.087 208.333 213.045 

 
* Angaben für Deutschland aus Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 

 

                                              
19 Quelle: eurostat 
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Kenndaten der deutschen Forellenzucht: 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Haupterwerbsbetriebe 576 554 550 543 440 440 
Nebenerwerbsbetriebe20 6.984 6.518 6.540 6.500 9.981 9.981 
Hobbybetriebe 3.472 4.122 4.322 4.319 ** ** 
Speiseforellen (t) 18.419 19.243 19.512 18.713 19.142 19.024 
Satzforellen (t) 2.012 2.391 2.532 2.435 2.504 2.623 
Nebenfische (t) 1.950 2.257 2.117 2.108 2.120 2.181 
Erlöse (Mio. €) 95,1 100,2 109,2 102,8 109,9 113,0 

 
** ab 2004 geänderte Zuordnung bzw. Zusammenfassung von Hobby- und Nebenerwerbsbetrieben 
 

Quelle: Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 

 
Auch bei den Forellenzuchten ist der Familienbetrieb die vorherrschende Betriebsform. Die 
Produktion an Speiseforellen reicht allerdings zur Versorgung des Inlandsmarktes bei weitem 
nicht aus, so dass in annähernd gleicher Menge noch Importe erfolgen. Auch bei den 
Forellenzuchten gewinnt die Direktvermarktung veredelter Produkte neben der Optimierung 
der betrieblichen Abläufe immer mehr an Bedeutung. 
Auf dem Forellensektor ist in den letzten Jahren eine deutliche Konkurrenz durch den Lachs 
entstanden, der aufgrund des niedrigen Preisniveaus heute einen ähnlichen Käuferkreis 
anspricht wie die Forelle. Vor allen Dingen sind die deutschen Unternehmen jedoch durch 
die geringeren Gestehungskosten in den Nachbarländern unter Druck geraten. Für hohe 
Kosten in der Bundesrepublik Deutschland waren insbesondere das hohe Lohnniveau und 
das zum Teil beträchtliche Alter der überwiegend relativ kleinen Anlagen ausschlaggebend, 
während an anderen europäischen Standorten teils niedrigere Löhne und verbreitet große, 
moderne Anlagen niedrige Abgabepreise ermöglichten. Die deutschen Unternehmen sind 
deshalb in besonderem Maße zur Modernisierung gezwungen. 
 

Auch die Forellenzuchtbetriebe werden durch verschiedene äußere Einflüsse beeinträchtigt. 
In der Produktion kommt es zu Verlusten durch fischfressende Wildtierarten, zu denen vor 
allem der Kormoran gehört. Auf der Absatzseite sind es in erster Linie Billigimporte aus 
Spanien, Italien und Dänemark sowie zunehmend aus Polen, die den Wettbewerb und die 
Erlössituation der Unternehmen verschärfen. Ohne Zweifel werden jedoch die in heimischen 
Gewässern erzeugten Fische auch künftig ihren Markt vor allem im regionalen Absatz finden. 
Die Nähe zum Verbraucher gewährleistet dabei die für die Qualität der Ware 
ausschlaggebende Frische. Vor diesem Hintergrund ist der weitere Ausbau der 
Direktvermarktung eine Chance, die es zu nutzen gilt. 
 
 
Stärken und Schwächen: 
 
Zu den Stärken gehören die familiäre Struktur der Unternehmen, die regionale Einbindung 
mit guten Chancen für die Direktvermarktung und die nachhaltige Nutzung der Ressource 
Wasser. Zu den Schwächen gehören die teilweise kleinstrukturierte Erzeugung, stark 
saisonaler Absatz (Karpfen), Defizite im Bereich Verarbeitung und Vermarktung sowie 
Marketing und massive Schäden durch Kormorane und andere fischfressende Wildtierarten. 
 
Die technische Aquakultur  hat sich in den zurücklegenden Jahren noch nicht wesentlich 
weiter entwickelt. Trotz fortgeschrittener Technik entwickelt sich diese Form der 
Fischerzeugung nur sehr zögerlich. Technische, betriebswirtschaftliche und Marktprobleme 
sind hier die Hauptursachen. Dennoch gibt es einige gut funktionierende Anlagen. 

                                              
20 einschließlich Zuerwerb 
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Kenndaten der technischen Aquakultur in der Bundesrepublik Deutschland: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Anzahl Anlagen 21 24 28 31 31 25 
Aal (t) 422 347 381 372 328 329 
Wels (t)  120 97 100 106 145 149 
Andere Arten (t) 21  21 31 215 179 
Erlöse (Mio. €) 3,5 2,8 3,1 7,8 4,1 4,2 

 
Stärken und Schwächen: 
 
Zu den Stärken der technischen Aquakultur gehören ein geringer Verbrauch der Ressource 
Wasser, flexible Produktionsmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten an den Markt. Zu 
den Schwächen gehören ein hoher technischer Aufwand, ein hoher Kapitalaufwand sowie 
technische und betriebliche Risiken. 
 
Muschelwirtschaft  
Die Verknappung der Ressourcen und eine verstärkte Nachfrage des Marktes haben in den 
letzten Jahren zu einer Verbesserung der Erlössituation geführt. 
 

Die Besatzmuschelgewinnung ist in besonderem Maße von den jährlich stark schwankenden 
Brutfällen und den allgemeinen Witterungsverhältnissen abhängig. Die Betriebe haben sich 
jedoch auf die Ertragsschwankungen eingestellt und zeigen sich wirtschaftlich stabil. Die 
Muschelfischerei unterliegt allerdings erheblichen Einschränkungen durch die Wattenmeer-
Nationalparke. 
 

Alternative Verfahren zur Produktion von Besatzmuscheln mittels künstlicher Kollektoren 
befinden sich in der Entwicklung. Hierdurch können unter Umständen die Abhängigkeit von 
natürlichen Brutfällen und Konflikte mit dem Naturschutz verringert werden. 
 
Kenndaten der deutschen Muschelwirtschaft (Nord- und Ostsee): 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Anzahl Fangfahrzeuge 12 12 12 13 12 14 
Miesmuscheln (t) 22.854 11.606 9.721 31.056 17.944 10.791 
Erlöse (Mio. €) 14,6 13,9 4,6 17,8 11,0 9,4 

 

Quelle: BLE, Anlandestatistik 

 
Stärken und Schwächen: 
Es gibt eine stabile Nachfrage nach Miesmuscheln, das führt insbesondere in 
produktionsarmen Zeiten zu guten und in der Tendenz steigenden Erlösen. Die 
Unternehmen der Muschelwirtschaft können durchweg als finanzstark angesehen werden; 
sie verkraften auch wirtschaftlich schwierige Zeiten. Sie gelten zudem als innovativ und 
investitionsfreudig. Das sind die Stärken. Zu den Schwächen gehört traditionell die 
Abhängigkeit von den natürlichen Produktionsschwankungen, insbesondere vom natürlichen 
Brutfall. 
 

Die Muschelkulturwirtschaft zählt zu den aussichtsreichsten Sektoren der marinen 
Aquakultur. Die Austernwirtschaft wird in Schleswig-Holstein weiterhin hautsächlich regionale 
Bedeutung haben, ist für die strukturschwache Region der Westküste daher nicht minder 
bedeutungsvoll. Die Nachfrage nach Speisemuscheln ist stabil und ausbaufähig. 
Meeresfrüchte liegen allgemein im Trend der Verbraucher. 
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Die technische marine Aquakultur  befindet sich noch in den Anfängen. Hier gibt es bereits 
einige Salzwasserkreislaufanlagen an Land, die jedoch bisher noch keine gesicherten 
Produktionsbedingungen erreicht haben. Hier gibt es noch Entwicklungspotentiale, die über 
Pilotprojekte untersucht und erprobt werden. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-200621: 
 

Aquakultur gesamt Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 1.251 18.163.976 2.117.461 3.061.726 
Ziel-1-Gebiet 60 11.289.579 1.379.659 3.750.112 
Gesamt 1.311 29.453.555 3.497.120 6.811.838 

 
Bei den geförderten Projekten handelt es sich ausschließlich um Investitionen im 
Produktionsbereich, wo sich neben zahlreichen anderen Maßnahmen in den letzten Jahren 
in einigen Regionen mit FIAF-Förderung größere Betriebe entwickelt haben. Außerdem 
haben zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Direktvermarktung stattgefunden, die 
jedoch unter den Subsektor Verarbeitung und Vermarktung fallen. 
 
 
Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 

Erhöhung der 
Produktionskapazität Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

Tonnen/Jahr Karpfen 47 414 

Tonnen/Jahr Süßwasserforellen 875 113 

Tonnen/Jahr andere Arten 182 706 

Anzahl Setzlinge 14.189.000 5.085.000 
 
 

Modernisierung bestehender 
Aquakulturanlagen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

Verbesserung 
Hygienebedingungen (Anzahl) 

221 3 

Verbesserung 
Umweltbedingungen (Anzahl) 43 4 

Verbesserung 
Produktionssysteme (Anzahl) 1.031 34 

 
Die Förderung von Projekten in der Aquakultur hat vor allem zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen beigetragen; in gewissem Umfang konnten auch neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. 

                                              
21 bis 30.09.2006 
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Ausblick, Chancen und Risiken: 
 
Die Fischproduktion im Binnenland ist nicht beliebig steigerungsfähig. Umwelt- und 
Naturschutzauflagen sowie die Begrenztheit der verfügbaren Wassermengen setzen der 
Erweiterung der herkömmlichen Teichwirtschafts- und Fischzuchtbetriebe ebenso Grenzen 
wie noch bestehende technische Schwierigkeiten und hohe Gestehungskosten dem Neu- 
und Ausbau von Kreislaufanlagen. 
 
Die Aquakultur leistet dennoch einen wichtigen Beitrag zur Versorgung des deutschen 
Marktes mit Süßwasserfischen. Allerdings sind auch weiterhin technische Schwierigkeiten zu 
überwinden. Die oft vor vielen Jahren errichteten Anlagen sind zu modernisieren, die 
Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsprozesse zu rationalisieren sowie 
hygienische Probleme zu lösen. Schließlich führen auch die erhöhten Anforderungen im 
Umweltbereich zu einer Reihe von Schwierigkeiten, die sich auf die Betriebs- und 
Produktionskosten auswirken. Trotz regional erheblicher Kapazitätssteigerungen ist deshalb 
insgesamt nur eine relativ geringe Zunahme der Gesamterzeugung zu erwarten. 
 
Insgesamt muss sich die Aquakultur verstärkt den marktwirtschaftlichen und 
umweltpolitischen Erfordernissen anpassen, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Ein nicht unwesentlicher Faktor wird dabei in den kommenden Jahren die Konkurrenz durch 
die neuen Mitgliedsstaaten sein, die teilweise bereits über moderne und leistungsfähige 
Aquakulturanlagen verfügen und zunehmend auch den deutschen Markt beliefern. 
 
Die Familienbetriebe der Karpfen- und Forellenteichwirtschaft wenden sich zunehmend der 
Weiterverarbeitung ihrer Erzeugnisse zu, die überwiegend im eigenen Betrieb vermarktet 
werden. Durch die Verknüpfung von Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung wird die 
Rentabilität der Betriebe verbessert. Ein weiterer positiver Aspekt ist in der verstärkten 
Einbindung und einem größeren Betätigungsfeld für Frauen zusehen, die hier in besonderem 
Maße Arbeitsmöglichkeiten finden. 
 
Neben der Speisefischproduktion ist die Aufzucht und Abgabe von Besatzfischen eine 
wichtige unternehmerische Aktivität. Angesichts der Gefährdungssituation vieler 
Fischbestände im Binnenland einschließlich diadromer Arten sowie der Nachfrage von 
Seiten der Angelfischerei wird die Bedeutung dieses Erwerbszweiges eher noch zunehmen. 
 
Für die kommenden Jahre wird daher eine Nachfrage von Fördermöglichkeiten mindestens 
im bisherigen Umfang erwartet. 
 
Bei den Karpfenteichwirtschaften liegen die Chancen im Ausbau des hochpreisigen 
Direktabsatzes, in der Erschließung neuer Märkte durch Produktneu- und 
Weiterentwicklungen und Angebotsbündelung, im Auf- und Ausbau eines zweiten 
Standbeins im Tourismus, in der Zucht von Satzfischen für z.B. Wiederansiedlungspläne 
(Schleie, Hecht, Zander u.a.) sowie in der Sicherung von Absatzmärkten durch gemeinsame 
Vermarktungsinitiativen (von der Region für die Region, EU-anerkannte und geschützte 
geographische Herkunft und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit). Die Risiken in diesem 
Teilsektor werden vor allem in der z.T. kritischen wirtschaftlichen Situation wegen starker 
Konkurrenz durch Kostenvorteile (Lohnkosten, geringe Umweltstandards) benachbarter 
Staaten, im tendenziell leichten Rückgang in Produktion / Nachfrage, in der Konkurrenz für 
ein wenig marktgängiges Produkt durch andere (Import-)Fischprodukte sowie in sich ständig 
verschärfenden Auflagen im Umweltbereich gesehen. 
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Bei den Forellenwirtschaften ergeben sich Chancen durch ein hohes 
Intensivierungspotenzial in der Vermarktung und in der Erzeugung durch Einsatz neuer 
Techniken, durch die Zucht von Satzfischen, durch den Aufbau und Ausbau eines zweiten 
Standbeines im Tourismus, durch die Sicherung von Absatzmärkten durch gemeinsame 
Vermarktungsinitiativen (von der Region für die Region, EU-anerkannte und geschützte 
geographische Herkunft), mit der Weiterentwicklung des hochpreisigen Direktabsatzes unter 
Betonung der Regionalität und der 100 %igen Rückverfolgbarkeit sowie mit der Erschließung 
neuer Märkte durch Produktneu- und Weiterentwicklung und Angebotsbündelung. Die 
Risiken können mit dem Futterkostenanstieg, der Ressourcenbegrenzung (Wasser hoher 
Qualität) als Hindernis für das Betriebswachstum, mit Verschärfung der 
Umweltschutzauflagen, mit der Konkurrenz auch durch den wachsenden Markt alternativer 
Aquakulturprodukte (wie z.B. Dorade, verschiedene Barscharten) und mit der wachsenden 
Konkurrenz aus den Nachbarländern umschrieben werden. 
 
Für die technischen Haltungssysteme bestehen Chancen in der Nutzung junger 
Tagebergbauseen mit angepasster Fischproduktion in Netzgehegen, in ihrem geringen 
Ressourcenverbrauch sowie in der vollständigen Nutzung der Wertschöpfungskette bei 
integrierter Erzeugung, Weiterverarbeitung und Vermarktung. Die Risiken liegen hier im 
hohen wirtschaftliches Risiko, da die meisten Anlagen als Pilotanlagen betrieben werden und 
das Experimentierstadium noch nicht verlassen haben und in der störanfälligen 
Verfahrenstechnik. 
 
Für die Muschelwirtschaft ergeben sich vor allem Chancen durch steigende 
Nachfrage/gesicherten Absatz und durch die mittel- bis langfristig zu erwartende Steigerung 
der Schalentierpreise. Risiken können die Verschlechterung des Zustandes des 
Meeresökosystems durch Über- und konkurrierende Nutzung („global change“) und 
Nutzungseinschränkungen durch Flächenentzug für Nationalparks, Schutzzonen und 
Windparks beinhalten. 
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1.6. Verarbeitung und Vermarktung  
 
Die gewerbliche Verarbeitung  von Erzeugnissen aus der Fischerei und der Aquakultur stellt 
zwar einen Randbereich der europäischen Wirtschaft insgesamt dar, sie ist jedoch vor allem 
auf lokaler und regionaler Ebene von Bedeutung, da sich die Fischverarbeitungsbetriebe 
vorwiegend in der Nähe der Anlandestellen und damit in strukturschwachen Regionen 
befinden. 
 
Innerhalb der Gemeinschaft steht der deutsche Verarbeitungssektor an vorderer Stelle22: 
 
 Produktionswert (1.000 €) Beschäftigte 

Spanien 3.509.400 23.083 
Frankreich 3.018.400 15.537 
Vereinigtes Königreich 2.707.900 19.883 
Deutschland 1.769.300 9.849 
Italien 1.742.700 6.233 
Dänemark 1.327.900 6.343 
Niederlande 657.500 3.150 
Portugal 627.500 5.429 
Polen 574.500 14.565 
Belgien 441.500 1.474 
Irland 399.300 2.719 
Schweden 383.900 2.265 
Lettland 126.600 4.527 
Litauen 112.800 7.244 
Finnland 105.100 692 
Estland 95.900 3.901 
Griechenland 89.793 2.409 
Tschechische Republik 40.300 979 
Slowakei 30.500 954 
Österreich 24.800 218 
Slowenien 15.400  
Zypern 11.000 122 
Malta 6.850 33 
Ungarn 4.600 175 
Gesamt 17.823.443 131.784 

 
Der deutsche Verarbeitungssektor setzt sich aus Unternehmen sehr unterschiedlicher 
Größenordnung zusammen. Neben vielen kleinen handwerklichen Betrieben gibt es 
zahlreiche mittlere Unternehmen sowie einige Großbetriebe mit mehreren hundert 
Beschäftigten. 
 
Im deutschen Verarbeitungssektor waren im Jahr 2005 insgesamt 87 Unternehmen mit mehr 
als 10 Beschäftigten tätig. Hinzu kommt eine Vielzahl von Unternehmen mit weniger als 
10 Beschäftigten. Die Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten stellten 
8.539 Arbeitsplätze* und erzielten einen Umsatz von 1.862 Mio. Euro. Der Auslandsumsatz 
erreichte mit 338 Mio. Euro einen Anteil von 18,1 %. 
 
* Quelle: Statistisches Bundesamt 

                                              
22 Quelle: Fakten und Zahlen über die GFP – Ausgabe 2006 
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Umsatz und Beschäftigung in der deutschen Fischindustrie
(Betriebe > 10 Beschäftigte)
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(bis 1990 ohne Berlin (Ost), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) 

 
Die Zahl der Beschäftigten hat sich in den zurückliegenden Jahren rückläufig entwickelt, 
während der Umsatz in den letzten 15 Jahren stabil geblieben ist. Dieses macht die 
erheblichen Anstrengungen zur Rationalisierung der Produktion deutlich, die erforderlich 
sind, um auf den internationalen Märkten dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
 
 
Stärken und Schwächen: 
 
Zu den Stärken gehören eine hohe Strukturvielfalt in der Verarbeitung, hohe Hygiene- und 
Qualitätsstandards, ein ausreichendes Arbeitskräftepotential und gute Absatzmöglichkeiten. 
Zu den Schwächen gehören eine starke Importabhängigkeit (Fischindustrie), ein hoher 
Wettbewerbsdruck, hohe Lohn- und Betriebskosten und eine vergleichsweise schwache 
Position gegenüber dem Lebensmitteileinzelhandel. 
 

Das Schwergewicht der fischindustriellen Produktion liegt bei großen Unternehmen mit mehr 
als 100 Beschäftigten. Auf diese Unternehmen entfallen ca. 80 % der Umsätze. Sowohl 
Groß- wie auch Kleinbetriebe haben sich vielfach auf spezielle Produktbereiche - wie z.B. die 
Herstellung von Tiefkühlfischerzeugnissen, Fischdauerkonserven, Fischsalaten und 
Räucherfisch - konzentriert. Die Kleinbetriebe sind indessen in ihrer Bedeutung für die 
Versorgung von Spezialmärkten und für den Absatz der Aquakulturunternehmen und der 
Küstenfischerei nicht zu unterschätzen. 
 

Der größte Teil der Fischindustrie liegt in den Küstenländern Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie dem Binnenland 
Nordrhein-Westfalen. Ihre Standorte sind durch die Rohwarenversorgungsmöglichkeiten 
bestimmt und traditionell bedingt. Es gibt aber auch verbrauchernah orientierte 
Verarbeitungsbetriebe. Für bestimmte Produktionen wie Frisch- und Räucherwaren haben 
verbrauchernahe Standorte durchaus ihre Vorteile. 
 

Im fischindustriellen Produktionsprogramm haben wertmäßig tiefgefrorene Fischerzeugnisse, 
Vollkonserven, Marinaden und Räucherwaren die größten Anteile. Bei Marinaden und 
Vollkonserven wurden in den zurückliegenden Jahren vielfach einfachere Produkte 
aufgegeben, und es fand eine Konzentration auf höherwertige Erzeugnisse statt. 
Vergleichsweise günstig war demgegenüber die Produktionsentwicklung bei Tiefkühlfilets, 
bei Krebs- und Weichtieren, Anchovis und Fischsalaten. In der Verschiebung des 
Produktionsprogramms schlagen sich die Hinwendung des Verbrauchers zu hochwertigen 
und zunehmend konsumfertigen Erzeugnissen und eine gewisse Abkehr von einfachen 
Produkten nieder. 
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Ergebnisse der Förderperiode 2000-2006 (bis 30.09.2006): 
 
Verarbeitung und 
Vermarktung Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 

Nicht-Ziel-1-Gebiet 399 92.878.534 6.482.727 14.093.762 

Ziel-1-Gebiet 102 75.187.510 6.211.124 14.270.852 

Gesamt 501 168.066.044 12.693.851 28.364.614 
 
In der Verarbeitung und Vermarktung liegt der eindeutige Schwerpunkt in der FIAF-
Förderung 2000-2006. Bis Ende September 2006 sind im Nicht-Ziel-1-Gebiet 67 % der 
gesamten Investitionen in diesem Bereich erfolgt und 51 % der öffentlichen Beihilfen an 
diese Unternehmen gezahlt worden. Im Ziel-1-Gebiet entfallen 45 % der Investitionen und 
23 % der Zuschüsse auf diesen Bereich. Zusätzlich erfolgte noch eine im Bereich der 
Fischereihafenförderung verbuchte Investition der im OP geförderten Investitionen, die 
ebenfalls im Zusammenhang mit der Errichtung eines Fischverarbeitungswerkes stehen. Es 
handelt sich dabei um ein Werk der ersten Verarbeitungsstufe für Hering in Sassnitz-Mukran. 
Die Förderung der Ansiedlung des Werkes steht im Zusammenhang mit den erfolgreichen 
Bemühungen der Fischereiverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern, die Heringsfischerei in 
der Ostsee wieder zu beleben. 
 
Die weite Spanne der Endbegünstigten reicht von der Verarbeitung in teichwirtschaftlichen 
Unternehmen mit wenigen Arbeitskräften bis hin zum fischindustriellen Großunternehmen mit 
mehr als 600 Beschäftigten. 
 
 
Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 

Erhöhung der 
Verarbeitungskapazitäten Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

Tonnen/Jahr frische oder gekühlte 
Erzeugnisse 9.009 32.726 

Tonnen/Jahr Konserven oder 
Halbkonserven 900 10.496 

Tonnen/Jahr tiefgekühlte oder 
gefrorene Erzeugnisse 27.812 28.570 

Tonnen/Jahr andere 
Verarbeitungserzeugnisse 6.254 3.665 

 
 

Modernisierung bestehender 
Verarbeitungseinheiten Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

Verbesserung 
Hygienebedingungen (Anzahl) 113 23 

Verbesserung Umweltbedingungen 
(Anzahl) 36 4 

Verbesserung Produktionssysteme 
(Anzahl) 196 28 
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In der Vermarktung  sind die Absatzwege für Fische und Fischwaren sehr vielfältig. Ein Teil 
wird über eine oder mehrere Stufen eines Spezialhandels, ein anderer über den allgemeinen 
Lebensmittelhandel abgewickelt. Im Absatz von Fischen und Fischwaren sind neben den 
Industrieunternehmen, die über eigene Vermarktungsorganisationen verfügen, folgende 
Unternehmensgruppen tätig: 
 
- Großhandel mit Fischen und Fischwaren, 
- Fischeinzelhandel, 
- mobiler Fischfeinkosthandel, 
- allgemeiner Lebensmittelhandel, 
- Gastronomie, 
- Direktvermarkter. 
 
In der Vermarktung der Fischfänge und der Aquakulturproduktion einerseits und in der 
Rohwarenversorgung des Verarbeitungssektors andererseits werden unterschiedliche 
Vermarktungssysteme angewendet. 
 
Die Vermarktung der angelandeten Nordseegarnelen und Fische aus der Kutterfischerei 
erfolgt durch die Erzeugerorganisationen. Eine besondere Bedeutung hat dieses 
Vermarktungssystem an der deutschen Ostseeküste. Im freihändigen Verkauf wird dort 
durch die Erzeugerorganisationen von den Anlandungen der Kutterfischerei gut die Hälfte 
abgesetzt. Dabei geht der Absatz teils über eigene Zusammenschlüsse, teils an die 
Frischfischverarbeitungsunternehmen oder wird in EU-Mitgliedstaaten exportiert. Daneben 
gibt es auch die Direktvermarktung durch Küstenfischereiunternehmen. 
 
Mit zunehmender Auslandsverflechtung und Importabhängigkeit der deutschen Verarbeiter 
und Händler haben die freien Zukäufe im Ausland erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Nahezu der gesamte Bedarf der Industrie an Heringsrohware und an Frostfischrohware wird 
auf diesem Wege gedeckt. 
 
Der Absatzweg für Frischfisch verläuft im Wesentlichen von den Erzeugern und dem 
Küstenfischgroßhandel über den binnenländischen Fischgroßhandel zum Fischeinzelhandel 
mit seinen verschiedenen Bereichen. Ein Teil der Fischeinzelhändler sowie des ambulanten 
Handels kauft auch direkt an der Küste ein. Andererseits importieren manche 
Binnengroßhändler einen Teil ihres Sortiments unmittelbar oder kaufen direkt beim Erzeuger 
ein. Mit den stark rückläufigen Anlandemengen und der überragenden Bedeutung der 
Importlieferungen hat jedoch die Standortabhängigkeit des Frischfisch-Großhandels stark 
abgenommen. 
Neben den Veränderungen auf der Angebotsseite hat es innerhalb der letzten Jahre 
erhebliche Veränderungen im Handels- und Distributionsbereich gegeben. Neben den 
Warenhäusern haben zunehmend auch andere Großbetriebsformen des allgemeinen 
Lebensmittelhandels das Frischekonzept in ihren Supermärkten eingesetzt. Im Gegensatz 
zum traditionellen Frischfischhandel streben die Großunternehmen des Lebensmittelhandels 
einen zentralen Einkauf und eine zentral gesteuerte nationale Frischfisch-Distribution an. 
 
Der traditionelle Vertriebsweg Küstengroßhändler – Binnengroßhändler – Einzelhändler wird 
damit von diesen Betriebsformen zunehmend in Frage gestellt. 
 
Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Absatz- und Logistikstrukturen im 
Frischfischsektor. Eine neuere Form der Warendistribution hat sich daher in Form von 
Logistikzentren entwickelt. Von hier aus erfolgt die Feinverteilung zu den binnenländischen 
Verkaufsstellen in der Verantwortung der Speditionsunternehmen. Die Warenbündelung ist 
auf Seiten der Logistikunternehmen zunehmend mit der Übernahme von typischen 
Großhandelsfunktionen verbunden. Hierzu zählen Kommissionierung, Fakturierung, 
Lagerung, Etikettierung und Qualitätskontrolle. 
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Frostfisch wird über den speziellen Absatzweg für Tiefkühlkost vertrieben. Frostfischprodukte 
werden überwiegend als Markenartikel oder Handelsmarken verkauft. Als Absatzweg für 
haltbare Fischwaren - Konserven, vorverpackte Marinaden, Ölpräserven, Salzheringe und 
Salate - ist vor allem die Vertriebskette im Lebensmitteleinzelhandel von Bedeutung. 
Krabben und Muscheln werden von den Erzeugerorganisationen in die kleinen 
Verarbeitungsbetriebe des Fischspezialhandels, z.T. unter Einschaltung des 
Küstengroßhandels oder des Binnengroßhandels geliefert. Ein wesentlicher Teil der Waren 
(vor allem Nordseegarnelen und Plattfische) wird jedoch über niederländische Betriebe 
vermarktet, die auf diesem Gebiet eine gewisse Marktführerschaft haben. 
 
Der überwiegende Anteil der Erzeugnisse der Binnenfischerei und der Aquakultur wird - teils 
in veredelter Form - unmittelbar an Gaststätten, den Fischeinzelhandel und den Verbraucher 
abgesetzt. Nur dort, wo größere Mengen anfallen, etwa im Saisongeschäft mit Speisekarpfen 
oder bei bestimmten Aquakulturbetrieben, wird der Spezialgroßhandel oder der 
Lebensmittelhandel mit seinen Großbetrieben eingeschaltet. 
 
Bei den Verkaufsstätten hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. Die 
Zahl der früher weit verbreiteten Fischgeschäfte ist deutlich zurückgegangen; hier werden 
heute nur noch 6 % der Fischprodukte gekauft. Nur im Frischfischverkauf kommt den 
Fischgeschäften noch eine gewisse Bedeutung zu. Das Hauptgeschäft haben inzwischen 
Super- und Verbrauchermärkte (36 %), insbesondere aber die Discounter (49 %) 
übernommen. 
 
 
Fehler!
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Erreichte Ziele (bis 30.09.2006): 
 

Bau neuer 
Vermarktungseinrichtungen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

m² Nutzfläche 7.230 1.506 
 

Modernisierung bestehender 
Vermarktungseinrichtungen Nicht-Ziel-1-Gebiet Ziel-1-Gebiet 

Verbesserung 
Hygienebedingungen (Anzahl) 170 5 

Verbesserung 
Umweltbedingungen (Anzahl) 9 1 

Einrichtungen mit 
Datenverarbeitung (Anzahl) 13 1 

 
Ausblick, Chancen und Risiken: 
 

In der kommenden Förderperiode wird eine ähnliche Situation erwartet. In der Aquakultur 
wird ein weiterer Ausbau der Veredelung stattfinden, der über die hier mögliche höhere 
Wertschöpfung der erzeugten Produkte zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
Betriebe führen wird. Bei den bereits bestehenden Unternehmen stehen vor allem 
Anpassungsmaßnahmen an Hygienestandards und Erweiterungen, Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen und die Entwicklung neuer Produkte an. 
 

Besonders bei der hohen Zahl kleinerer Erzeugerunternehmen wird die Verarbeitung und 
Direktvermarktung der eigenen Produkte weiter zunehmen. Aufgrund des Preisdrucks und 
der wachsenden Menge von Importen ist die Direktvermarktung neben der Rationalisierung 
nahezu der einzige Weg zur Existenzsicherung vor allem der Erzeugerbetriebe in der 
deutschen Binnenfischerei. Durch das Angebot qualitativ hochwertiger Ware und infolge der 
kurzen Vermarktungswege kann in besonderem Maße das Vertrauen des Verbrauchers 
gewonnen werden. 
 

Im Hinblick auf die Hygiene und die Produktqualität besteht auch in der 
Verarbeitungsindustrie weiterhin erheblicher Bedarf. Zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit sind in vielen Betrieben Rationalisierungsmaßnahmen zu erwarten, die 
auch einen verstärkten EDV-Einsatz umfassen werden. Daneben werden auch umfangreiche 
Investitionen in Neuanlagen stattfinden. Hierbei wird es vor allem um neue Produktvarianten 
gehen, die sich aus der sich ändernden Nachfragesituation durch die Verbraucher ergeben. 
 

Die Chancen bei Verarbeitung und Vermarktung von Seefischereiprodukten liegen in 
fortschreitender vertikaler Integration, der Sicherung hoher Qualitätsstandards einschließlich 
der Rückverfolgbarkeit, der weltweit steigenden Nachfrage und erwarteten Preissteigerungen 
sowie im Potenzial Fisch als Trendprodukt. Risiken lassen sich aus der hohen 
Importabhängigkeit beim Rohwarenbezug, aus dem hohen Wettbewerbsdruck aufgrund 
starker Globalisierungstendenzen und steigenden Preise beim Rohwarenbezug sowie den 
Überkapazitäten in Teilbereichen der Verarbeitung herleiten. 
 

Die Chancen bei den Aquakultur- und Binnenfischereiprodukten werden im 
Entwicklungspotenzial bei Direktabsatz und Regionalmarketing, durch den Ausbau 
gemeinsamer Verarbeitungs- und Vermarktungsketten und mit der Ausweitung des 
Wertschöpfungsanteils und Erschließung neuer Märkte durch Convenienceprodukte 
gesehen. Risiken liegen demgegenüber in der starken Konkurrenz auf dem Markt für 
Fischprodukte durch Substitute, im geringen Rationalisierungs- und 
Kostensenkungspotenzial aufgrund kleinstrukturierter Erzeugung sowie in steigenden 
Transaktionskosten. 
 
Arbeitsplätze 
 

Die Förderung von Projekten in der Verarbeitung und Vermarktung hat in der 
vorangegangenen Förderperiode vor allem zur Sicherung von Arbeitsplätzen beigetragen; in 
gewissem Umfang konnten auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Es wird erwartet, dass dieses auch während der EFF-Förderperiode so sein wird. 
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1.7. Andere Maßnahmen  
 
Innerhalb des Fischereisektors hat es in der Förderperiode 2000-2006 eine Reihe 
ergänzender Maßnahmen gegeben, die für den Fischereisektor von Bedeutung sind und die 
im Hinblick auf den EFF ebenfalls zu bewerten sind. Hierbei handelt es sich sowohl um 
Projekte öffentlicher wie auch privater Träger. 
 
 
 
1.7.1. Schutz und Entwicklung der aquatischen Ressourcen 
 
In diesem Bereich haben sich die Aktivitäten im Verlauf der Förderperiode deutlich 
gesteigert, da mit dieser neuen Maßnahme zunächst Erfahrungen gesammelt werden 
mussten. Inzwischen wurde hier mit einigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit in den Gewässern und Besatzmaßnahmen zur Unterstützung des 
Laicherbestandes des Europäischen Aals begonnen. In Nordrhein-Westfalen ist hier das 
Wanderfischprogramm NRW hervorzuheben. In Mecklenburg-Vorpommern wird ein 
Vorhaben zur „Erhöhung der fischereilichen Wertigkeit“ eines Gebietes in der Ostsee 
durchgeführt. Durch ein künstliches Riff soll vor allem eine Erhöhung der Abundanz von 
Fischen und Fischarten erreicht werden. 
 
Bis zum Ende der Programmperiode werden noch weitere Projekte folgen. 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-2006 (bis 30.09.2006): 
 
Aquatische 
Ressourcen Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 

Nicht-Ziel-1-Gebiet 10 1.139.760 456.821 569.879 
Ziel-1-Gebiet 8 2.879.837 719.958 2.159.878 
Gesamt 18 4.019.597 1.176.779 2.729.757 

 
 
Ausblick 
 
Im EFF werden sich die bisherigen Aktivitäten verstärken und damit zu einem gewissen 
Schwerpunkt entwickeln. Damit wird der Schutz der aquatischen Umwelt und insbesondere 
der Wanderfischarten unterstützt. Hierzu gehört auch eine Verbesserung der Situation des 
Aalbestandes. 
 
 
 
1.7.2. Andere Maßnahmen 
 
Andere Maßnahmen zur Unterstützung des Fischereisektors sind 
 
- sozioökonomische Maßnahmen, 
- Verkaufsförderung, 
- Aktionen der Unternehmen, 
- Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit, 
- Innovative Maßnahmen (u.a. Pilotprojekte). 
 
Insbesondere bei Aktionen der Unternehmen und Pilotprojekten hat es im Programmverlauf 
zunehmende Aktivitäten gegeben. 
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Schwerpunkt der „Aktionen der Unternehmen“ waren in Mecklenburg-Vorpommern 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem „Heringsprojekt“. Durch Umrüstung von Schiffen, 
Verbesserung der Fangtechnik sowie der Logistik zu Wasser und zu Land sollte der Fang 
des ausreichend vorhandenen Herings gesteigert werden, um u.a. die Abhängigkeit vom 
Dorsch, der eine schlechte Bestandssituation aufweist, zu verringern - was auch gelungen 
ist. Weitere Vorhaben beschäftigten sich mit der Verarbeitung von Cypriniden, 
Veterinärmaßnahmen und anderen Maßnahmen von allgemeinem Interesse in der 
Teichwirtschaft. 
 
Bei den Pilotprojekten handelt es sich zum einen um Aalbesatzmaßnahmen, mit denen zur 
Unterstützung des Laicherbestandes vor allem im Einzugsgebiet der Elbe, aber auch an 
anderen Gewässern begonnen wurde. 
 
Zum anderen hat es eine Reihe von Pilotprojekten verschiedenster Themensetzung 
gegeben. Beispielhaft sind hier Pilotprojekte zur Gewinnung von Saatmuscheln, Kultivierung 
von Zuckertang, Garnelenzucht in Kreislaufanlagen, Aufzucht von Algen, zur Aufzucht bzw. 
besseren fischereilichen Nutzung von Ostseeschnäpel, Quappe und Flusskrebs und 
Verbesserung der Kreislauftechnologie sowie Management- und Bewirtschaftungspläne zu 
nennen. Weitere Pilotprojekte dienten der Untersuchung der Durchgängigkeit von 
Querbauwerken. 
 
 
Ergebnisse der Förderperiode 2000-2006 (bis 30.09.2006): 
 

Andere Maßnahmen Projekte Investition nat. Zuschuss FIAF-Zuschuss 
Nicht-Ziel-1-Gebiet 63 6.035.782 1.634.189 2.291.785 
Ziel-1-Gebiet 109 12.605.387 3.043.304 8.026.622 
Gesamt 172 18.641.169 4.677.493 10.318.407 

 
 
Ausblick: 
 
Sowohl die Durchführung von Pilotprojekten wie auch Maßnahmen zum Schutz der 
aquatischen Ressourcen und sonstige Maßnahmen von allgemeinem Interesse haben im 
Verlauf der Förderperiode 2000-2006 deutlich zugenommen. Beide Maßnahmen werden im 
EFF verstärkt weiter zur Anwendung kommen. 
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2. Analyse der Konvergenzzielregionen und der Nicht - Konvergenzzielregionen  
 
Wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, erfolgte die Einteilung in Konvergenzziel- und 
Nicht-Konvergenzzielregionen anhand des Indikators BIP pro Kopf für den Zeitraum 2000-
2002. Auch aktuellere Indikatoren zeigen sehr deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in 
der sozioökonomischen Situation der einzelnen Bundesländer und Regionen gibt, wobei 
Werte deutlich unter- wie oberhalb des Durchschnitts der EU 25 erreicht werden. Die 
folgende Tabelle auf der nächsten Seite zeigt dieses für das BIP je Einwohner und die 
Arbeitslosenquote für das Jahr 2003. 
 
 
Wie die nachfolgende Tabelle ausweist, leben in den Konvergenzzielregionen, einschließlich 
der Phasing-out-Regionen, 18,7 % der Bevölkerung des Zielgebiets. Dort werden aber nur 
13,3 % des BIP erwirtschaftet, gleichzeitig entfallen 34,4 % der Arbeitslosen auf dieses 
Gebiet. Dieses spiegelt sich in einer im Vergleich zu den Nicht-Konvergenzzielregionen mehr 
als doppelt so hohen Arbeitslosenquote wieder. 
 
Auch weisen die Konvergenzzielregionen eine deutlich geringe Besiedlungsdichte auf: Im 
Durchschnitt kommen dort 122 Einwohner auf einen km², in den Nicht-
Konvergenzzielregionen sind es 287 Einwohner; im Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar 
nur 75, in Brandenburg 87 Einwohnern je km². Fehlende Infrastruktur und geografische 
Randlage sind weitere Problemfelder einiger Konvergenzzielregionen. 
 
Innerhalb Deutschlands besteht von den alten und zu den neuen Bundesländern hin noch 
immer ein deutliches Gefälle bei der Einkommenssituation. Eine genauere Differenzierung 
lässt allerdings erkennen, dass es auch in den alten Bundesländern einige Problemgebiete 
gibt, wie die Region Lüneburg (Phasing-out-Region), verschiedene Regionen entlang der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie der Grenze zur Tschechischen Republik oder 
Regionen mit Strukturproblemen (z.B. Bremerhaven oder einige Städte im Ruhrgebiet). 
Andererseits zeigt sich auch, dass in einigen Regionen der neuen Bundesländer (vor allem 
Phasing-out-Regionen) eine nachhaltig positive Entwicklung eingesetzt hat. 
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Sozioökonomische Indikatoren der deutschen Bundesländer und Regionen im Vergleich zur 
EU25 für 200323 
 

NUTS-Code Region 
Einwohner  

in  
1.000 

BIP  
in Mio. €  

(KKS) 

BIP 
in € je 

Einwohner 
(KKS) 

BIP  
je  

Einwohner 
(EU25=100) 

Arbeits-
lose  

in  
1.000 

Arbeits- 
losen- 
quote 
in % 

Konvergenz 

DE41 Brandenburg-Nordost 1.169 18.337 15.690 72,2 - - 
DE8 Mecklenburg-Vorpommern 1.738 27.774 15.979 73,5 183 20,4 
DED1 Chemnitz (Sachsen) 1.577 25.636 16.265 74,8 139 17,7 
DED2 Dresden (Sachsen) 1.679 30.276 18.038 83,0 144 17,0 
DEE1 Dessau (Sachsen-Anhalt) 521 8.031 15.413 70,9 58 21,8 

DEE3 Magdeburg (Sachsen-
Anhalt) 1.178 19.323 16.405 75,5 110 18,2 

DEG Thüringen 2.383 38.970 16.359 75,2 195 16,1 

Phasing-out 

DE42 Brandenburg-Südwest 1.410 24.156 17.140 78,8 - - 
DE93 Lüneburg (Niedersachsen) 1.695 29.124 17.182 79,0 64 8,3 
DED3 Leipzig (Sachsen) 1.080 19.135 17.720 81,5 108 19,5 
DEE2 Halle (Sachsen-Anhalt) 837 14.109 16.864 77,6 92 21,9 

Summe Konvergenz + Phasing out 15.266 254.871   1.341  

Anteil Konvergenz + Phasing out (zu BRD1) 18,7% 13,3%   34,4%  

Nicht-Konvergenz (Wettbewerbsfähigkeit und regional e Beschäftigung) 

DE1 Baden-Württemberg 10.677 284.981 26.696 122,8 308 5,8 
DE2 Bayern  12.405 345.563 27.861 128,2 387 6,2 
DE3 Berlin 3.391 70.720 20.862   96,0 309 17,9 
DE5 Bremen  663 21.140 31.909 146,8 36 11,9 
DE6 Hamburg 1.731 69.266 40.011 184,0 84 9,7 
DE7 Hessen 6.091 173.140 28.433 130,8 212 7,2 

DE91 Braunschweig 
(Niedersachsen) 1.664 37.166 22.339 102,8 76 8,3 

DE92 Hannover (Niedersachsen) 2.168 48.738 22.489 103,4 84 8,0 

DE94 Weser-Ems 
(Niedersachsen) 2.460 49.636 20.180 92,8 94 10,0 

DEA Nordrhein-Westfalen 18.078 422.248 23.361 107,5 726 8,9 
DEB Rheinland-Pfalz 4.058 84.421 20.806 95,7 123 6,5 
DEF Schleswig-Holstein 2.820 60.245 21.369 98,3 118 8,8 

Summe Nicht-Konvergenz 66.205 1.667.264   2.558  

Anteil Nicht-Konvergenz am Zielgebiet 81,3% 86,7%   65,6%  

Zielgebiet (= Deutschland ohne Saarland) 

Summe Zielgebiet 81.471 1.922.135   3.899  

nicht beteiligt 

DEC Saarland 1.063,2 22.820 21.468 98,7 39 8,4 

Deutschland 

DE DEUTSCHLAND  82.534 1.944.955 23.569 108,4 3.938 9,9 

EU 25 

EU25 EU25  458.011 9.953.329 21.741 100,0 19.549 9,2 

 
KKS = Kaufkraftstandards (um die Kaufkraft korrigiertes BIP) 

                                              
23 Quelle: EUROSTAT 
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Deutlich werden die Entwicklungsprobleme des Konvergenzgebiets und einiger anderer 
Regionen auch an den Werten des Indikators für den regionalwirtschaftlichen 
Entwicklungsstand, den das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung errechnet. 
 
Regionaler Entwicklungsstand24: 
 

 
 

Der Indikator verknüpft verschiedene Parameter, u.a. Veränderung von Bevölkerung und 
Erwerbspersonen, Arbeitslosenquote und Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen. 
 

Von den in der Karte ausgewiesenen Regionen mit deutlich unterdurchschnittlichem 
Entwicklungsstand sind einige Schwerpunktgebiete der Fischwirtschaft, u.a. die Region 
Vorpommern. Hier bieten sich für den EFF besondere Möglichkeiten, am natürlichen 
Potenzial der Regionen anzuknüpfen und so zum Konvergenzprozess beizutragen. Auch 
können die Strukturfonds zur Verbesserung der Infrastruktur einen wichtigen Beitrag zur 
Verringerung der hohen, wettbewerbserschwerenden Transaktionskosten leisten. 
                                              
24 BBR: Raumordnungsbericht 2005 
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3. Wichtigste Erkenntnisse aus dem vorherigen Progr ammplanungszeitraum  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.a) 

 
Die Große Hochseefischerei  hat sich trotz vieler Probleme positiv entwickelt. Die derzeitige 
wirtschaftliche Lage der Unternehmen ist stabil. Hierzu haben auch drei 
Modernisierungsvorhaben des FIAF beigetragen. 
 
Die Kleine Hochsee- und Küstenfischerei hat mit Unterstützung durch das FIAF insgesamt 
11 Neubauvorhaben und 145 Modernisierungsvorhaben durchgeführt, wobei der 
Schwerpunkt der Maßnahmen in den ersten Jahren des vorherigen 
Programmplanungszeitraums gelegen hat. Die im Verhältnis zur Flottengröße unbedeutende 
Zahl von Neubauten konnte die zunehmende Überalterung der Flotte jedoch nicht merkbar 
beeinflussen. Die zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen haben die Sicherheit an Bord 
verbessert und die Qualität der Produkte gesteigert und damit auch dazu beigetragen, die 
Leistungsfähigkeit der Betriebe zu erhalten. 
 
Die Binnenfischereibetriebe  haben die Angebote zur Förderung von Bau und 
Modernisierung von Schiffen sowie zur Verbesserung der technischen Ausrüstung ihrem 
Umfang entsprechend gut angenommen. Damit konnten die Existenz der Familienbetriebe 
und gleichzeitig die Bewirtschaftung der Binnengewässer nachhaltig gesichert werden. 
Insbesondere in der Verarbeitung und Vermarktung der eigenen Fänge konnte die 
Anbindung an Gastronomie und Tourismus verbessert werden. 
 
In der Aquakultur  haben sowohl zahlreiche Haupterwerbsbetriebe wie auch eine Vielzahl 
von kleinen Nebenerwerbsbetrieben das FIAF-Programm zum Ausbau und zur 
Modernisierung genutzt. Es hat sich als richtig erwiesen, die Betriebsstrukturen zu 
unterstützen und insbesondere die regionalspezifischen Eigenarten der Karpfenerzeugung 
weiter zu entwickeln. Unmittelbar verbunden war damit nicht nur die Sicherung der 
Arbeitsplätze in Großbetrieben und die Existenz kleiner Familienbetriebe, sondern auch der 
Erhalt alter Kulturlandschaften mit all ihren touristischen Attraktionen und ökologischen 
Werten. Auch einige Kreislaufanlagen und andere hochtechnisierte Anlagen haben die 
Möglichkeiten des FIAF genutzt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass im Hinblick auf die 
teilweise noch unausgereifte Technik und die mangelnde Erfahrung im Management 
einschließlich der Vermarktung nach wie vor Probleme bestehen und damit weitergehende 
Forschungsvorhaben und Pilotprojekte erforderlich sind. 
 
Die Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung  haben in erheblichem Umfang die 
Fördermöglichkeiten des FIAF zur Verbesserung der Produktionsbedingungen und der 
Produktqualität genutzt. Auch die gestiegenen Ansprüche der Hygienevorschriften waren 
Anlass für eine große Zahl von Förderprojekten, wie z.B. dem Ausbau von Schlachträumen 
und von Kühlräumen sowie der Anschaffung von Räucheröfen und Verkaufstheken. Durch 
die Förderung konnten die Familienunternehmen erhalten werden und die dezentrale 
Vermarktung regionaler Produkte ausgebaut werden. Dieser Förderbereich hat daher für die 
Betriebe essentielle Bedeutung. 
 
Die Empfehlungen aus der Halbzeitbewertung des OP FIAF 2000-2006, Deutschlan d, 
wurden berücksichtigt. Hinsichtlich der Anforderungen an das Verwaltungs- und 
Kontrollsystem  wurden in Richtung Mitgliedstaat keine Empfehlungen ausgesprochen. 
Vielmehr wurde der EU ganz allgemein empfohlen, bei der Neugestaltung der Vorschriften 
für das Verwaltungs- und Kontrollsystem ganz grundsätzlich Vereinfachung anzustreben. 
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4. Kontextindikatoren und nationale oder regionale Statistiken  
 

Hinsichtlich der Kontextindikatoren wird auf die Tabellen in Punkt 8.3 des Nationalen 
Strategieplans (NSP) verwiesen. 
 

Tabelle: Entwicklung der deutschen Fischereiflotte 
 

 1994 1997 2000 2003 2005 

Anzahl Fahrzeuge 2.458 2.341 2.315 2.214 2.121 

BRZ BRT  70.472 68.577 71.449 66.008 64.075 

kW 172.273 161.531 167.739 160.278 159.299 
 
Quelle: Internetportal Fischerei des BMELV (Stand 30.11.2006); Agrarberichte der Bundesregierung 
 
 

Tabelle: Entwicklung der Flotte der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei 
 

 1994 1997 2000 2003 2005 

Anzahl * 1.580 2.284 2.298 2.190 2.103 

kW keine Angaben 125.005 127.336 124.214 keine Angaben 
 
Quelle:   Angaben der betr. Bundesländer 
 * Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
 
 

Tabelle: Entwicklung der Zahl der Fischer in der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei 
 

 1994 1997 2000 2003 2005 

Haupterwerbsfischer  1.485 1.372 1.307 1.340 

Nebenerwerbsfischer  732 761 707 731 

gesamt 2.740 2.217 2.133 2.014 2.071 
 
Quelle: Angaben der betr. Bundesländer und Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
 
 

Tabelle: Fischproduktion einschließlich Satzfische in der Aquakultur (t) 
 

 1994 1997 2000 2003 2005 

Forelle 25.400 18.806 20.431 22.044 21.647 

Karpfen 12.700 14.749 17.702 15.845 15.704 

sonstige 6.500 keine Angaben 3.575 2.868 3.845 

gesamt 44.600  41.708 40.757 41.196 
 
Quelle: Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
 
 

Tabelle: Strukturzahlen der fischverarbeitenden Industrie in der Bundesrepublik  
  Deutschland (Betriebe über 10 Beschäftigte) 
 

 1994 1997 2000 2003 2005 

Umsatz gesamt (T €) 1.802.583 1.842.193 1.959.531 1.919.046 1.862.363 

Betriebe gesamt 118 111 104 95 87 

Beschäftigte gesamt 12.610 11.797 10.408 10.126 8.539 
 
Quelle: Jahresberichte über die Deutsche Fischwirtschaft 
 

Die Kennzahlen des Sektors zeigen, dass in der Fischverarbeitung trotz relativ konstant 
gebliebener Umsätze die Anzahl der Arbeitsplätze abgenommen hat. 
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b) Treibende Kräfte und Entwicklungstendenzen  
 
Die Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Fischereisektor werden durch die 
Zielsetzungen und Handlungsweisen von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bestimmt. 
 
 
 
 

Politik 
 
 

Fischerei- 
sektor 

 
 

Gesellschaft    Wirtschaft 
 
 
 
 

Die politischen Rahmenbedingungen  im Fischereisektor werden heute zu einem großen 
Teil bereits durch europäisches Recht gesetzt. Neben der Gemeinsamen Fischereipolitik gilt 
dieses vom allem für die Bereiche Umwelt, Ressourcen und Gesundheit. Vor diesem 
Hintergrund gestaltet die nationale Politik die Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten des 
Sektors. 
 
Die gesellschaftlichen Einflüsse  und Erwartungen an den Fischereisektor sind vielfältiger 
Art. Neben der Aufgabe der Versorgung mit hochwertigen Nahrungsmitteln ist die 
Fischwirtschaft – der Landwirtschaft vergleichbar - in bestimmten Regionen ein 
maßgeblicher Bestandteil der Landeskultur und des sozioökonomischen Gefüges.  
 
Die Aktivitäten der Wirtschaft  zielen auf die Wertschöpfung durch eine hochwertige 
Nahrungsmittelproduktion, die die Anforderungen des Ressourcenschutzes, der Bevölkerung 
und des Verbraucherschutzes erfüllt. Die Fischwirtschaft ist damit ein Bestandteil der 
Ernährungsindustrie. In bestimmten Produktbereichen sind Exportmärkte von wachsender 
Bedeutung. 
 
Der Fischereisektor in seiner breiten Ausprägung lässt unterschiedliche 
Entwicklungstendenzen erkennen, die wiederum maßgeblich aus den politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen resultieren. Diese 
Entwicklungstendenzen sollen im Rahmen des Operationellen Programms mit Mitteln des 
EFF unterstützt werden.  
 
In der Seefischerei  zeigt sich generell eine leicht rückläufige Tendenz der 
Wirtschaftsaktivitäten, begründet durch den Abbau von Kapazitäten und rückläufige 
Fangmöglichkeiten. Dieses hat auch Auswirkungen auf die Fischereihäfen. Damit ist hier 
mittelfristig mit insgesamt weniger Arbeitsplätzen zu rechnen. 
 
Die Große Hochseefischerei innerhalb der Seefischerei zeichnet sich durch eine stabile 
Einkommenssituation trotz schwankender Quoten aus, die sie durch Kooperation mit 
anderen Unternehmen und Internationalisierung der Fangaktivitäten versucht zu 
kompensieren. 
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Die Kleine Küstenfischerei innerhalb der Seefischerei zeichnet sich dadurch aus, dass die 
meisten Küstenfischer nur über ein geringes Einkommen (< 2.000 € Brutto / Monat) trotz 
eines nicht unerheblichen Anteils an der Direktvermarktung verfügen. Außerdem ist die 
Bereitschaft zu gemeinsamen Investitionen oder zur Kooperation gering und erfolgt allenfalls 
in traditionellen Formen (über die Genossenschaften). Die Mehrzahl der Fischer ist über 50 
Jahre alt. 
 

In der Binnenfischerei  sind aufgrund des Ausbauzustandes der Gewässer und der 
eingeschränkten Fangmöglichkeiten kaum Entwicklungstendenzen zu identifizieren. Die im 
mitteldeutschen Raum durch Flutung der Tagebaue entstandenen und noch entstehenden 
Wasserflächen bedeuten allerdings einen für diese Region bedeutenden Zuwachs an 
fischereilich nutzbarem Potenzial. Gewisse Entwicklungen zur Diversifizierung und Nutzung 
weiterer Einkommensquellen zeichnen sich durch die Nachfrage seitens der Angelfischerei, 
den Tourismus und den Ausbau der Direktvermarktung ab. 
 

In der Aquakultur  gibt es unterschiedliche Entwicklungstendenzen. In der extensiven 
Karpfenteichwirtschaft  wird es zu keinen nennenswerten Produktionssteigerungen 
kommen, da eine stagnierende Nachfrage zu verzeichnen ist. Eine wachsende Bedeutung 
wird jedoch der Erhaltung dieser Teichlandschaften zugemessen, da sie prägender 
Bestandteil einer besonderen Kulturlandschaftsform sind und zunehmend eine wichtige 
Funktion als spezifischer Lebensraum im Rahmen von NATURA 2000 bekommen. In der 
Forellenteichwirtschaft, die ebenfalls überwiegend traditionell betrieben wird, sind jedoch 
regional Entwicklungen zu einer Steigerung der Produktion festzustellen. Hierzu kommen 
zunehmend auch moderne Aufzuchtverfahren zum Einsatz. Daneben gibt es in größerem 
Umfang Bestrebungen, die Wertschöpfung durch Produktveredelung und Direktvermarktung 
zu verbessern. Im Bereich der technischen Anlagen  ist nach wie vor eine nicht 
unbedeutende Investitionsbereitschaft zu erkennen. Angesichts zahlreicher Fehlschläge in 
den zurückliegenden Jahren muss eine realistische Einschätzung jedoch zu dem Ergebnis 
kommen, dass es in diesem Bereich nur verhalten positive Entwicklungstendenzen gibt. 
 

Im Verarbeitungssektor  sind positive Entwicklungstendenzen sowohl in der regionalen 
Veredelung von Produkten und ihrem regionalen Absatz wie auch in der großräumigen 
Versorgung des Marktes auszumachen. Einerseits ist festzustellen, dass sich Veredelung 
und Direktvermarktung immer mehr zu einer zusätzlichen Einkommensquelle in der 
Binnenfischerei und Teichwirtschaft, teilweise auch in der kleinen Küstenfischerei entwickeln. 
Andererseits entwickelt sich der Markt für Massenprodukte, die von den mittleren und großen 
Unternehmen hergestellt werden, durch ständig neue Produkte weiter. Entscheidend ist hier 
das Verbraucherverhalten, dessen Entwicklung am Verbrauch von TK-Produkten besonders 
deutlich wird. 
 
 
Verbrauch an Tiefkühlfisch in Deutschland 

Verbrauch an Tiefkühlfisch in Deutschland
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Die fischverarbeitende Industrie zeigt die allgemeine Tendenz zu weniger Betrieben und 
Beschäftigten bei relativ stabilen Mengen und steigenden Umsätzen. Die wirtschaftliche 
Situation vieler Unternehmen - vor allem in der Größe mit 30 bis 250 Arbeitskräften - ist 
aufgrund der Konkurrenz untereinander und der großen Abhängigkeit vom 
Lebensmitteleinzelhandel bzw. Discountern schwierig. Daher wird auch in Zukunft mit 
Zusammenschlüssen und Übernahmen zu rechnen sein. 
 
 
Positive Entwicklungstendenzen gibt es auch im Zusammenwirken von Fischwirtschaft und 
Tourismus . An den Küsten stehen die Fischerei, die Fischereihäfen und ihr maritimes 
Umfeld mehr denn je im Zentrum der touristischen Attraktivität. Das fischereiliche Ambiente 
steht hier im Mittelpunkt der Tourismuskonzepte. Auch in den großflächigen 
Karpfenteichgebieten und an den großen Seen Nord- und Süddeutschlands sind die 
fischereilichen Unternehmen mit ihren Produkten und Angeboten wichtige Anziehungspunkte 
für den Touristen. 
 

Hinsichtlich der strategischen Entscheidungen für die einzelnen Maßnahmen wird jeweils auf 
den Punkt „Ausblick“ in den Unterkapiteln zu 3. a) verwiesen. 
 
Entwicklungstendenzen im Fischereisektor: 
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Steigerung von Erzeugung und Produktion �   �  �  �   

Entwicklung der Kapazitäten �   �  �  �   

Steigerung der Qualität �   �  �  �   

Nachfrage einer regionalen Produktion �   �  �  �   

Einsatz neuer Technologien �   �  �  �   

Erzeugung und Produktion 

Arbeitsplatzsituation �  �  �  �  �  �  

Steigerung des Absatzes �   �  �  �   

Nachfrage von regionalen Produkten �   �  �  �   

Nachfrage von Ökoprodukten �   �  �  �   

Nachfrage von Convenience- u. TK-Produkten     �   

Nachfrage von Frischfisch �   �  �  �   

Vermarktung 

Arbeitsplatzsituation �  �  �  �   �  

Bedeutung des Fischereisektors für den Tourismus �   �  �   �  

Nachfrage nach touristischen „Fischerei“angeboten �  �  �  �   �  

Absatzmöglichkeiten an den Tourismus �  �  �  �   �  
Tourismus 

Arbeitsplatzsituation �  �  �  �   �  

Bedeutung als kulturelles Erbe �  �  �  �   �  

Bedeutung für das Landschaftsbild  �  �  �    Landeskultur 

Bedeutung für Fauna und Flora   �  �    

Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung �   �  �  �   
Umwelt 

Beiträge zum Ressourcenschutz �   �  �  �   
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c) Beschreibung der Umwelt und der Gleichstellungsp roblematik  
 
1. Lage der Umwelt  
 
Eine ausführliche Schilderung der Lage der Umwelt im Zusammenhang mit dem EFF wird im 
Umweltbericht  (gemäß Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001) dargestellt. Im Folgenden 
wird eine Zusammenfassung der Ist-Analyse und der Erwartungen des Umweltberichts für 
die neue Förderperiode (2007-2013) wiedergegeben. 
 
1.1. Nichttechnische Zusammenfassung des Umweltberi chts  
 
Problemsituation im Nordseeraum 
 

Küstenschutz und Landgewinnung haben seit Jahrhunderten an der gesamten südlichen 
Nordseeküste einen landschaftsverändernden Einfluss. Tourismus und Freizeitgestaltung 
spielen hier eine ambivalente Rolle - zum einen belasten sie die Küstengebiete stark, zum 
anderen aber geben sie ökonomische Anreize, die Landschaft weitgehend attraktiv zu 
erhalten. Zwar werden die Lebensräume der Küste und des Meeres weiter verändert, der 
Umfang und die Schwere von Eingriffen konnte z.B. durch Schutzgebietsausweisungen, 
Ausgleichsregelungen und schärfere Rechtsvorschriften gemindert werden. 
Schwermetalle, organische Stoffe einschließlich Zehr- und Nährstoffe, radioaktive Stoffe 
sowie Sedimente oder andere Feststoffe werden durch die Flüsse in die Nordsee 
eingetragen, aber auch direkt eingeleitet. Zu den wichtigsten Quellen zur See zählen 
Schifffahrt, Öl- und Gasgewinnung, Verklappung, Sand- und Kiesabbau sowie andere 
menschlichen Tätigkeiten, ebenso Einträge aus der Luft. Die Belastungen können die 
Meeresumwelt, deren Lebensgemeinschaften wie auch andere Meeresnutzungen (z.B. 
Fischerei, Tourismus, Naturschutz) erheblich beeinträchtigen und der Gesundheit von Tieren 
und Menschen schaden. 
Seit 1980 haben sich die Cadmium- und Quecksilbereinträge in die Nordsee aus deutschen 
Flüssen wie auch aus anderen Quellen deutlich verringert. Ebenfalls rückläufig ist die 
Phosphorbelastung, während bei der Belastung mit Stickstoff noch kein deutlicher Rückgang 
zu verzeichnen ist. 
Auch mit Blick auf die Eutrophierung sind Verbesserungen eingetreten. Dennoch ist die 
deutsche Nordseeküste einschließlich Wattenmeer nach OSPAR-Kriterien als 
Eutrophierungs-Problemgebiet eingestuft (Stand 2003). 
Der weitaus größte Teil der deutschen Nordsee wird durch Schifffahrt, Meeresbergbau, Öl- 
und Gasgewinnung, Tourismus und Fischerei sowie zukünftig auch durch die Offshore-
Windenergiegewinnung in Anspruch genommen. Dieses beeinträchtigt die 
Lebensraumqualität für viele Tierarten, da diese etwa durch akustische, elektromagnetische 
und andere Emission gestört werden können. 
Durch Baggerung, Verklappung, Schleppnetzfischerei sowie physische Modifikationen von 
Meeresboden und Wattenmeer werden Habitate beeinträchtigt oder zerstört. 
Fischerei, vor allem durch Überfischung und Fang von Nicht-Zielarten, und andere 
Meeresnutzungen sowie die sonstigen Faktoren (Schadstoffeintrag) können Diversität und 
Abundanz der Meerestiere beeinträchtigen, wobei bisher noch keine der kommerziell 
genutzten Fischarten, deren Vorkommen sich auf den marinen Bereich beschränkt, aus der 
Nordsee verschwunden ist. Gegenwärtig werden rund 30–40 % der Biomasse der 
kommerziell genutzten Fischarten der Nordsee durch die Fischerei entnommen. Eine ganze 
Reihe von Arten gilt als überfischt. Nach ICES bewegen sich nur 18 % der Bestände des 
gesamten Nordost-Atlantiks innerhalb sicherer biologischer Grenzen - getrennte Zahlen für 
die Nordsee liegen allerdings nicht vor. Allgemein sind die Bestände der Grundfische in 
schlechterer Verfassung als die der pelagischen Schwarmfische. Unter den kommerziell 
wichtigsten Arten sind der Kabeljau und einige Plattfischarten überfischt. Dagegen haben 
sich die Seelachsbestände offenbar verbessert. Seit Jahren gut sind die Bestände der 
Nordseegarnele, der bei weitem wichtigsten Zielart der Küstenfischerei. 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind noch nicht hinreichend erforscht, er verändert das 
Ökosystem Nordsee zum Nachteil vieler Arten, aber auch zugunsten anderer. 



48 

Trotz der zahlreichen Eingriffe zählen Nordsee und Wattenmeer noch zu den artenreichsten 
und produktivsten Meeresgebieten der Welt. Es konnte nicht nur eine vergleichsweise große 
Artenvielfalt erhalten werden; auch sind bei verschiedenen Arten in den letzten Jahren 
wesentliche Bestandsverbesserungen eingetreten. 
 
Problemsituation im Ostseeraum 
 

An der Ostsee sind Küstenschutz und Landgewinnung deutlich weniger relevant als an der 
Nordsee. Zwar sind auch an der Ostsee in vielen Bereichen die Küstenzonen deutlich 
modifiziert, doch sind ausgedehnte Abschnitte noch als im Wesentlichen naturnah zu 
bezeichnen. 
Der Eintrag von Schad- und Nährstoffen in die Ostsee aus dem deutschen Einzugsgebiet hat 
sich seit den 1980er Jahren allgemein verringert, teilweise sehr deutlich (z.B. Cadmium 
1985-2000 -90 %, Phosphor -66 %). Durch den geringen Wasseraustausch und 
eingeschränkte Abbauleistung auf der einen und der spezifisch hohen Persistenz vieler 
Schadstoffe auf der anderen Seite hat die Belastung des Ostseewassers und der 
Organismen allerdings nicht in gleicher Weise nachgelassen. 
Was den Trophiegrad der Ostsee betrifft, hat diese sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
von einem oligotrophen Meer mit klarem Wasser zu einem hochgradig eutrophierten 
Gewässer entwickelt. Dennoch ist seit Mitte der 1980er Jahre ein deutlicher Trend zur 
Abnahme des Gesamtphosphors und Stickstoffs in der Ostsee zu verzeichnen. Auch gibt es 
große jahreszeitliche und regionale Unterschiede. 
Wie die Nordsee unterliegt die Ostsee zahlreichen Meeresnutzungen, die raumwirksame 
Eingriffe mit sich bringen und den Wert der betroffenen Lebensräume mindern. 
Das Arteninventar der Ostsee - auch hinsichtlich der Fische - ist vergleichsweise klein. 
Zudem gehen den Roten Listen zufolge Artenzahl und Bestandsstärken offensichtlich 
zurück. Vor allem die Bestände des wirtschaftlich wichtigen Dorsches sind seit einigen 
Jahrzehnten deutlich rückläufig - wobei sich der von der deutschen Flotte vornehmlich 
befischte westliche Bestand noch in einem vergleichsweise besseren Zustand befindet. 
Gründe sind unter anderem Überfischung, unzureichende Einbrüche von Nordseewasser 
und Schadstoffeinträge. Die Dorschfischerei ist deshalb strengen Bewirtschaftungsplänen 
der EU unterworfen. In vergleichsweise gutem Zustand befinden sich dagegen die Bestände 
von Hering und Sprotte. 
Ein Drittel der Meeresfische gelten als gefährdet oder potenziell gefährdet. Hauptursachen 
hierfür sind die Eutrophierung und, bei anadromen und katadromen Arten, die Verbauung 
der Wanderwege. Unter den (potenziell) nutzbaren Wanderfischen ist die Situation von Stör, 
Lachs und Aal besonders kritisch. 
Der Anteil an unerwünschten Beifängen und damit die Rückwurfverluste sind in der Ostsee 
vergleichsweise geringer als in der Nordsee. Allerdings stellen Stellnetze und Reusen, so 
genannte passive Fanggeräte, die geringere Auswirkungen auf den Meeresboden und seine 
Lebensgemeinschaft haben, eine Gefährdung für Seevögel, Schweinswale und Robben dar. 
In der Ostsee hat in nennenswertem Umfang Faunenverfälschung stattgefunden: Nach 
Angaben der International Baltic Sea Fisheries Commission haben sich 30 ausgesetzte, 
eingeschleppte (Ballastwasser) oder eingewanderte (über Schifffahrtswege) gebietsfremde 
Arten etabliert, größtenteils im Küstenbereich. 
Eintreten und Ausmaß der Salzwassereinbrüche aus der Nordsee hängen in 
entscheidendem Maße von klimatischen Faktoren ab. Daher könnte der Klimawandel 
gravierende Auswirkungen auf das ohnehin fragile und vorgeschädigte Ökosystem der 
Ostsee entwickeln. 
 
Problemsituation im Bereich der Binnengewässer 
 

Rund 2.200 km² Seen und Talsperren und 260 km² Flüsse, d.h. weniger als ein Drittel der 
gesamten Wasserfläche, werden in Deutschland berufsfischereilich genutzt. Insbesondere 
bei den Fließgewässern überwiegt heute bei weitem die angelfischereiliche Nutzung, über 
die keine genauen Zahlen vorliegen. Knapp 400 km² beträgt die Fläche der Karpfenteiche. 
Forellenteiche fallen wegen ihrer geringen Ausdehnung nicht ins Gewicht. 
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Für die diversen Zwecke der menschlichen Nutzung sind die Binnengewässer oft drastisch 
modifiziert worden. Dieses hatte nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die aquatischen 
Habitate, sondern hat auch das landschaftliche Erscheinungsbild der Gewässer stark 
verändert. 
Die chemische Qualität der Gewässer stand in der Vergangenheit im Mittelpunkt des 
Interesses. Hier kam es seit den 1970er und 1980er Jahren zu maßgeblichen 
Verbesserungen. Allerdings sind die anspruchsvollen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) bis 2015 noch nicht in allen Fällen zu erreichen. 
Mit dem Rückgang der Schadstoffzufuhr hat naturgemäß auch die Belastung der Fische und 
anderer Wasserorganismen allgemein nachgelassen. Die Fische vieler Binnengewässer 
enthalten daher die untersuchten Schadstoffe zumeist nur in Mengen unterhalb der Richt- 
oder Grenzwerte der Schadstoff- und Rückstandshöchstmengenverordnungen (soweit 
solche festgesetzt wurden) oder sogar unter der Nachweisgrenze. 
Die biologische Gewässergüte der Fließgewässer wird bisher über ein mehrstufiges 
Beurteilungsraster klassifiziert, das in erster Linie die Belastung mit organischen, unter 
Sauerstoffzehrung biologisch abbaubaren Wasserinhaltsstoffen berücksichtigt. Demnach ist 
die Gewässergüte zwischen 1995 und 2000 deutlich gestiegen, zuletzt waren nur noch 3,5 % 
der Flussstrecken stark bis übermäßig verschmutzt (III-IV). 
Im Kontext der WRRL haben Strukturgüte und ökologische Qualität an Bedeutung 
gewonnen. Die Morphologie der meisten Fließgewässer ist deutlich verändert. Ein großer 
Teil wird die Umweltziele der WRRL ohne konsequente Verbesserungen daher nicht 
erreichen. Ein besonders gravierendes Problem ist die fehlende Durchgängigkeit für Fische 
und andere Wasserorganismen. Bei Seen sind häufig die Uferbereiche deutlich modifiziert. 
Trotz großer Fortschritte bei der Qualität der Binnengewässer, die in den vergangenen drei 
Jahrzehnten bzw. in den neuen Bundesländern vor allem nach der Wiedervereinigung erzielt 
wurden, sind die hohen Zielsetzungen der WRRL nur von der Minderheit der 
Binnengewässer zu erreichen. Eine Zielerreichung wird nur bei 12 % der Flüsse und 38 % 
der Seen für wahrscheinlich gehalten. 
Die Artenvielfalt der aquatischen Lebensräume und ihrer Übergangszonen ist sehr groß. 
Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten sind selten bzw. in unterschiedlichem Grade gefährdet 
und daher auf Roten Listen oder in den Anhängen der FFH-Richtlinie verzeichnet. 
Die äußerst artenreiche Fischfauna in den Binnengewässern ist ein Ergebnis der 
Biotopvielfalt und der fischereilichen Hegebemühungen. So konnten z.B. in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg über 90 % der ursprünglich beheimateten Fischarten 
nachgewiesen werden. Rund die Hälfte der vorgefundenen Fischarten gehört den 
verschiedenen Kategorien der potentiell bis kritisch gefährdeten Arten an. 
Problematisch ist in jüngster Zeit auch die negative Bestandsentwicklung beim europäischen 
Aal, für die verschiedene Ursachen vermutet werden. 
Zu den in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen Arten zählt u.a. der Atlantische 
Stör, zu den bedrohten und teilweise regional ausgestorbenen Arten gehören u.a. Meer- und 
Flussneunauge, Finte, Ziege und Nordseeschnäpel. 
Aussterben oder starke Bedrohung von Fischen ist in allen bekannten Fällen primär auf 
Gewässerbelastung und wasserbauliche Maßnahmen - vorrangig Querverbauungen durch 
Wasserkraftwerke - zurückzuführen, nicht jedoch auf die Fischerei, die spätestens seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts gesetzlichen Regelwerken zu Besatz und Fang folgt. 
In den letzten Jahren sind die Bemühungen verstärkt worden, bedrohte oder ausgestorbene 
Fischarten wieder anzusiedeln. Prominentestes Beispiel dafür ist das Programm 
„Lachs 2000“. 
Auch Teiche, vor allem Karpfenteiche, sowie ganze Teichlandschaften sind wertvolle 
Habitate für viele Tier- und Pflanzenarten. Karpfenteichwirtschaft wird in aller Regel extensiv 
und naturnah betrieben, in einigen Fällen auch gefördert durch Extensivierungsprogramme. 
Bisher haben sich negative Auswirkungen der gebietsfremden Fischarten in engen Grenzen 
gehalten. In Einzelfällen sind die Bestände einheimischer Arten unter Druck geraten, eine 
vollständige Verdrängung ist nicht bekannt. Nachdem Karpfen seit vielen Jahrhunderten in 
Deutschland eingeführt sind, Regenbogenforellen, Bachsaiblinge und Zwergwelse seit Ende 
des 19. Jahrhunderts, sind die hiermit verbundenen potenziellen Implikationen abschätzbar. 
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Gezeigt hat sich auch, dass viele Fischarten in Deutschland zwar geeignete 
Lebensbedingungen vorfinden, sich aber natürlicherweise nicht oder nur eingeschränkt 
fortpflanzen können. Verschiedene Forschungsvorhaben zu den aquatischen genetischen 
Ressourcen Deutschlands sollen derzeit u.a. die genetische Vielfalt der wichtigsten Wild- 
und Zuchtfische untersuchen und auch der Frage nachgehen, ob und wo genetisch 
abgrenzbare Zuchtstämme bestehen. Auch für die Zuchtfische werden nämlich Gefahren 
gesehen: Befürchtet wird ein „Verlust alter Zuchtstämme und die Vernachlässigung der 
genetischen Basis des Zuchtmaterials“. 
Heute ist das Bewusstsein für Biodiversität gestiegen, was auch zu einer verschärften 
Rechtslage geführt hat. So ist die Freisetzung nicht einheimischer Arten weitgehend 
untersagt und für Besatzmaßnahmen ist teilweise explizit vorgeschrieben, dass die Fische 
aus regionalen Gewässern stammen müssen. 
Binnenfischerei und Aquakultur richten sich heute nach den einschlägigen Wasserhaushalts-
, Tierschutz-, Veterinär-, Naturschutz- und Artenschutzbestimmungen auf Landes-, Bundes- 
und / oder EU-Ebene. Im Fischereirecht der Bundesländer sind Arten- und Naturschutz unter 
die Zweckbestimmungen der Fischerei aufgenommen, was sich in zahlreichen Vorschriften 
konkretisiert. 
Von der berufsmäßigen Binnenfischerei gehen daher heute kaum Gefährdungen für 
Artenvielfalt und Fischbestände aus. Quelle für Gewässerverschmutzungen durch 
Emissionen ist die berufsmäßige Binnenfischerei nicht. Sie hat auch weder zum Aussterben 
von Fischarten oder maßgeblichen Bestandseinbrüchen beigetragen noch andere negative 
Auswirkungen auf die Biodiversität entfaltet, wohl aber z.B. durch Besatzaktivitäten beim Aal 
maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Fischart überhaupt noch in vielen 
Binnengewässern in Deutschland anzutreffen ist. 
Von der Aquakultur sind keine übermäßigen Schadwirkungen auf die Umwelt bekannt. 
Karpfenteiche wirken sogar aufgrund ihres Abbaupotenzials für Schadstoffe häufig als 
Kläranlagen und tragen zu einer mitunter erheblichen Verbesserung der Qualität des 
Versorgungswassers bei. Darüber hinaus können sie auch wertvollen Lebensraum für 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten bieten. Das Ablaufwasser von Forellenteichen kann 
insbesondere bei intensiver Produktion die Vorflut mit Nährstoffen belasten, wenn es 
unbehandelt eingeleitet wird. Wo dieses noch der Fall ist, sorgen in der Regel behördliche 
Auflagen im Rahmen der Gewässeraufsicht oder von wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für Abhilfe. Ebenso wird die Wasserentnahme für 
Fischzuchtzwecke mengenmäßig festgelegt. 
 
 
Veränderungen während der letzten Förderperiode (2000-2006) 
Nordsee und Ostsee 
 

In der Nord- und Ostsee gab es in diesem Zeitraum keine entscheidenden 
Umweltveränderungen. Nach wie vor können in einzelnen Fischarten Spuren von 
organischen Schadstoffen und Schwermetallen nachgewiesen werden, die aber in der Regel 
deutlich unter den Grenzwerten liegen. Kennzeichnend für die Ostsee ist der fehlende 
regelmäßige Salzwassereinstrom. 
Zusätzlich zu den bisherigen Beschränkungen für die Fischerei aufgrund anderer 
traditioneller Meeresnutzungen (Schifffahrt, Bundeswehr u.a.) werden ihr in Zukunft weitere 
Flächen entzogen. 
Als problematisch aus fischereilicher Perspektive wird die Zunahme menschlicher Aktivitäten 
im marinen Bereich, wie Offshore-Windparks, Sand- und Kiesentnahme, Gas- und 
Erdölpipelines gesehen, aber auch die geplante großflächige Ausweisung von 
Schutzgebieten (Abbildungen 13-15 im NSP), die der Fischerei wichtige Fanggründe 
entziehen oder entziehen werden. Diese Planungen laufen eindeutig der mit Strukturmitteln 
der EU aufgebauten öffentlichen und privatwirtschaftlichen Infrastruktur entgegen. 
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Binnengewässer 
 

Auch hier gelten die oben ausgeführten Hinweise zur Ausdehnung der Schutzgebiete. Der 
Umfang dieser Gebiete hat in einzelnen Bundesländern 85 % der gesamten Wasserfläche 
deutlich überschritten. 
Der Nährstoffhaushalt der Binnengewässer hat sich in den neuen Bundesländern vor allem 
aufgrund von Investitionen in die Klärwerke deutlich verringert. Dennoch reichen die 
Umweltschutzanstrengungen noch nicht überall aus. So gibt es nach wie vor Schadstoffe in 
Gewässern, die die Verkehrsfähigkeit von Fischprodukten aus der Binnenfischerei 
einschränken. Insbesondere bei den Binnengewässern muss deshalb der Schutz der 
aquatischen Ressourcen weiter vorangetrieben werden. Hierzu gehört auch die 
Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit in Fließgewässern, die auch nach den 
Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie anzustreben ist. 
Eine größere wirtschaftliche Auswirkung als die Trophieänderung der Gewässer wird in den 
steigenden Kormoranbeständen gesehen. So ist der Bestand der Brutpaare in Deutschland 
in den letzten Jahren auf 23.000 gestiegen (davon nur in Mecklenburg-Vorpommern auf 
12.000), ohne dass ein Ende der Zunahme der Kormorankolonien in Sicht ist. Der 
Winterbestand in Deutschland wird mit etwa 40.000 Kormoranen angegeben (davon nur in 
Bayern 6.500). Für die Fischereiunternehmen bedeutet dieses vor allem in der Nähe von 
Brutkolonien und Schlafplätzen teils beachtliche Verluste. Für den Bestand einzelner 
Fischarten in bestimmten Gewässern hat die Zunahme von Kormoranen sogar verheerende 
Folgen. Bestimmte Fischarten, z.B. die Äsche, werden bis auf 3 % des ursprünglichen 
Bestands reduziert. 
Ziel muss es sein, die Schäden, die der Kormoran bei den Fischbeständen verursacht, durch 
ein nachhaltiges Kormoranmanagement abzuwenden. 
 
 
Erwartungen an die neue Förderperiode (2007-2013) bezüglich der Umweltauswirkungen 
 
Allgemein 
 

Belangen des Umwelt- und Artenschutzes wird im Operationellen Programm (OP) der 
Bundesrepublik Deutschland generell hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Positive 
Umweltwirkungen, insbesondere die Schonung von Fischereiressourcen und die Reduktion 
der Umweltbelastungen, sind explizite Ziele verschiedener Maßnahmen. Ausdrücklich 
bekennt sich das Programm auch zur nachhaltigen Fischerei im Einklang mit den 
Ressourcen; allgemein werden ein nachhaltiges Wirtschaften und der Ausgleich zwischen 
Ressourcen einerseits und sozialen und wirtschaftlichen Interessen andererseits angestrebt. 
Das Programm steht daher im Einklang mit den Grundsätzen der Rio-Konferenz sowie von 
Baltic 21. Generelle Übereinstimmung ist ebenso mit dem FAO-Verhaltenskodex für 
verantwortungsvolle Fischerei festzustellen. 
Initiativen für ein integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM) können nicht allein von 
einem Fischereiförderprogramm ausgehen. Durch Betonung der Verbindung mit dem 
Tourismus, dem Streben nach einer intakten Umwelt und durch Ziele, wie die Mischnutzung 
von Häfen, sind aber grundlegende Gedanken des IKZM im Programm enthalten. Das OP 
kann gut im Rahmen entsprechender Initiativen eingesetzt werden. 
 
Nord- und Ostsee 
 

Die neue Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) will den geschilderten Problemen Rechnung 
tragen. Dieses geschieht etwa durch Verringerung der Gesamtfangmengen und Quoten, 
zeitliche und territoriale Fangbegrenzungen, Vorschriften in Bezug auf das Fanggerät etc.. 
Im Rahmen der GFP wird eine progressive Anwendung des Ökosystemansatzes in das 
Fischereimanagement angestrebt. Der EFF und das deutsche OP sollen dazu dienen, diese 
Politik umzusetzen, z.B. durch Möglichkeiten zur Abwrackung, durch die bisher rein aus 
nationalen Mitteln geförderte vorübergehende Stilllegung von Fischereifahrzeugen, durch 
Förderung selektiveren Fischfangs oder Kompensation der sozialen Folgen von 
Einschränkungen. 
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Ohne das OP würde ein wichtiges Instrument fehlen, die geschilderten Probleme wirksam 
anzugreifen oder begonnene Ansätze voranzutreiben. 
 
Die Maßnahmen im Rahmen der Prioritätsachse 1 sind zwar hinsichtlich des kulturellen 
Erbes durch den weiteren Rückgang der Fischerei als Verlust der Identität der Regionen zu 
bezeichnen, insgesamt bedeuten die Maßnahmen aber eine Stärkung der Nachhaltigkeit der 
(verbleibenden) Fischerei. Hinsichtlich der biologischen Vielfalt, Fauna und Flora können die 
Maßnahmen der Achse 1 zu einer Reduzierung des Fischereiaufwands beitragen.  
Die Alternative, die Maßnahmen Investitionen an Bord von Fischereifahrzeugen und im 
Hinblick auf die Selektivität sowie die Kleine Küstenfischerei ganz zu streichen, würde eine 
nachhaltige Ausrichtung der Fischerei eher gefährden. 
 
 
Binnengewässer 
 
Die Verbesserung der aquatischen Lebensräume z.B. durch die Schaffung der 
Gewässerdurchgängigkeit oder von Laichhabitaten und Maßnahmen zur Unterstützung 
besonders schützenswerter Fischarten ist Ziel des OP in der Prioritätsachse 3. Das 
Programm will zur Lösung bzw. Abmilderung einiger der oben aufgezeigten gravierenden 
Probleme beitragen. 
Das OP fördert weiter die Umweltverträglichkeit der Aquakultur, nicht nur direkt (Vorhaben 
zur Abwasserbehandlung), sondern vor allem auch mittelbar, wenn etwa Modernisierungen 
im Nebeneffekt Verbesserungen bewirken, die erheblich sein können (Sauerstoffgehalt im 
Ablaufwasser, Absperrung der Zuchtfischbestände, schadlose Vogelabwehr usw.). Ohne das 
Programm könnten solche Fortschritte nicht in gleichem Maße erzielt werden. 
Insbesondere Karpfenteichgebiete sind ein wertvoller Teil der Kulturlandschaft in 
Deutschland. Das Programm kann - vor allem auch über Prioritätsachse 4 - in erheblichem 
Umfang dazu beitragen, diese zu erhalten und nachhaltig-umweltgerecht zu bewirtschaften. 
Durch neue Forellen-/Durchlaufanlagen sind wegen der strengen wasserrechtlichen 
Vorgaben keine negativen Wirkungen auf das Wasser zu erwarten. Im Falle der 
Modernisierungen von Fischzuchten ist tendenziell mit einer Verbesserung des 
Ablaufwassers zu rechnen. 
Positive Wirkungen können auch erzielt werden durch die Zucht von Wildfischen für 
Bestandstützung oder Wiedereinbürgerung gefährdeter Arten. Dies ist ein bewährtes 
Instrument im Rahmen des Artenschutzes. 
Das OP kann etwa durch die Förderung geeigneter Abspannungen gegen Kormorane und 
andere fischfressende Vögel dazu beitragen, Konflikte zwischen Wirtschafts- und 
Naturschutzinteressen abzumildern. 
Von der Förderung der Binnenfischerei wie auch der Verarbeitung und Vermarktung 
(Prioritätsachse 2) sind keine negativen Wirkungen auf die biologische Vielfalt, Fauna und 
Flora zu erwarten. Durch die Förderung von Maßnahmen der Prioritätsachse 2 aber auch 3 
zur Verbesserung der Hygiene, der Produktqualität und der Tiergesundheit wird dazu 
beigetragen, dass die Gesundheit der Menschen unterstützt wird. Durch die Förderung der 
Fischverarbeitung und Fischzucht wird ein positiver Effekt für das kulturelle Erbe gesehen, 
da beide in einzelnen Regionen eine sehr lange Tradition haben. Eine gleiche Bewertung gilt 
für Maßnahmen zur Förderung der Fischereihäfen. 
Die Teichwirtschaften wiederum sind ein wertvoller Teil der Landschaft mit nachweislich 
positiven Effekten vor allem für die Vogelwelt. 
Die Alternative, Aquakulturanlagen nicht zu fördern, wenn sie Arten halten, die zur 
Faunenverfälschung führen können, ist deswegen ohne Praxisrelevanz, weil in solchen 
Fällen keine naturschutzrechtlichen Genehmigungen erteilt werden, wenn die Gefahr 
besteht, dass diese Fische in die natürlichen Gewässer entkommen könnten. Bei der 
Aufzucht von Fischen in geschlossenen Anlagen hat diese Thematik keine Relevanz. 
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Positive Wirkungen hinsichtlich der biologischen Vielfalt, der Fauna und Flora sowie der 
Durchgängigkeit der Gewässer und des Bestandsaufbaus bei Fischen werden durch die 
Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora wie auch bei den 
Pilotprojekten gesehen. Bei der Wiedereinbürgerung ausgestorbener Arten oder der 
Verbesserung zusammengebrochener Bestände bietet sich an, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltbedingungen mit Besatzmaßnahmen zu kombinieren. Beim 
ausgestorbenen Stör ist dies alternativlos, und auch beim Aal werden Probleme durch 
Wanderhindernisse oder Kraftwerksturbinen auf absehbare Zeit nicht vollständig zu 
beseitigen sein, so dass der Besatz ebenfalls unumgänglich (alternativlos) ist. Beim Dorsch 
liegt ein wesentliches Problem in der Überfischung. Die EU hat durch Wiederaufbaupläne 
bereits erste Maßnahmen ergriffen. Prinzipiell besteht die Möglichkeit einer noch stärkeren 
Reduktion der Fischerei (Alternative), was allerdings die sozialen Folgen weiter verschärfen 
dürfte. Daher werden in einem die Managementmaßnahmen ergänzenden aktiven 
Wiederaufbau des Dorschbestandes durch Besatzmaßnahmen erhebliche Erfolgschancen 
gesehen. 
 
 
Förderung der Fischwirtschaftsgebiete 
 
Positive Effekte werden bei der Förderung von Fischwirtschaftsgebieten hinsichtlich des 
Erhalts des kulturellen Erbes gesehen, wenn es gelingt, die regionaltypischen 
Wirtschaftsformen nachhaltig zu sichern. Alternativen werden nicht gesehen. 
 
Hinsichtlich der Landschaft kann das Programm helfen, insbesondere in 
Karpfenteichgebieten, diese zu erhalten und nachhaltig zu bewirtschaften. Durch die 
Förderung naturnaher und umweltfreundlicher sowie ökologisch wertvoller 
Karpfenteichwirtschaften werden positive Effekte erwartet. 
 
 
 
Es ist insgesamt von deutlichen positiven Umweltwirkungen des Programms auszugehen. 
Theoretisch mögliche negative Effekte können in der Regel durch Auflagen oder andere 
Steuerungsmaßnahmen (vgl. d)) vermieden werden. Hier wirkt sich das OP durch 
Maßnahmekontrolle und Präsenz über die Empfänger von Leistungen hinaus auf den Sektor 
günstig aus. 
 
 
1.2. Konsultation der Partner und der Umweltbehörde n 
 
Im Verlaufe der Erstellung des Entwurfs zum Umweltbericht wurden die Öffentlichkeit, die 
zuständigen Behörden und Einrichtungen sowie die Wirtschafts- und Sozialpartner 
wiederholt konsultiert und in die programmatische Arbeit einbezogen. Der erste Entwurf 
wurde der gemäß Art. 2 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Juni 2001 (in Verbindung mit Art. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) definierten Öffentlichkeit, nach innerstaatlicher Praxis 
repräsentiert durch die entsprechenden Verbände, Organisationen und Gruppen, und den 
Umweltbehörden im Januar 2007 schriftlich bekannt gegeben, einer breiteren Öffentlichkeit 
wurden darüber hinaus die Entwürfe des Umweltberichts, des Nationalen Strategieplans, des 
Operationellen Programms und der Ex-ante-Bewertung über Veröffentlichungen in 
einschlägigen Zeitschriften und das Internet zugänglich gemacht Die entsprechenden 
Dokumente lagen zudem zur öffentlichen Einsicht im Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus (vgl. „Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung der Entwürfe…“ vom 22. Februar 2007). 
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Seitens der Behörden und Partner wurden folgende Stellen beteiligt: 
 
- Bundesministerien (Bundesministerium für Umwelt, Bundesministerium der Finanzen, 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung) 

- für die Fischerei zuständige und andere Ministerien der Bundesländer und deren 
nachgeordnete Bereiche 

- Bund für Umwelt und Naturschutz BUND e.V., Naturschutzbund Deutschland NABU 
e.V., Greenpeace, WWF Deutschland, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI), Bundesmarktverband der Fischwirtschaft, Bundesverband 
der deutschen Fischindustrie, Deutscher Fischereiverband, Verband der deutschen 
Binnenfischerei, Deutscher Bauernverband, Deutscher Landfrauenverband, 
Deutscher Gewerkschaftsbund, VERDI, Verbraucherzentrale, cofad GmbH 

 
Der hier vorliegende Umweltbericht spiegelt das Ergebnis dieses ausführlichen 
Abstimmungsprozesses wieder. 
 
In diversen Bund-Länder-Besprechungen wurde die Erstellung des Umweltberichts und 
dessen Weiterentwicklung kontinuierlich besprochen und abgestimmt. Die im Laufe der Zeit 
gefertigten Fassungen wurden intensiv diskutiert und aufgrund etwaiger Änderungswünsche 
angepasst, konkretisiert und verbessert. 
 
Nach Fertigstellung des Entwurfs des Umweltberichts wurden die einschlägigen Adressaten 
auf Bundes- und Landesebene (Ministerien, Verbände und Nichtregierungsorganisationen) 
über den Stand der Arbeiten informiert und ihnen Gelegenheit für schriftliche 
Stellungnahmen gegeben. Die schriftlichen Konsultationen begannen am 03. Januar 2007, 
die gemäß UVP-Gesetz vorgesehene Konsultationsfrist von mindestens einem Monat (§ 14) 
wurde gewährt. 
 
 
1.3. Bekanntgabe der Entscheidung  
 
Hinsichtlich der Reaktionen ist festzustellen, dass sich bis zum September 2007 nur wenige 
der angeschriebenen Partner zum Umweltbericht geäußert haben. Das Bundesministerium 
für Umwelt bemängelte allerdings zu Recht im Zusammenhang mit dem Umweltbericht das 
Fehlen der „nichttechnischen Zusammenfassung“, wodurch die Genehmigung des OP hätte 
in Frage gestellt werden können. 
Die erfolgten Anmerkungen sind voll und ganz in die Überarbeitung des Umweltberichts 
eingeflossen, die Empfehlungen des Umweltberichts und die dort diskutierten potenziellen 
Alternativen wurden bei der Aktualisierung des Operationellen Programms berücksichtigt. 
Nachdem die Konsultationsfrist abgelaufen und die Stellungnahmen von Partnern und 
Öffentlichkeit zum Operationellen Programm und zum Umweltbericht eingearbeitet waren, 
galten beide als auf nationaler Ebene angenommen. 
Die Bekanntgabe der Entscheidung erfolgte gemäß Art. 9 der Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme in Verbindung mit Art. 14 des UVP-
Gesetzes im Dezember 2007. 
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1.4. Überwachung der Umweltauswirkungen der Durchfü hrung des Programms 
nach Artikel 10 der Richtlinie 2001/42/EG in Verbin dung mit  Art. 14 des UVP-
Gesetzes 

 
Entsprechend Artikel 10 Abs. 2 o.g. Richtlinie werden die auf Grundlage der 
Umweltgesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 
Überwachungsmechanismen eingesetzt. 
 
Im Falle der international bewirtschafteten Bestände gibt es ausreichende auf EG-Recht 
basierende nationale und internationale Datenerhebungen, auf die zurückgegriffen werden 
kann. Eine Verbesserung der Informationsbasis über die Fischbestände in den 
Küstengewässern ist vorgesehen, möglicherweise auch mit Unterstützung aus dem OP. 
 
Bei Entscheidungen über etwaige Anträge aus dem Bereich der Binnenfischerei haben die 
Fischereirechte der Bundesländer spezifische Instrumente, etwa die 
genehmigungspflichtigen Hege- und Bewirtschaftungspläne. In aller Regel ist die 
Überwachung der Bestände in Binnengewässern nicht erforderlich, weil sie im Gegensatz zu 
den Küstengewässern nur von jeweils einem Fischer in der Regel über Jahrzehnte hinweg 
bewirtschaftet werden und der Nutzer selbst an einem nachhaltig hohem Fischertrag 
interessiert ist. 
 
Gestützt auf die Erfahrungen der vorangegangenen Förderperioden kann mit Blick auf die 
Strukturförderung im Fischereibereich konstatiert werden, dass die Sensibilität für 
ökologische Belange in Deutschland – in der Öffentlichkeit, bei den Partnern und Behörden – 
stark ausgeprägt ist. Das breite Engagement für den Schutz der Meeressäuger aber auch 
die heftigen Diskussionen um ein eventuelles Bestandsmanagement der stark 
angewachsenen Kormoranpopulationen mögen kursorische Belege hierfür sein. 
 
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hatte deshalb auch das Thema „Klimawandel und 
Fischerei“ auf die Agenda des informellen Treffens der Fischereidirektoren im Mai 2007 
gesetzt. Diskutiert wurden zukunftsweisende Fragen zur Verbesserung der Datenerhebung, 
wie durch angepasste Managementmaßnahmen auf diesen Umstand reagiert werden kann, 
welche strukturpolitischen Maßnahmen notwendig werden könnten, um den betroffenen 
Küstenregionen bei einem notwendigen Anpassungsprozess zu helfen und wie dem 
Verbraucher und Fischkonsument Hilfe bei etwaigen Veränderungen des Fischangebots 
gegeben werden kann. In diesem Zusammenhang sei auch darauf verwiesen, dass das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im November 
2007 eine Diskussionsveranstaltung „Runder Tisch: Nachhaltige Fischerei und 
Ökokennzeichnung“ mit breiter Beteiligung organisieren wird. Diese Fragen werden während 
der laufenden Förderperiode vertieft geprüft, hierbei sollen spezifische Erkenntnisse 
gewonnen und in diesem Zusammenhang für notwendig und sinnvoll erachtete Maßnahmen 
mithilfe des Operationellen Programms umgesetzt werden. 
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2. Gleichstellung von Männern und Frauen  
 
Der Anteil der Frauen in der Fangfischerei ist sehr gering. Der Grund dafür liegt nicht nur in 
den tradierten Vorstellungen sondern in den häufig genug körperlich schweren 
Anforderungen. In der Aquakultur ist der Anteil der Frauen ebenfalls gering. Lediglich in 
kleinen Aquakulturbetrieben sind Frauen häufig als Familienarbeitskräfte beschäftigt, 
übernehmen die Direktvermarktung der im Familienbetrieb produzierten Fische oder sind in 
der Buchhaltung tätig. Manchmal übernehmen sie aber auch die wirtschaftliche Leitung des 
Unternehmens. Hingegen ist der Anteil Frauen in der Fischverarbeitung und 
Fischvermarktung im Verhältnis zur Anzahl beschäftigter Männer ausgeglichen, wenn auch 
in der Mehrzahl der Fälle Frauen in den unteren Lohngruppen zu finden sind. Um den 
Frauenanteil auch in Führungspositionen verändern zu wollen, muss über bessere 
Ausbildungsangebote für Frauen die Attraktivität der Berufschancen im Fischereisektor 
gesteigert werden. Dies trifft insbesondere für den Bereich der Aquakultur zu, der keine 
körperlich schwere Tätigkeit erfordert. Frauen sind die beruflichen Möglichkeiten im 
gesamten Fischereibereich zu wenig bekannt. Außerdem bedarf es begleitender 
Maßnahmen außerhalb des Fischereisektors, wie z.B. der Schaffung von Kindertagesstätten. 
Die Gleichstellung von Männern und Frauen wird im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen beachtet. 
 
 
Daten zur Beschäftigung im Fischereisektor nach Geschlechtern: 
 
Tabelle: Beschäftigte nach Geschlecht laut EU-Studie: 
 Employment in the fisheries sector: current situation (2006) 
 

Männer Frauen 
Sektor  Gesamt 

Anzahl Anzahl % Anzahl % 

(Fang-)Fischerei 1.972 1.962 99% 10 1% 

Fischverarbeitung 11.404 5.132 45% 6.272 55% 

Aquakultur 3.033 2.457 81% 576 19% 

 
Quelle: http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/employment_study_2006.pdf 
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d) Hauptergebnisse der Analyse der Ausgangssituatio n 
 
1. Die wirtschaftliche Bedeutung des Fischereisektors in der Bundesrepublik 
 Deutschland  

 

 Vor allem in den Küstengebieten haben der Fischereisektor sowie die vor- und 
 nachgelagerten Wirtschaftssektoren eine hohe Bedeutung für die wirtschaftliche 
 Entwicklung dieser Gebiete. Das zeigt sich u.a. in dem hohen Produktionswert der 
 verarbeiteten Produkte mit 9,9 % des Produktionswertes der verarbeitenden Industrie 
 der Europäischen Gemeinschaft, die sich vor allem in den Küstengebieten befindet. 
 Zu den 43.000 Beschäftigten in der deutschen Fischwirtschaft sind daher die der vor- 
 und nachgelagerten Bereiche hinzuzuzählen. 
 

 Die hohe Abhängigkeit des Fischimports in Deutschland hat sich in der laufenden 
 Förderperiode nicht verändert und liegt nach wie vor bei 85 % des Verbrauchs in 
 Deutschland. 
 

 Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990 
 bei 13-15 kg Fisch, wobei wieder eine leicht steigende Tendenz zu erkennen ist. 
 

 Den bedeutendsten Anteil am Konsum haben Tiefkühlfisch sowie Konserven und 
 Marinaden mit einem Verbrauch von 32 % bzw. 30 %. 

 
 
2. Die Bedeutung der Fischerei und Aquakultur  

 

 Die Große Hochseefischerei  ist in der abgelaufenen Förderperiode weiter 
 geschrumpft, konnte aber dennoch ihre Fangmengen und Fangerlöse steigern. Ihre 
 wirtschaftliche Lage wird auch für die Zukunft als stabil angesehen. 
 

 Kutter- und Küstenfischerei : Während in der Nordsee mittlere Kutterbetriebe 
 hauptsächlich Schleppnetzfischerei betreiben, fischen in der Ostsee überwiegend 
 Fischer der Kleinen Küstenfischerei. Die wirtschaftliche Lage stellt sich heterogen 
 dar. Während die Nordseegarnelenfischer gute Ergebnisse erzielen, liegt in der 
 Kleinen Küstenfischerei der Umsatz in der Regel zwischen 1.000 und 2.000 €/Monat. 
 In der abgelaufenen Förderperiode ist der Fangerlös der Kutter- und Küstenfischer 
 trotz der Förderung insgesamt gleich geblieben. Da die Flotte überaltert ist, wird auch 
 in der Zukunft mit Modernisierungsmaßnahmen gerechnet. Inwieweit die nachhaltige 
 Nutzung der Ressourcen durch die Unternehmen sowie die starke regionale 
 Einbindung und hohe Qualität der Produkte zu einer wirtschaftlichen Verbesserung 
 der Unternehmen beitragen wird, wird davon abhängen, ob es gelingen wird, höhere 
 Preise zu erzielen. 
 

Bei der Binnenfischerei  handelt es sich in der Regel um Familienunternehmen, die 
im EG-Sprachgebrauch als Kleinstunternehmen gelten und die Fischerei im Haupt- 
oder Nebenerwerb betreiben. Die Erlöse dieser Unternehmen waren in den 
vergangenen sechs Jahren rückläufig während die Gesamtfänge nahezu konstant 
blieben. Die Vermarktung erfolgt in vielen Bundesländern als Direktvermarktung an 
den Endverbraucher im unmittelbaren Umfeld der Unternehmen. Dem entspricht ein 
beschränkter Investitionsbedarf in den Fang, die Hälterung, Veredlung und 
Vermarktung der Fänge. Um die Stärke, die nachhaltige Nutzung der Ressourcen, 
deutlich zu machen, wird es darauf ankommen, dieses im Rahmen der 
Vermarktungsförderung besser herauszustellen. Die starke Abhängigkeit der 
Unternehmen vom Ertragspotential und die damit verbundene geringe Rentabilität 
kann voraussichtlich ebenfalls nur durch Vermarktungsinvestitionen, z.B. durch 
verbessertes Eingehen auf die in der Bundesrepublik Deutschland bedeutende 
Nachfrage von Seiten der Angelfischerei oder durch noch weiter verstärkte Veredlung 
der Produkte erreicht werden. 
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Zur Aquakultur  gehören in Deutschland in erster Linie Forellenteichwirtschaften, 
extensive Karpfenteichwirtschaften und die Muschelkulturwirtschaft an der 
Nordseeküste. Anlagen der technischen Aquakultur im Süß- und Salzwasserbereich 
haben nach wie vor eine geringe wirtschaftliche Bedeutung. Während die Erlöse der 
Forellenteichwirtschaften leicht gestiegen sind, sind die der Karpfenteichwirtschaften, 
der Muschelkulturwirtschaft und der technischen Aquakultur bei größerer 
Schwankungsbreite in etwa gleich geblieben. Die Erweiterung der Produktion in den 
Forellen- und Karpfenteichwirtschaften ist auf Grund der strengen 
Umweltgesetzgebung erheblich erschwert. Bei der Muschelkulturwirtschaft ist neben 
den verfügbaren Flächen vor allem der unterschiedliche Brutfall 
produktionsbegrenzend. Bei den Forellenzuchten kommt die zunehmende 
Konkurrenz durch Lachsimporte begrenzend hinzu. Dementsprechend haben die 
Nähe zum Verbraucher und die Frische den entscheidenden Einfluss für den 
Vermarktungserfolg der Forellenproduzenten. Die unterschiedliche Struktur der 
Karpfenteichwirtschaften (größere Anlagen vor allem in den Ländern Sachsen und 
Brandenburg, eine Vielzahl von Nebenerwerbsbetrieben in Bayern) bedeuten, dass 
neben der Direktvermarktung der Vermarktung über den Handel an die Gastronomie 
Bedeutung zukommt. Die landschaftsprägende Bedeutung der 
Karpfenteichwirtschaften für Fauna und Flora und die umweltpolitischen 
Zielstellungen der EU rechtfertigen die finanzielle Förderung des Erhaltes dieser 
Kulturlandschaftsform. In der technischen Aquakultur wird es für die Nutzung ihres 
wirtschaftlichen Potentials darauf ankommen, die Technik beherrschen zu können. 

 
 
3. Die Bedeutung der Fischereihäfen  
 

 Die Hafenentwicklung wird auch in der neuen Förderperiode eine wichtige Bedeutung 
 für Fischwirtschaft haben und im begrenzten Umfang Investitionen nach sich ziehen. 
 Mit größeren Investitionen im Konvergenzgebiet ist nicht mehr zu rechnen. 
 
 
4. Die Bedeutung der Fischverarbeitung und Fischvermar ktung  
 

 Die Fischverarbeitung hat mit einem Produktionswert von über 1,7 Mrd. €/Jahr und 
 über 9.800 Beschäftigten nicht nur für Deutschland sondern auch innerhalb der 
 Fischwirtschaft der Europäischen Gemeinschaft eine bedeutende wirtschaftliche 
 Funktion. Allerdings stagniert der Umsatz seit etwa 10 Jahren und die Anzahl der 
 Arbeitskräfte nahm von über 12.000 auf 9.800 ab. Der größte Teil der Fischindustrie 
 liegt in den Küstenländern. Vor allem Tiefkühlware aber auch Konserven, Marinaden 
 und Räucherwaren haben umsatzmäßig die größte Bedeutung. Das größte Potential 
 mit den größten Zuwachsraten wird nach wie vor in den Tiefkühlprodukten gesehen. 
 Die Fischverarbeitung ist vor allem für die Fänge der Seefischerei von besonderer 
 Bedeutung. Mit dem durch das FIAF-Programm geförderten 
 Fischbearbeitungszentrum in Sassnitz-Mukran konnte die wirtschaftliche Situation der 
 Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei vor allem des Landes Mecklenburg-
 Vorpommern entscheidend stabilisiert werden. Vor allem der Förderung ist es zu 
 verdanken, dass die Qualität der Produkte und der Hygienestatus der technischen 
 Betriebsstätten sich verbessert und die Veränderungen bei den Absatzmärkten und 
 Wirtschaftspartnern erfolgreich genutzt werden konnten. In diesen Bereichen wird 
 aber auch in Zukunft Entwicklungs- und damit Investitionsbedarf gesehen. 
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5. Zur Bedeutung „anderer Maßnahmen“  
 

 Im Bereich „Schutz und Entwicklung aquatischer Ressourcen“ wurde im Laufe des 
 FIAF-Programms damit begonnen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
 Durchgängigkeit der Gewässer und Besatzmaßnahmen zur Unterstützung des 
 Laicherbestandes des europäischen Aals durchzuführen. In Mecklenburg-
 Vorpommern wurden in dem Vorhaben „Erhöhung der fischereilichen Wertigkeit“ in 
 einem Gebiet der Ostsee erfolgreich Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles 
 weiterverfolgt (Erhöhung der Abundanz von Fischarten). 
 

 Im Bereich der Aktionen der Unternehmen lag der Schwerpunkt bei Maßnahmen zur 
 Intensivierung und Verbesserung der Heringsfischerei an der vorpommerschen 
 Küste, um die Abhängigkeit der Untenehmen vom Dorschfischfang zu minimieren. 
 

 Bei den Pilotprojekten waren sowohl Aalbesatzmaßnahmen sowie 
 Besatzmaßnahmen mit anderen Fischarten aber auch Pilotprojekte im Bereich der 
 Aquakultur von vorbereitender Bedeutung, um in der neuen Förderperiode 
 wirtschaftliche und die Umwelt verbessernde Erfolge zu erzielen. Allen drei 
 Maßnahmen wird in der neuen Förderperiode eine noch größere Bedeutung 
 zukommen. 

 
 
6. Zu den Entwicklungstendenzen  
 

 Die Auswertung im Kapitel 3.2. macht deutlich, dass mit Hilfe der Förderung in der 
 Zukunft auf fast allen Handlungsfeldern entweder eine Stabilisierung oder eine 
 Verbesserung der Entwicklung zu erwarten ist. 
 
 
7. Zum Zusammenspiel zwischen Fischwirtschaft und U mwelt  
 

 Die Situation der Fischbestände in Nord- und Ostsee hat sich durch die Politik in der 
 vergangenen Förderperiode weder ins Positive noch ins Negative verändert. Der 
 Belastung mit Schadstoffen wurde durch Maßnahmen außerhalb des FIAF 
 entgegengewirkt (z.B. durch den Kläranlagenbau). Die zunehmende Ausweisung von 
 Schutzgebieten wie auch die Ansprüche anderer Nutzer der Meere werden die 
 Fischerei in Zukunft begrenzen. 
 

 Im Bereich der Binnengewässer konnte die Belastung der Gewässer durch den 
 zunehmenden Bau von Kläranlagen und die Verbesserung der Klärtechnik 
 verringert werden. Der Durchgängigkeit der Gewässer für Fische soll mit dem 
 neuen Programm eine noch größere Bedeutung beigemessen werden. Die Schäden 
 durch Kormorane sind nach wie vor beachtlich. Nationale Lösungen sind erforderlich, 
 da ein europaweites Kormoranmanagement derzeit nicht durchsetzbar ist. 
 

 Es ist insgesamt von deutlichen positiven Umweltwirkungen des neuen Programms 
 auszugehen, die im Einzelnen im Umweltbericht dargestellt werden. 
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4. Strategie auf Ebene des operationellen Programms  
 
 
4.1. Allgemeine Ziele des operationellen Programms und Wirkungsindikatoren  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
Allgemeine Ziele  
 
1. Stabilisierung der Fischbestände und der Meeresökos ysteme  
 
 Zum Ziel der langfristigen Stabilisierung der Fischbestände und Meeresökosysteme 

(siehe Unterziel 4.2.1 im NSP) soll durch 
·  die Umsetzung der Wiederauffüllungspläne der Kommission, 
·  die Ausweisung von Schutz- und Ruhezonen sowie Fangverbotszeiten (auch 

außerhalb der Wiederauffüllungspläne), 
·  die Förderung der Anpassung fischereilicher Kapazitäten, 
·  die Finanzierung von Pilotprojekten zur Verbesserung der Selektivität von 

Fanggeräten, 
Maßnahmen und Untersuchungen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna 
(insbesondere auch diadrome Arten) und -flora sowie die Förderung bzw. 
Finanzierung der Bestandsstärkung (hier vor allem Dorsch und Aal) beitragen 
werden. Es soll hierbei geprüft werden, inwieweit Besatzmaßnahmen konstitutiver 
Teil des Bestandsmanagements sein können. 

 
 Mit diesen Maßnahmen wird auch zur Umsetzung der Göteborg-Strategie 
 entsprechend der Leitlinien des Art. 19 e der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 
 beigetragen, da hierdurch die ökologischen Auswirkungen der Tätigkeiten im 
 Fischereisektor verringert werden und umweltfreundliche Methoden gefördert werden. 
 
 
2. Stabilisierung der Unternehmen; Schaffung von Arbei tsplätzen; 

Umweltverträgliche Produktion  
 
 Mit Hilfe der Förderung sollen die in der Fischwirtschaft tätigen Unternehmen in 
 Investitionsphasen gestärkt, stabilisiert und neue Unternehmen bei der Gründung 
 unterstützt werden, um Arbeitsplätze zu schaffen, zu erhalten und eine 
 angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten (NSP, Unterziel 4.2.3), um die 
 Position der Unternehmen am Markt zu behaupten und möglichst auszubauen (NSP, 
 Unterziel 4.2.4 auf Basis von Artikel 4 d der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) und um 
 die umweltverträgliche Produktion von Fisch und Fischerzeugnissen stärker in den 
 Vordergrund zu stellen (NSP, Unterziel 4.2.2; Göteborg-Strategie, Art.19 e der 
 Verordnung (EG) Nr. 1198/2006). 
 
 
3. Weiterentwicklung des Fischereisektors bei forts chreitendem Strukturwandel 
 
 Durch die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen vor allem in den Fischereihäfen 
 sollen die Bedingungen für das wirtschaftliche Handeln der Fischwirtschaft verbessert 
 werden, um so den Strukturwandel und die Weiterentwicklung des Sektors zu fördern 
 (NSP, Unterziel 4.2.5 auf Basis von Artikel 4 d der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006). 
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4. Verbesserung der Gewässerökologie und des Zustan ds aquatischer 
 Ressourcen 
 

 Durch Maßnahmen zur Bestandsverstärkung von Fischbeständen, zur Verbesserung 
 der Habitatsstrukturen und zum Schutz und zur Entwicklung aquatischer Ressourcen 
 sollen die ökologischen Bedingungen an und in den Gewässern verbessert, die 
 Fischpopulationen einschließlich der diadromen Arten stabilisiert, gestärkt und 
 letztlich auch dadurch indirekt die umweltverträgliche Produktion von Fischen 
 unterstützt werden (NSP, Unterziel 4.2.2). 
 

 Zum Schutz und zum Wiederaufbau der Fischbestände in Fließgewässern müssen 
 die aquatischen Ressourcen verbessert und die Gewässer renaturiert werden. 
 Laichwanderungen sollen z.B. durch Umgehungsgerinne um Kraftwerke, durch 
 Aufstiegshilfen oder durch Ableitungsvorkehrungen von Turbineneinläufen wieder 
 ermöglicht sowie Laich- und Jungfischhabitate wieder hergestellt oder neu errichtet 
 werden. 
 Als Indikatoren dienen wissenschaftlich begleitende Bestandsuntersuchungen am 
 betroffenen Gewässer mit der quantitativen Bestimmung der Arten. 
 

 Gerade auch durch diese Zielsetzung wird ein Beitrag zur Göteborg-Strategie 
 entsprechend der Leitlinien des Art.19 b und e der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 
 geleistet. 
 
 
5. Stärkung einer wirtschaftlich und sozial nachhal tigen Entwicklung in den 

Fischwirtschaftsgebieten 
 

 Durch die Förderung von Maßnahmen in den Fischwirtschaftsgebieten sollen die 
 wirtschaftlichen Strukturen in diesen gestärkt und alternative oder ergänzende 
 Einkommensmöglichkeiten zu den Einnahmen aus der Seefischerei geschaffen 
 werden. Damit soll der Strukturwandel in der Fischwirtschaft (NSP, Unterziel 4.2.5) 
 unterstützt werden und indirekt zur langfristigen Stabilisierung der Fischbestände 
 (NSP, Unterziel 4.2.1) beigetragen werden. Auch hier wird durch Maßnahmen im 
 Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eine Berücksichtigung der Leitlinien des 
 Artikels 19 b und e der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 und damit der Göteborg-
 Strategie angestrebt. 
 

 In den teichwirtschaftlich orientierten Fischwirtschaftsgebieten soll der Ökotourismus 
 u.a. durch Informationszentren, Lehrpfade oder die Erhaltung historischer Bauwerke 
 gestärkt werden. Als Indikatoren eignen sich u.a. die Dokumentation von 
 Besucherzahlen oder die Nennung der Bauwerke. 
 
 
6. Stützung des Fischereisektors als Wirtschaftsfak tor in benachteiligten 

Gebieten 
 

 Berührungspunkte mit der Lissabon-Strategie entsprechend Artikel 19 d der 
 Verordnung (EG) Nr. 1198/2006: 
 Da der Fischereisektor eher stagniert, ist er kaum eine Quelle für ein besonders 
 dynamisches Wirtschaftswachstum. Dennoch kann die Förderung des 
 Fischereisektors im Rahmen des EFF zur Lissabon-Strategie beitragen: 

 Der Fischereisektor sorgt für Beschäftigung vor allem in sozioökonomisch 
 benachteiligten Gebieten. Hier hat er Standortvorteile, wie die Nähe zu Küsten, 
 während andere Branchen oft kaum in diesen Gebieten angesiedelt werden können. 
 Auch im Fischereisektor geht es darum, eine wissensbasierte Entwicklung zu fördern 
 und ihn so zukunftsfähig zu machen. 
 Die Schaffung von „besseren“ Arbeitsplätzen erscheint auch im Fischereisektor 
 wichtig - sowohl im Sinne anspruchvoller Tätigkeiten wie besserer 
 Arbeitsbedingungen. 
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7. Entwicklung der Fischwirtschaft als Teil der Str ategie für den ländlichen Raum 
 

 Zusammenhang mit den strategischen Leitlinien des Rates der Europäischen Union 
 für die Entwicklung des ländlichen Raumes: 
 Durch die unmittelbare Kooperation mit dem ELER auf Ebene einzelner Projekte 
 werden dessen Schwerpunkte (Lebensqualität im ländlichen Raum, 
 Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft sowie das Leader-Konzept) mit den 
 Möglichkeiten zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der 
 Fischwirtschaftsgebiete nach dem EFF verbunden werden. 
 

Synergieeffekte werden angestrebt, dabei haben die Abstimmungen zwischen ELER 
und EFF gemäß Art. 6 Abs. 4 Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 auf Grundlage der 
jeweiligen spezifischen Anforderungen zu erfolgen. 

 
8. Pflege der Kulturlandschaft durch Stützung fisch wirtschaftlicher 
 Familienbetriebe 
 

 Die zahlreichen teichwirtschaftlichen Familienbetriebe sollen in ihrer guten 
 ökologischen Funktion und Wettbewerbsfähigkeit erhalten und unterstützt werden. 
 Dazu werden u.a. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität, des Schutzes der 
 Ressourcen, der Verarbeitung und Vermarktung und der Verkaufsförderung für 
 diesen Bereich gezielt gefördert werden. 
 
 
Wirkungsindikatoren  
 
Gemäß EFF-Durchführungs-VO (VO Nr. 498/2007 der Kommission) war Grundlage des 
Folgenden, für die wichtigsten der acht allgemeinen Ziele des OP echte Wirkungsindikatoren 
zu formulieren. In diesem Zusammenhang ist jedoch gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass in 
Deutschland das Indikatorensystem durch eine eigens zu diesem Zweck veranlasste Studie 
unter dem OP weiterentwickelt werden wird: 
 
Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, im Rahmen der Technischen Hilfe dieses OPs 
eine Studie zur Weiterentwicklung des Indikatorensystems in Auftrag zu geben. Diese Studie 
bezieht sich vor allem auf die Wirkungs- und Ergebnisindikatoren. Einbezogen werden sollen 
dabei alle mit der Fischereistatistik befassten Institutionen, insbesondere die statistischen 
Ämter, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die 
Bundesforschungsanstalt für Fischerei (BFAFi), die Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) sowie Institutionen der Länder. Ebenfalls Berücksichtigung finden 
sollen die Arbeiten des nationalen Fischereidatensammlungsprogramms (gemäß EU-
Verordnungen 1543/2000 und 1639/2001) sowie zu erwartende Änderungen bei der 
Aquakulturstatistik (Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Vorlage von Aquakulturstatistiken durch die Mitgliedstaaten, KOM(2006) 864 
endgültig). 
 
Dadurch sind eine Erweiterung und eine Präzisierung der unten genannten 
Wirkungsindikatoren wie auch der Indikatoren auf Ebene der Prioritätsachsen (Kapitel 6) zu 
erwarten. Entsprechende Vorschläge sollen nach Fertigstellung vom Begleitausschuss 
diskutiert und verabschiedet werden. 
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Einstweilen wird von folgenden Wirkungsindikatoren ausgegangen: 
 

Ziel Indikator 

1. Stabilisierung der Fischbestände und der 
Meeresökosysteme 

OP1: Fischfang aus Beständen, die sich außerhalb 
"sicherer biologischer Grenzen" befinden (in % 
der Gesamtfänge) 

2. Stabilisierung der Unternehmen; Schaffung von 
Arbeitsplätzen; Umweltverträgliche Produktion 

OP2: Durch das OP neu geschaffene Arbeitsplätze 
(Brutto, Vollzeit-Äquivalent) 

3. Weiterentwicklung des Fischereisektors bei 
fortschreitendem Strukturwandel 

OP3: Selbstversorgungsgrad (Anteil der 
Eigenproduktion an der Inlandsverwertung) 

OP4: Steigerung der Produktion von Aquakultur und 
Fisch verarbeitender Industrie 

4. Verbesserung der Gewässerökologie und des 
Zustands aquatischer Ressourcen  

5. Stärkung einer wirtschaftlich und sozial 
nachhaltigen Entwicklung in den 
Fischwirtschaftsgebieten 

OP5: Entwicklung der Zahl der Gästeübernachtungen 
in den geförderten Gemeinden der 
Fischwirtschaftsgebiete im Vergleich zu 
Deutschland insgesamt 

6. Stützung des Fischereisektors als Wirtschaftsfaktor 
in benachteiligten Gebieten  

7. Entwicklung der Fischwirtschaft als Teil der 
Strategie für den ländlichen Raum  

8. Pflege der Kulturlandschaft durch Stützung 
fischwirtschaftlicher Familienbetriebe  

 
 
 
Indikator für Ziel 1 (OP1) 
Zu diesem Ziel wird folgender Wirkungsindikator definiert: 
 

Indikator Ausgangswert 
2006 Ziel 2010 Ziel 2015 Datenquelle Bemerkungen  

Fischfang aus Beständen, 
die sich außerhalb 
"sicherer biologischer 
Grenzen" befinden (in % 
der Gesamtfänge) 

noch zu 
ermitteln 

noch zu 
definieren 

noch zu 
definieren 

Anlandestatistik 
/ Logbuch / 

BLE / ICES etc. 

analog zur 
Methode von 

Eurostat 

 
Die genaue Methode zur Ermittlung des Indikatorwertes sowie Ausgangslage und Zielwerte 
sind noch festzulegen. Vorgesehen ist, eine Verringerung des Wertes zu erreichen. 
 
Im Rahmen der Begleitung und durch Bewertungen wird beabsichtigt, eine nähere Analyse 
der Situation vorzunehmen, die etwa berücksichtigt, in wieweit fischereiliche oder externe 
Einflüsse für Veränderungen des Indikators verantwortlich sind, und genauer analysiert, um 
welche Bestände es sich handelt, wie weit diese außerhalb biologisch sicherer Grenzen sind 
und von welchen Flottensegmenten sie gefangen werden. 
 
Begründung/Erläuterungen 
 

Die Methode sollte sich an jener von Eurostat orientieren, die diesen Wert für die gesamte 
Europäische Flotte (mit Einschränkungen) ermittelt: Beschreibung siehe: 
http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/de/strind/enviro_fish_base.htm 
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Indikator für Ziel 2 (OP2)  
Zu diesem Ziel wird folgender Wirkungsindikator definiert: 
 

Indikator Ausgangswert  Ziel 2010 Ziel 2015 Datenquelle Bemerkungen 

Durch das OP neu 
geschaffene Arbeitsplätze 
(Brutto, Vollzeit-
Äquivalent) 

2006 = 0 600 1.250 Begleitung 

Methode gemäß 
Arbeitspapier Nr. 6: 
Messung der 
Beschäftigungseffekte 
von Strukturfonds (DG 
Regio) 

 
Im Rahmen von Begleitung und Bewertung werden diese Zahlen mit der Entwicklung der 
Arbeitsplätze auf Sektorebene verglichen (liegen für die Flotte und Fisch verarbeitende 
Industrie vor, für Aquakultur und Binnenfischerei derzeit nicht in zureichender Weise. Es wird 
davon ausgegangen, dass trotz der positiven Brutto-Effekte des OP auf Arbeitsplätze die 
Zahl der Beschäftigten im Sektor im Laufe der Programmperiode weiter sinken wird. 
 
Begründung/Erläuterungen 
 

Kann im Rahmen der Begleitung erhoben werden. Der Vorschlag bezieht sich auf neu 
geschaffene Arbeitsplätze, alternativ können auch geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze 
herangezogen werden. Die Methode sollte sich an einem Arbeitspapier der DG Regio 
orientieren: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd6_employ_de.pdf 
 
Indikatoren für Ziel 3 (OP3; OP4) 
Zu diesem Ziel werden folgende Wirkungsindikatoren definiert: 
 

Indikator Ausgangswert  Ziel 2010 Ziel 2015 Datenquelle Bemerkungen  

Selbstversorgungsgrad 
(Anteil der 
Eigenproduktion an der 
Inlandsverwertung) OP3 

Æ 2000 - 2004 
23 % 

³  23% ³  25 % 
BLE / Stat. 
Bundesamt  

Steigerung der Produktion 
von Aquakultur und Fisch 
verarbeitender Industrie 
OP4 

2006 = 0 + 4% + 14 % 

Stat. 
Bundesamt, 

Jahresbericht 
über die Dt. 

Fischwirtschaft 

gemittelter 
Wert aus 
beiden 
Steigerungs-
raten, Basis: 
Tonnen 

 
Der Indikator OP3 zeigt vor allem an, wie sich die Rohwarenproduktion (Fischerei und 
Aquakultur) im internationalen Wettbewerb entwickelt, der Indikator OP4 zeigt die Steigerung 
der Produktion in den wichtigsten Teilen der Fischwirtschaft an, wobei die marine Fischerei 
ausgenommen ist, da hier Ziele der Nachhaltigkeit Vorrang haben vor einer Ausweitung von 
Anlandungen. Beide Indikatoren beziehen sich auf Mengen. 
 
Begründung/Erläuterungen 
 

Zum Indikator OP3 
Der Indikator hängt eher indirekt mit Ziel 2 und 3 zusammen und bezieht sich wohl vor allem 
auf die Rohwarenproduktion. Für diesen Bereich (Meeresfischerei, Binnenfischerei) dürfte er 
aber einigermaßen zuverlässig auf übergeordneter Ebene Auskunft über Zustand und 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Fischwirtschaft geben. Zu entnehmen z.B. dem 
Jahresbericht Frischfisch der BLE. 
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Zum Indikator OP4 
Ebenfalls Zusammenhang mit Ziel 2 und 3; die Werte sind aus den Vorgaben des OPs 
berechnet (bezogen auf Ist 2005 bei Aquakultur und Ist 2006 bei Verarbeitung). Eine 
Mittelung aus beiden Werten hat auch den Vorteil, dass ggf. ein Ausgleich stattfindet, zumal 
die Ziele des OP für die Aquakultur deutlich über den Steigerungsraten der letzten Jahre 
liegen, die für die Verarbeitung deutlich darunter. 
 
Indikator für Ziel 5 (OP5) 
Zu diesem Ziel wird folgender Wirkungsindikator definiert: 
 

Indikator Ausgangswert 
2006 Ziel 2010 Ziel 2015 Datenquelle Bemerkungen  

Entwicklung der Zahl der 
Gästeübernachtungen in 
den geförderten 
Gemeinden der 
Fischwirtschaftsgebiete im 
Vergleich zu D insgesamt 

2006 = 0 + 2 % + 5 % 
Stat. 

Bundesamt, 
Landesämter 

 

 
 
Das OP und, soweit abzusehen, die Strategien der Gruppen legen starken Wert auf die 
Förderung des Tourismus in den Fischwirtschaftsgebieten sowie auf die Nutzung von 
Synergieeffekten zwischen Fischwirtschaft und Tourismus. Der Indikator deckt damit zwar 
nicht das Ziel der Stärkung einer wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Entwicklung in den 
Fischwirtschaftsgebieten vollständig ab, doch einen wichtigen Aspekt dieses Ziels, der 
statistisch gut dokumentiert ist. Alternativ zur den Daten der statistischen Ämter können auch 
Daten der betroffenen Gemeinden herangezogen werden, die auch kleinere 
Beherbergungsbetriebe, Privatquartiere und Campingplätze abdecken. Der Ausgangswert 
kann erst ermittelt werden, wenn entschieden ist, wo genau das OP aktiv werden wird. 
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4.2 Besondere Ziele des Operationellen Programms un d die Ergebnisindikatoren  
 
Prioritätsachse 1:  Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte 
 

Indikator  Indikatorgröße  Ausgangs-  
situation 

Zwischenziel 
31.12.2010 

Endziel 
31.12.2015 

Quelle 

1.1 Endgültige 
Einstellung der 
Fangtätigkeit 

Abbau von 
Kapazitäten in 
BRZ und kW 

0 
- 250 BRZ 
- 600  kW 

- 500 BRZ 
- 1.200  kW 

Begleitung 

1.2 Anteil der Flotte, 
die im Hinblick 
auf die 
Selektivität 
verbessert 
wurde 

Anteil Fahrzeuge 
an Gesamtflotte 0 6 % 15 % Begleitung / 

Flottenstatistik 

1.3 Entwicklung der 
durchschnittl. 
Gewinne der 
Kutterfischerei 

Veränderung 
Gewinne im 3-
Jahres-
Durchschnitt 

Æ 2003-05 
44.585 
EUR 

+ 10 % +15 % Agrarberichte / 
Testbetriebsnetz 

 
Zusätzlich kann in diesem Zusammenhang auf den Wirkungsindikator OP1 verwiesen 
werden. 
 
 
Prioritätsachse 2:  Aquakultur, Binnenfischerei, Verarbeitung und Vermarktung von 

 Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur 
 

Indikator  Indikatorgröße  Ausgangs-  
situation 

Zwischenziel 
31.12.2010 

Endziel 
31.12.2015 Quelle 

2.1 Erzeugung in der 
Aquakultur 

Tonnen 
Steigerung 0 2.753 10.524 

Begleitung: 
Maßnahme 2.1, 
Aktion 1, Angabe 
1 – 13  und Aktion 
2, Angabe 1 - 13  

2.2 Schaffung neuer 
(Brutto-) 
Arbeitsplätze 
Aquakultur 

Arbeitsplätze 
Vollzeitäquivalent 0 100 250 Begleitung 

2.3 Verarbeitung von 
Fisch 

Tonnen 
Steigerung 0 4.358 9.878 

Begleitung, 
Maßnahme 2.3, 
Aktion 1, Angabe 
1 – 4 

2.4 Schaffung neuer 
(Brutto-) 
Arbeitsplätze 
Verarbeitung 
und 
Vermarktung 

Arbeitsplätze 
Vollzeitäquivalent 0 300 700 Begleitung 
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Prioritätsachse 3:  Maßnahmen von gemeinsamen Interesse 
 

Indikator  Indikatorgröße  Ausgangs-  
situation 

Zwischenziel 
31.12.2010 

Endziel 
31.12.2015 Quelle 

3.1 Durchgängigkeit 
von 
Fließgewässern 

auf km 
Fließgewässer 
hergestellt 

0 250 500 Begleitung 

3.2 Ökologische 
Beschaffenheit 
von Gewässern 

auf ha 
Gewässern 
verbessert 

0 100 200 Begleitung 

3.3 Häfen, die 
aktuellen 
Anforderungen 
entsprechend 
angepasst 
werden 

Anzahl Häfen 0 5 10 
Begleitung 
(Kriterien noch zu 
definieren) 

3.4 Anzahl 
Pilotvorhaben, 
die langfristig 
spürbare Vorteile 
für den Sektor 
erbringen 

Anzahl Vorhaben 0 10 20 Begleitung / 
Bewertung 

 
 
Prioritätsachse 4:  Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete 
 

Indikator  Indikatorgröße  Ausgangs-  
situation 

Zwischenziel 
31.12.2010 

Endziel 
31.12.2015 Quelle 

4.1 Anzahl Gruppen, 
die sich eine 
Strategie 
gegeben haben 
und diese 
umsetzen 

Anzahl 0 23 23 Begleitung 

4.2 Anteil der 
Gebiete mit 
aktiven Gruppen 
an den im OP 
definierten 
Fischwirtschafts-
gebieten 

% 0 100 100 Begleitung / OP 

4.3 Schaffung neuer 
(Brutto-) 
Arbeitsplätze 
Verarbeitung und 
Vermarktung 

Arbeitsplätze 
Vollzeitäquivalent 0 15 30 Begleitung 

 
 
Prioritätsachse 5:  Technische Hilfe 
 
Zur Prioritätsachse 5 werden Ergebnisindikatoren nicht für unbedingt erforderlich gehalten. 
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4.3. Zeitplan und Zwischenziele  
 
Die folgende Übersicht zeigt den Zeitplan der Hauptdurchführungsphasen des 
Operationellen Programms bis zum Jahr 2015. 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Durchführung des OP:          

- Bewilligungen          

- Zahlungen          

- Kontrolle          

Begleitung des OP:          

- Begleitausschuss          

- Festlegung Auswahlkriterien          

Fischwirtschaftsgebiete:          

- Auswahl der Gruppen          

- Implementation der Strategien          

Evaluierungen :          

- Zwischenevaluierung          

- Ex-post-Evaluierung          

 
 
Die Output –Indikatoren werden im Rahmen der Begleitung des Operationellen Programms 
gemäß Art. 40 und Anhang III der VO Nr. 498/2007 überwacht. 
 
Die Wirkungsindikatoren und ihre Ziele sind im Kapitel 4.1 und die Ergebnisindikatoren und 
deren Zwischenziele im Kapitel 4.2 definiert. 
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5. Zusammenfassung der Ex-ante-Bewertung zum OP-Entwu rf vom März 

2007  
 
 
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.a) 

 
Für die Umsetzung des Europäischen Fischereifonds (EFF) in Deutschland, Laufzeit 2007 
bis 2013, hat die Bundesrepublik Deutschland ein Operationelles Programm (OP) erstellt. 
Der zugrunde liegenden Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 zufolge ist das OP ex ante zu 
bewerten. Ziel der Bewertung ist, „die Kohärenz zwischen den Leitlinien nach Artikel 19 [der 
VO], dem entsprechenden Teil der nationalen Strategiepläne und den operationellen 
Programmen sowie einen optimalen Einsatz der Haushaltsmittel im Rahmen der 
operationellen Programme zu gewährleisten und die Qualität der Programmplanung zu 
verbessern.“ (Art. 48) Mit der Durchführung der Ex-ante-Bewertung wurde die COFAD 
GmbH, Tutzing, (im Folgenden Evaluatorin) beauftragt. 

Das OP folgt in Gliederung und Inhalt den Vorgaben der EFF-Durchführungs-VO (Entwurf, 
Annex 1), alle wesentlichen Punkte werden abgehandelt. Insoweit ist das OP vollständig und 
stimmt mit den Vorgaben überein. 

 

Analyse (Kapitel 3 OP) 

Die Analyse ist zutreffend. Die wichtigsten Merkmale und Entwicklungstendenzen des 
Fischereisektors und der vom Programm betroffenen Gebiete sind erfasst. Soweit von der 
Evaluatorin Ergänzungen zu machen waren, sind diese im Laufe des Planungsprozesses in 
das OP eingeflossen (Empfehlungen wurden umgesetzt). 

Die Kontextindikatoren des OP ermöglichen die Beobachtung wichtiger Entwicklungen im 
Sektor. Unabhängig davon werden jedoch mit Blick auf eine effektive Begleitung des OPs 
stets auch qualitative Aspekte der sektoralen Entwicklung beobachtet und ausgewertet 
werden müssen; ebenso notwendig ist die detaillierte Untersuchung spezifischer Fragen. 

 

Strategie auf Ebene des Operationellen Programms (Kapitel 4 OP) 

Ziele und Strategien werden klar, verständlich und eindeutig dargestellt. Großes Gewicht 
wird auf den Erhalt und die Verbesserung der Ressourcen sowie regionalstrukturelle Ziele 
gelegt, was positiv hervorzuheben ist. 

Die Tatsache, dass für das OP ein eigenes Set an Zielen gewählt wurde, in der Formulierung 
unabhängig von jenen des NSP und des EFF, macht den Referenzrahmen für die Begleitung 
und Bewertung komplexer. Die Ziele stellen dennoch einen guten Rahmen für die 
Umsetzung des OP dar. 

Die Ziele auf Programmebene wurden mit Hilfe von drei von der KOM vorgegebenen 
Indikatoren quantifiziert: Reduzierung der Größe der Fischereiflotte, Erhalt und Neuschaffung 
von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei ist aber nur bei den Arbeitsplätzen der 
Indikator näher quantifiziert. Es bleibt abzuwarten, wie hier die endgültigen Vorgaben der 
KOM aussehen werden. 

Die qualitativen Ziele scheinen alle – zu einem bestimmten Grad – erreichbar zu sein, 
sodass sie grundsätzlich realistisch sind. In der Mehrzahl sind die Ziele nicht quantifiziert, 
was häufig auch nur schwer möglich wäre. Die quantifizierten Ziele in Bezug auf die 
Arbeitsplätze – im Wesentlichen Erhalt oder Minderung des Rückgangs – können als 
weitgehend realistisch beurteilt werden. 

Der Bericht empfiehlt 
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·  den Einsatz von Finanzinstrumenten, etwa Garantie- oder Bürgschaftsfonds, zu 
erwägen (Empfehlung nicht umgesetzt, wird von Verwaltungsbehörden 
übereinstimmend nicht für notwendig erachtet); 

·  das Indikatorensystem weiter auszuarbeiten, sobald die entsprechenden Vorgaben der 
EU-Kommission vorliegen (Empfehlung angenommen, wird umgesetzt); 

·  im Verlaufe der Programmdurchführung zu prüfen, ob zusätzliche Strategien und 
Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der Stabilisierung der Fischbestände 
aufgenommen werden können und sollen – über die bereits im OP enthaltenen hinaus 
(Empfehlung angenommen, wird umgesetzt). 

Prioritätsachsen (PA) und Maßnahmen (Kapitel 6 OP) 

Mitteleinsatz: Der Mitteleinsatz und die Verteilung der Mittel auf die PA entsprechen im 
Großen und Ganzen den Zielen und inhaltlichen Schwerpunkten sowie dem zu erwartenden 
Mittelabfluss. Im Nicht-Konvergenzzielgebiet erscheinen die Budgetansätze für manche PA 
vergleichsweise optimistisch. 

Wirksamkeit: Es ist anzunehmen, dass die Interventionen die vorgesehenen Outputs, 
Ergebnisse und Wirkungen erbringen und deutliche Beiträge zur Erreichung der Ziele liefern 
werden. Eine genauere Bestimmung des voraussichtlichen Grades der Zielerreichung ist 
nicht möglich, da die wenigsten Ziele stichhaltig quantifiziert sind. 

Effizienz: Die Konzeption der Interventionen und Erfahrungen aus früheren Programmen 
lassen erwarten, dass die Outputs, Ergebnisse und Wirkungen in einem mindestens 
adäquaten Verhältnis zum Mitteleinsatz stehen werden; auch hier ist eine Quantifizierung 
nicht möglich. 

Nachhaltigkeit: Die große Mehrzahl der Interventionen ist so gestaltet, dass von ihr 
nachhaltige Wirkungen zu erwarten sind. 

Insgesamt sind positive Beiträge zu allen Programmzielen zu erwarten, ebenso zu den 
Zielen des EFF. Das OP steht im Einklang mit den Leitlinien des Artikels 19 der EFF-VO. 

Die Bewertung empfiehlt, 

·  auf Ebene der PA, Maßnahmen und Aktionen noch einmal zu prüfen, ob eine genauere 
Quantifizierung der angestrebten Outputs, Ergebnisse und/oder Wirkungen möglich ist 
(Empfehlung angenommen, wird umgesetzt); 

·  die „besonderen Angaben“ zu den einzelnen PA gemäß Anhang I, Teil A des Entwurfs 
der Durchführungs-VO möglichst vollständig in das OP aufzunehmen und bei den 
bisher enthaltenen Angaben zu prüfen, ob eine weitere Konkretisierung möglich ist 
(Empfehlung angenommen und umgesetzt); 

·  noch einmal zu prüfen, ob durch OP und NSP alle erforderlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um die Maßnahme der Kapazitätsanpassung anzuwenden 
(Empfehlung angenommen und umgesetzt). 

 

Umweltbericht 

Der Umweltbericht entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 (insbesondere Artikel 5 und 
Anhang I) sowie der Umsetzung im deutschen SUP-Gesetz vom 25. Juni 2005. 

Er beschreibt den Umweltzustand in den relevanten Bereichen sowie mögliche 
Auswirkungen des OP in adäquater Weise. Die Angaben zum Überwachungssystem 
könnten noch präzisiert werden, die Zusammenfassung ist in der vorliegenden Version sehr 
knapp ausgefallen (Empfehlung angenommen und umgesetzt). 
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Der Bericht empfiehlt, ein Überwachungssystem einzuführen, das aus den Elementen 

·  allgemeine und spezielle Überwachung bzw. Untersuchungen zu Umweltaspekten und  
·  Umweltindikatoren 

besteht. Ein detailliertes System von Umweltindikatoren wird vorgeschlagen (Empfehlung 
angenommen, wird umgesetzt). 

 

Vorkehrungen für die Umsetzung (Kapitel 7 OP) 

Die Darstellung des Durchführungssystems im OP umfasst alle vorgegebenen Punkte. 
Inhaltlich entsprechen die Strukturen und Verfahren den Vorgaben der EFF-VO bzw. 
Durchführungs-VO. Soweit der Evaluatorin bekannt, findet zudem seit Längerem ein Dialog 
der Kommission mit den zuständigen Stellen über das Verwaltungs- und 
Durchführungssystem statt. Dies wird als zusätzlicher Anhaltspunkt dafür gewertet, dass die 
Bundesrepublik Deutschland ein System etablieren wird, das allen Vorschriften entspricht. 

Es wird empfohlen, 

·  ausreichend Personal- und sonstige Ressourcen insbesondere für die Durchführung 
der PA 3 und 4 bereitzustellen und die erhöhten Ansätze für die Technische Hilfe in 
diesem Sinne tatsächlich zu nutzen (Empfehlung angenommen, wird umgesetzt); 

·  noch einmal darüber nachzudenken, ob nicht zusätzliche Auswahlverfahren für die zu 
fördernden Vorhaben eingeführt werden sollten, etwa in Form von Auswahlkomitees. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich in bestimmten PAs eine Mittelknappheit 
abzeichnen sollte, und könnte auf Vorhaben ab einer bestimmten Größenordnung 
beschränkt bleiben (Empfehlung wird geprüft). 

·  für die Maßnahmen von allgemeinem Interesse, die im Programm in deutlich größerer 
Zahl bzw. mit größerem Finanzvolumen auftreten werden als in den 
Vorläuferprogrammen, Verfahren der Qualitätssicherung einzuführen (Empfehlung wird 
geprüft). Dies bezieht sich sowohl auf die Auswahl wie die Planung und Umsetzung der 
Projekte. Sollten in Einzelfällen Probleme auftreten, könnte daraus gelernt und eine 
dauerhafte Qualitätsverbesserung erreicht werden. Eine entsprechende Empfehlung 
der Aktualisierungen der Halbzeitbewertung wird wiederholt. 

·  bestehende Initiativen zur Stärkung der Sektororganisationen fortzusetzen, auch weil 
diese Organisationen als Träger von Vorhaben des OP in Betracht kommen 
((Empfehlung nicht angenommen, da Sache des Sektors selbst). 

·  soweit noch nicht geschehen, eine rechtzeitige Auswahl der „Gruppen“ bzw. Schaffung 
geeigneter Trägerstrukturen für die PA 4 vorzunehmen (Empfehlung angenommen, 
wird umgesetzt). 

·  eine Vernetzung der „Gruppen“ in den Fischwirtschaftsgebieten herbeizuführen nach 
dem Vorbild der Gemeinschaftsinitiative LEADER (jetzt Teil des ELER) (Empfehlung 
angenommen, wird umgesetzt). 

·  die gute Zusammenarbeit zwischen den Ländern noch weiter zu intensivieren, 
insbesondere durch Austausch von Ergebnissen z.B. von Pilotprojekten oder durch 
engere Koordination und Erfahrungsaustausch bezüglich PA 4. (Empfehlung 
angenommen, wird umgesetzt) Weiterhin sollte geprüft werden, ob durch verstärkten 
Austausch etwa von Verfahrensanweisungen, Handbüchern oder Formularen, 
Verwaltungsaufwand eingespart werden kann. 

·  zu erwägen, für das vorliegende OP von Verfahren der laufenden Bewertung oder der 
speziellen thematischen Evaluierung während der Laufzeit Gebrauch zu machen. 
Entsprechendes wurde nach Kenntnis der Evaluatorin in anderen Ländern in FIAF-
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Programmen praktiziert und ist für die Regionalfonds in der aktuellen Förderphase 
offiziell vorgesehen (Empfehlung wird geprüft). 

·  das Indikatorensystem nach Vorliegen endgültiger Vorgaben der Kommission in eine 
abschließende Fassung zu bringen. (Empfehlung angenommen, wird umgesetzt) Es 
wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 66, Abs. 3, der EFF-VO die Statistiken nach 
Geschlecht sowie nach Größe der Unternehmen der Begünstigten aufzuschlüsseln 
sind, sofern die Art der Intervention das zulässt. Dieses wurde teilweise bereits in der 
Vergangenheit praktiziert, insbesondere im Gebiet außerhalb Ziel 1, und sollte nun der 
Verordnung gemäß zur Regel gemacht werden. 

·  auch in Zukunft bereits im Rahmen der Begleitung Indikatoren und sonstige 
Verlaufsdaten auszuwerten (insbesondere jene nach Anhang III der Durchführungs-VO, 
entsprechend „Infosys“). Falls das mit Hilfe des von der Kommission vorgesehenen 
Systems des elektronischen Datenaustauschs nicht oder nicht hinreichend möglich ist, 
sollte erwogen werden, die Daten mithilfe einer eigenen Anwendung auszuwerten 
(Empfehlung angenommen, wird umgesetzt). 

·  nach Möglichkeiten zu suchen, aufseiten der Partner wieder stärkeres Interesse für die 
Begleitung zu wecken und geeignete Formen der Einbeziehung zu entwickeln 
(Empfehlung angenommen, wird umgesetzt). 

·  zu überlegen, ob eine zentrale Website als Anlaufstelle für das OP geschaffen bzw. die 
diesbezügliche Funktion des Internetportals www.portal-fischerei.de ausgebaut werden 
kann. Von dieser zentralen Seite könnte auf Seiten der einzelnen Länder verwiesen 
werden. Angestrebt werden sollte, dass allen Interessierten inhaltsreiche und aktuelle 
Informationen über das Programm zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise 
könnte auch die Diskussion mit Sektor und Partnern verbessert werden (Empfehlung  
wird geprüft). 
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6. Prioritätsachsen des Programms  
 
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.b und c) 

 
 
Das Operationelle Programm berücksichtigt aufgrund der Ergebnisse der Stärken- und 
Schwächen-Analyse und der Ex-ante-Evaluierung alle in der Verordnung vorgesehenen 
Prioritätsachsen. 
 
Zur Vereinfachung der Handhabung und unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Landeshaushalte wird entsprechend Artikel 53 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 in 
Konvergenzgebieten eine 25 %ige Kofinanzierung der öffentlichen Hand (Bund, Länder, 
Gemeinden oder deren Einrichtungen) sowie in den Regionen, die nicht unter das 
Konvergenzziel fallen, eine 50 %ige Kofinanzierung sichergestellt. 
 
Angaben zur Abgrenzung von ähnlichen Tätigkeiten, die aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds finanziert werden, werden bei jeder Maßnahme getroffen. 
 
 
a) Kohärenz und Begründung der ausgewählten Priorit ätsachsen im Hinblick 
 auf den Nationalen Strategieplan, der Leitlinien f ür das operationelle  
 Programm und der Ergebnisse der Ex-ante-Evaluierun g 
 
Im Kapitel 4 des OP werden die folgenden acht „allgemeinen Ziele“ aufgestellt: 

1. Stabilisierung der Fischbestände und der Meeresökosysteme 
2. Stabilisierung der Unternehmen; Schaffung von Arbeitsplätzen; umweltverträgliche 

Produktion 
3. Weiterentwicklung des Fischereisektors bei fortschreitendem Strukturwandel 
4. Verbesserung der Gewässerökologie und des Zustands aquatischer Ressourcen 
5. Stärkung einer wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Entwicklung in den Fischwirt-

schaftsgebieten 
6. Stützung des Fischereisektors als Wirtschaftsfaktor in benachteiligten Gebieten 
7. Entwicklung der Fischwirtschaft als Teil der Strategie für den ländlichen Raum 
8. Pflege der Kulturlandschaft durch Stützung fischwirtschaftlicher Familienbetriebe. 

Das Ziel-Set ist eigenständig erarbeitet und anders gegliedert und formuliert als jene des 
NSP oder der EFF-Verordnung. Inhaltlich stehen Aspekte der ökologischen und 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, des Ressourcenschutzes und der Regionalstruktur im 
Vordergrund. Zwischen den acht Zielen auf OP-Ebene sind keine Widersprüche 
festzustellen. Dies gilt langfristig auch für die Ziele 1, Stabilisierung der Fischbestände und 
der Meeresökosysteme, und 2, Stabilisierung der Unternehmen. Kurzfristig können 
Abwägungen zwischen der Ressourcensituation und der sozialen Situation der Fischer nötig 
sein, wenngleich sich in der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) wie auch in diesem 
Programm die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass an einer Verbesserung der 
Ressourcensituation kein Weg vorbei führt, es also keine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit 
zwischen beiden Zielen gibt. 

Ansonsten ist Harmonie zwischen den Zielen festzustellen, teilweise auch Überschneidun-
gen, etwa zwischen den Zielen 1 (Stabilisierung der Fischbestände und der Meeresöko-
systeme) und 4 (Verbesserung der Gewässerökologie und des Zustandes der aquatischen 
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Ressourcen), oder zwischen 5 (Fischwirtschaftsgebiete), 6 (benachteiligte Gebiete), 7 
(ländlicher Raum) und 8 (Kulturlandschaft). Da die Ziele auf OP-Ebene anders gegliedert 
und formuliert sind als jene auf Ebene der Prioritätsachsen (PA) und Maßnahmen, ist die 
Frage der Kohärenz nicht auf den ersten Blick zu beurteilen. Die folgende Abbildung zeigt 
die wichtigsten Verbindungen: 

Kohärenz innerhalb des OP auf Programm- und Priorit ätsachsen-Ebene 

 

1. Stabilisierung der 
Fischbestände und der 

Meeresökosysteme

2. Stabilisierung der 
Unternehmen, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, umweltvertr. 

Produktion

3. Weiterentwicklung des 
Fischereisektors bei 

fortschreitendem 
Strukturwandel

4. Verbesserung der 
Gewässerökologie und des 

Zustands aquatischer  
Ressourcen

5. Stärkung einer 
wirtschaftlich und sozial 

nachhaltigen Entwicklung in 
den Fischwirtschaftsgebieten

6. Stützung des 
Fischereisektors als 
Wirtschaftsfaktor in 

benachteiligten Gebieten

7. Entwicklung der 
Fischwirtschaft als Teil der 
Strategie für den ländlichen 

Raum

8 Pflege der Kulturlandschaft 
durch Stützung 

fischwirtschaftlicher  
Familienbetriebe

PA1: Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen  
Fischereiflotte

Modernisierung der Flotte / Investitionen an Bord

Reduktion der Kapazität (offen, je nach Situation)

Wesentliche Ziele, Strategien und Maßnahmen auf Ebe ne der PA

Überwindung von Überalterung und Nachwuchsmangel

Verbesserung der Nachhaltigkeit der Fischerei

Erhöhung der Selektivität

Ausbau der Direktvermarktung und damit Erhöhung der Wertschöpfung

Verbesserung der fischereilichen Bewirtschaftung der Gewässer

Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ 
hochwertigen Fischereierzeugnissen bei gleichzeitiger Verbesserung der 

fischereiwirtschaftlichen Strukturen

Sicherung der Existenzgrundlagen der Flotte und Entwicklung von 
Zukunftsperspektiven durch Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen

Allgemeine Ziele des OP

PA2: Aquakultur, Binnenfischerei, Verarbeitung und Vermarktung 
von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur

Erhaltung der Fluss- und Seenfischerei sowie der Aquakultur durch 
nachhaltige Neuinvestitionen, Modernisierung, Verbesserung der Arbeits-
, Sicherheits- und Hygienebedingungen, Einbeziehung der Angelfischerei 

in Strukturverbesserungen

Steigerung der Wertschöpfung und der Erschließung neuer 
Absatzmöglichkeiten zur Verbesserung einer Qualitätspolitik

Verbesserung der Infrastruktur in Fischereihäfen

Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für Frauen und Männer

Verbesserung der aquatischen Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz 
und zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora

PA3: Maßnahmen von gemeinsamen Interesse

Erhalt des für die Fischwirtschaftsgebiete jeweils typischen 
landschaftlichen und baulichen Charakters

Diversifizierung für die Arbeitnehmer in der Teichwirtschaft

Nachhaltige Entwicklung und Verbesserung der Lebensqualität in den 
Fischwirtschaftsgebieten im Rahmen einer Gesamtstrategie

Unterstützung von Innovationen durch Pilotprojekte

PA4: Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsge biete

Gewinnung von Erkenntnissen über den Sektor

Erweiterung der touristischen Attraktivität der Gebiete

PA5: Technische Hilfe

Verbesserung der Transparenz und des Informationsflusses als Ausdruck 
des Politikbereiches der guten Regierungspolitik – „good governance“

Bewertung und Optimierung des Programms

Kontrolle der Erhaltung der Ziele und Rechtsvorschriften

 
 

rot gestrichelt: potenzielle Zielkonflikte (siehe Text) 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt die wesentlichen Beziehungen zwischen den Zielen des OP 
und des EFF auf: 
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Kohärenz zwischen den Zielen des OP und des EFF 

 

1. Stabilisierung der Fischbestände und der 
Meeresökosysteme

2. Stabilisierung der Unternehmen, Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Umweltverträgliche 

Produktion

3. Weiterentwicklung des Fischereisektors 
bei fortschreitendem Strukturwandel

4. Verbesserung der Gewässerökologie und 
des Zustands aquatischer Ressourcen

5. Stärkung einer wirtschaftlich und sozial 
nachhaltigen Entwicklung in den 

Fischwirtschaftsgebieten

6. Stützung des Fischereisektors als 
Wirtschaftsfaktor in benachteiligten Gebieten

7. Entwicklung der Fischwirtschaft als Teil der 
Strategie für den ländlichen Raum

8. Pflege der Kulturlandschaft durch Stützung 
fischwirtschaftlicher Familienbetriebe

Allgemeine Ziele des OP

a) die Gemeinsame Fischereipolitik 
unterstützen, um die Nutzung der lebenden 

aquatischen Ressourcen sicherzustellen, und 
die Aquakultur fördern, um für wirtschaftliche, 

ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu 
sorgen

g) bei der Entwicklung des Fischereisektors 
und der Fischwirtschaftsgebiete die 

Gleichstellung von Männern und Frauen 
fördern

b) zu einem nachhaltigen Gleichgewicht 
zwischen den Fischereiressourcen und den 

Fangkapazitäten der gemeinschaftlichen 
Fischereiflotte beitragen

f) die nachhaltige Entwicklung und die 
Verbesserung der Lebensqualität in Gebieten 
mit fischereiwirtschaftlicher Tätigkeit fördern

e) den Schutz und die Verbesserung der 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen dort, 

wo ein Zusammenhang mit dem 
Fischereisektor besteht, unterstützen

c) eine nachhaltige Entwicklung der 
Binnenfischerei fördern

d) die Wettbewerbsfähigkeit der betrieblichen 
Strukturen und die Entwicklung wirtschaftlich 

lebensfähiger Unternehmen im 
Fischereisektor stärken

Ziele des EFF (Art.  4 VO (EG) 1198/2006)

 
 

gestrichelt: indirekte Beziehungen, kein eindeutiger Zusammenhang 

 

Auch hier ergibt sich eine weitgehende Kohärenz. Ausführlicher als die EFF-VO formuliert 
das OP regionalpolitische Zielsetzungen, die daher nur unvollständig ein direktes Pendant in 
den EFF-Zielen finden, allerdings gut mit dessen allgemeinen Intentionen vereinbar sind. 

Keinen prominenten Platz unter den wichtigsten Programmzielen hat im OP die Gleich-
stellung von Männern und Frauen gefunden. Dennoch bestätigt das vorliegende OP, dass 
dieses Ziel im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beachtet wird (OP Kap. 3.c) 2); 
zudem wurde die Problematik mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern besprochen (OP Kap. 
8.f). Tatsächlich zeigen die Erfahrungen aus den FIAF-OPs, dass kaum mit Maßnahmen zu 
rechnen ist, die die Gleichstellung zum unmittelbaren und primären Ziel haben. Jedoch 
profitierten dort durchaus Frauen und Männer von den Vorhaben, Männer insgesamt 
häufiger, Frauen schwerpunktmäßig von Arbeitsplätzen in der Fischverarbeitung oder im 
Rahmen ihrer Rolle in Familienbetrieben. Möglichweise lassen sich jedoch im EFF-OP 
innerhalb der neuen PA 4 Ansatzpunkte finden, die unmittelbarer zur Gleichstellung 
beitragen. 

Somit ist eine weitgehende Übereinstimmung sowie Widerspruchsfreiheit zwischen den 
Zielen des OP und des EFF festzustellen. Innerhalb des OP wird dies auch an 
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verschiedenen Stellen der Kapitel 4 und 6 zum Ausdruck gebracht, wenn auf die Ziele und 
mehr noch auf die Leitlinien des Art. 19 der EFF-VO Bezug genommen wird. 

Der EFF ist speziell zur Umsetzung der GFP gestaltet worden. Allein dadurch ist im 
Zusammenhang mit der Übereinstimmung der Ziele von OP und EFF die Kohärenz auch mit 
der GFP gewährleistet. Auch bei Betrachtung der wichtigsten Ziele der GFP, nämlich 

·  verantwortungsvolle und nachhaltige Fischerei und Aquakultur, die zu gesunden 
marinen Ökosystemen beitragen; 

·  wirtschaftlich lebensfähige und konkurrenzfähige Fisch- und Aquakulturwirtschaft, die 
für den Verbraucher von Nutzen ist; 

·  angemessener Lebensstandard für alle, die von der Fischerei abhängig sind;25 

wird diese Kohärenz unmittelbar deutlich. 

 
Insgesamt ergibt sich eine klare Relevanz der Ziele und Strategien des OP, sowohl auf 
Ebene des Gesamtprogramms wie auf Ebene der Prioritätsachsen; sie beziehen sich auf 
Probleme des Sektors und nehmen zudem die Stärken und Chancen auf. 

 

 
1. Kohärenz und Begründung der ausgewählten Priorit ätsachsen im Hinblick 
 auf den Nationalen Strategieplan  
 
Der NSP enthält folgende Ziele (NSP Kapitel 4): 

Hauptziel: 

·  Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, um die wirtschaftliche Situation der in der Fischerei 
Beschäftigten nachhaltig zu stabilisieren und ... zu verbessern 

 konkret 
 - Wettbewerbsfähigkeit der Fischerei auf den verschiedenen Ebenen entlang der 

Wertschöpfungskette stärken 
 - Versorgung der Verbraucher zu angemessene Preisen 

Unterziele: 

·  Langfristige Stabilisierung der Fischbestände und Meeresumwelten 
·  Umweltverträgliche Produktion von Fisch- und Fischerzeugnissen 
·  Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Gewährleistung einer angemessenen 

Lebenshaltung 
·  Verbesserte Positionierung am Markt 
·  Strukturwandel in der Fischwirtschaft und Weiterentwicklung des Sektors 
·  Gute Governance der GFP. 
Zusätzlich  werden noch spezielle Ziele und Prioritäten für die einzelnen Subsektoren des 
Fischereisektors und sonstige Teilaspekte aufgeführt. 

In folgender Weise können Beziehungen zu den Zielen des OP hergestellt werden: 

 

                                              
25  Mitteilung der Kommission über die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik – Fahrplan, S. 5 
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Kohärenz zwischen OP und NSP 

Darstellung des Geflechtes der Ziele des NSP und de s OPs 
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Anhand der komplexen Grafik zeigen sich die engen Beziehungen zwischen den Zielen des 
NSP und den Prioritätsachsen des OP. Auch wird bei der Erläuterung der Ziele in Kapitel 4.1 
und in Einzelerläuterungen zu den Prioritätsachsen in diesem Kapitel des OP immer wieder 
auf die Ziele des NSP als Referenz verwiesen. Es ergibt sich also auch zwischen den Zielen 
des NSP und den Prioritätsachsen des OP ein hohes Maß an Kohärenz. 

 
2. Kohärenz und Begründung der ausgewählten Priorit ätsachsen im Hinblick auf die 

Leitlinien für das operationelle Programm  
 
Übereinstimmung mit der Lissabon-Strategie 

Die Lissabon-Strategie 
Diese Strategie, beschlossen auf dem EU-Gipfel von Lissabon im März 2000, ist eine umfassende 
Reformagenda, die das Ziel hatte, die EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum in der Welt“ zu machen.  
2004 wurde die Strategie einer Halbzeitüberprüfung durch eine hochrangige Sachverständigengruppe 
unter Vorsitz von Wim Kok unterzogen. Diese kam zu dem Ergebnis, dass man dem Ziel nicht näher 
gekommen sei, sondern sich im Gegenteil die Wachstumslücke gegenüber den USA und Asien 
vergrößert hatte. Initiativen im Sinne der Lissabon-Strategie wurden daher als umso dringender 
angesehen, und zwar in den Politikbereichen Wissensgesellschaft, Binnenmarkt, Wirtschaftsklima, 
Arbeitsmarkt und ökologische Nachhaltigkeit. 
2005 wurde entsprechend ein „Neubeginn für die Strategie von Lissabon“1 beschlossen, der u. a. eine 
Konzentration auf die beiden zentralen Aufgaben 

·  Herbeiführung eines kräftigeren und nachhaltigeren Wachstums und 
·  Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen 
beinhaltet. Diese beiden Punkte können auch als jene angesehen werden, in denen der EFF Beiträge 
zur Lissabon-Strategie erbringen sollte. 
______________________ 
1 Mitteilung von Präsident Barroso, KOM (2005) 24 

 
Das OP macht es sich explizit zum Ziel, zur Lissabon-Strategie beizutragen, wie es in Kapitel 
4.1 und folgend in Einzelerläuterungen zu den Prioritätsachsen in diesem Kapitel dargestellt 
wird. Anregungen, die in dieser Hinsicht im Laufe der Programmerstellung von der Ex-ante-
Bewertung ausgingen, wurden aufgenommen. 

Im Rahmen der Darstellung im OP-Kapitel 4.1 zum Ziel 6 wird auch realistisch eingegrenzt, 
in welchen Bereichen und in welchem Umfang hier Beiträge zu erwarten sind. 

Ziele und Strategien des OP stehen damit im Einklang mit der Lissabon-Strategie und der im 
Art. 19 d) EFF-VO aufgestellten entsprechenden Leitlinie. 

 
Übereinstimmung mit der Strategie von Göteborg 

Die Göteborg-Strategie 
Anknüpfend an die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung von 
Rio (1992) und in Ergänzung bzw. Präzisierung der Lissabon-Strategie hat der Europäische Rat 2001 
in Göteborg eine „Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklung“1 angenommen. 
Sie soll dazu dienen, Politiken im Sinne einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung – alle drei Aspekte stehen gleichrangig nebeneinander – aufeinander abzustimmen. 
Diese Strategie enthält eine Reihe allgemeiner Elemente und Maßnahmen, die auf die Fischereipolitik 
und auch auf EFF-Programme angewandt werden können, aber auch konkrete Aussagen zu diesen 
Themenbereichen, etwa: 
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„Die Gemeinsame Fischereipolitik sollte die nachhaltige Fischwirtschaft in der EU und auf inter-
nationaler Ebene fördern und gleichzeitig der europäischen Fischwirtschaft auf lange Sicht das 
Überleben sichern und die Ökosysteme des Meeres schützen.“ 
„Verbesserung des Fischereimanagements, um den Rückgang der Bestände umzukehren und eine 
nachhaltige Fischerei und gesunde Ökosysteme des Meeres sowohl in der EU als auch weltweit zu 
gewährleisten.“ 
„Im Jahr 2002 Überprüfung der Gemeinsamen Fischereipolitik, Beseitigung kontraproduktiver 
Subventionen, die die Überfischung fördern, und Reduzierung der Größe und der Aktivität der EU-
Fischereiflotte auf ein nachhaltigkeitsverträgliches Niveau weltweit, unter gleichzeitiger Suche nach 
Lösungen für die sich daraus ergebenden sozialen Probleme.“ 
Die angesprochene Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik wurde inzwischen verabschiedet. Sie 
schlug sich auch in der Umwandlung des FIAF zum EFF nieder, wobei Letzterer explizit zur 
Umsetzung der neuen GFP beizutragen hat. Der EFF ist somit in seiner Konstruktion und Zweck-
bestimmung von vornherein auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von Göteborg ausgelegt. 
Dies entbindet ihn allerdings nicht von einer Überprüfung, in wieweit die Nachhaltigkeitsziele bei 
seiner Umsetzung erreicht werden; eine solche regelmäßige Überprüfung ist ausdrücklich Teil der 
Strategie. 
______________________ 
1 KOM(2001)264 endgültig 

 

Die in diesem Zusammenhang relevanten Leitlinien des Art. 19 der EFF-VO lauten: 

„b) Förderung einer harmonischen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, Arbeitsplätze und Humanressourcen sowie Schutz und 
Verbesserung der Umwelt;“ 

„e) Förderung der Vorhaben, die einen Beitrag zur Umsetzung der Göteborg-Strategie 
leisten, insbesondere der Vorhaben, welche die Umweltdimension im Fischereisektor 
stärken; Vorhaben, die darauf abzielen, die ökologischen Auswirkungen der Tätigkeiten 
im Fischereisektor zu verringern und umweltfreundliche Produktionsmethoden zu 
fördern, sind zu unterstützen.“ 

Durch seine Orientierung an der GFP und der Verordnung zum EFF entspricht das OP den 
Grundsätzen der Strategie von Göteborg, ebenso in seiner konkreten Ausgestaltung: Zahl-
reiche konkrete Ansätze auf Ebene der Prioritätsachsen tragen zu den genannten Zielen bei, 
explizit erwähnt wird die Strategie im Zusammenhang mit den Zielen 1, 2, 4 und 5 des OP. 

 
 

3. Kohärenz und Begründung der ausgewählten Priorit ätsachsen im Hinblick 
 auf die Ergebnisse der Ex-ante-Evaluierung  
 

In der Zusammenfassung der Ex-ante-Bewertung wird hierzu Folgendes festgehalten: 

„Ziele und Strategien (auf Ebene des Operationellen Programms) werden klar, verständlich 
und eindeutig dargestellt. Großes Gewicht wird auf den Erhalt und die Verbesserung der 
Ressourcen sowie regionalstrukturelle Ziele gelegt, was positiv hervorzuheben ist. 

Die Ziele und Strategien des OP 

·  richten sich direkt gegen die Mehrzahl der identifizierten Schwächen des Sektors und 
der betroffenen Gebiete und nehmen gleichzeitig viele der Stärken und Chancen auf. 
Damit weisen sie eine hohe Relevanz auf. Dargestellt wird der Bezug im OP besonders 
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deutlich bei den Zielen der Prioritätsachsen, wo immer wieder auf die SWOT-Analysen 
des NSP hingewiesen wird. Gleichermaßen lässt sich dieser Bezug aber auch für die 
Ziele auf OP-Ebene aufzeigen. 

·  weisen ein hohes Maß an innerer Kohärenz auf und sind frei von Widersprüchen und 
Zielkonflikten. Eine Ausnahme bildet die grundsätzliche Problematik der Fischereipolitik, 
den Erhalt der Ressourcen mit wirtschaftlichen und sozialen Zielsetzungen zugunsten 
des Fischereisektors und der darin Beschäftigten auch kurz- und mittelfristig zu 
vereinbaren – langfristig profitiert der Sektor ohnehin von verbesserten Fischbeständen. 
Aber auch dieser Problematik werden die Ziele und Strategien des OP soweit möglich 
gerecht; 

·  sind mit übergeordneten Zielsetzungen kohärent, insbesondere mit denen der GFP, des 
EFF und des NSP. 

Die Tatsache, dass für das OP ein eigenes Set an Zielen gewählt wurde, in der Formulierung 
unabhängig von jenen des NSP und des EFF, macht den Referenzrahmen für die Begleitung 
und Bewertung komplexer. Die Ziele stellen dennoch einen guten Rahmen für die 
Umsetzung des OP dar. … 

Die qualitativen Ziele scheinen alle – zu einem bestimmten Grad – erreichbar zu sein, 
sodass sie grundsätzlich realistisch sind. In der Mehrzahl sind die Ziele nicht quantifiziert, 
was häufig auch nur schwer möglich wäre. Die quantifizierten Ziele in Bezug auf die Arbeits-
plätze – im Wesentlichen Erhalt oder Minderung des Rückgangs – können als weitgehend 
realistisch beurteilt werden. 

Positiv anzumerken ist der Mix verschiedener Strategien und Interventionsformen, wobei im 
Vergleich zu FIAF-Programmen die Bezuschussung produktiver Investitionen abnimmt. An 
Bedeutung gewonnen haben dagegen die Maßnahmen von allgemeinem Interesse, neu 
aufgenommen wurde in EFF und OP die nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschafts-
gebiete. Diese Schwerpunktsetzung entspricht Empfehlungen früherer Bewertungen, 
insbesondere der Aktualisierungen der beiden deutschen Halbzeitbewertungen und der 
Gemeinschaftsinitiative PESCA. 

Insgesamt erscheinen die Strategien geeignet, die Probleme des Sektors zu mindern und die 
Ziele zu erreichen“. 

 

 
6.b) und c). Beschreibung der Prioritätsachse 1:  
  Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen Fisc hereiflotte  
 
 
1. Spezifische Ziele der Prioritätsachse  
 

Hauptzielsetzung der Prioritätsachse 1 ist es, dazu beizutragen, eine nachhaltige Fischerei 
zu erreichen. Mit den in Abschnitt 4.1. bereits ausgeführten Zielsetzungen und Maßnahmen 
wird auf die Verknappung einzelner Fischbestände (Schwäche der Kutter- und 
Küstenfischerei) eingegangen und versucht, gegenzusteuern. Die Möglichkeit der Förderung 
ergibt sich ausschließlich in Zusammenhang mit einer weiteren Schwäche der Kleinen 
Hochsee- und Küstenfischerei, der Überalterung der Flotte und des Nachwuchsmangels 
aufgrund der schwierigen ökonomischen Situation der Betriebe (siehe NSP, SWOT-
Analyse). 
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Mit den Investitionsfördermöglichkeiten soll für die in der SWOT-Analyse des NSP 
aufgezeigten Chancen der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei eine der notwendigen 
Grundlage geschaffen werden. 
 

Fischereipolitische Zielsetzung (siehe auch Kapitel 4 des NSP) ist es, die 
Rahmenbedingungen für die Flotte so zu gestalten, dass unter der Berücksichtigung der 
Ziele der gemeinsamen europäischen Fischereipolitik die Existenzgrundlagen gesichert 
werden und Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Dazu gehört vor allem die 
Unterstützung investiver Modernisierungsmaßnahmen an Bord der Schiffe einschließlich des 
Motorentausches und die Verbesserung der Selektivität der Fanggeräte. Daher ist 
vorgesehen, mehr als 72 % der öffentlichen Ausgaben dieses Schwerpunktes für die 
Maßnahme „Investitionen an Bord und für die Selektivität“ bereitzustellen. 
 
Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Förderung von Investitionen der Kleinen Hochsee- 
und Küstenfischerei und speziell im Konvergenzgebiet der Kleinen Küstenfischerei liegen, 
welche durch die Maßnahme „Kleine Küstenfischerei“ eine Zusatzförderung erhalten sollen, 
um dieser Unternehmensgruppe bei ihrem wesentlichen Problem für notwendige 
Veränderungen, dem Kapitalmangel, behilflich zu sein. 
 
Hinsichtlich der finanziellen Gewichtung ist festzuhalten, dass in der neuen Förderperiode bis 
2013 rund 12 Mio. € (5,6 % des Gesamtvolumens) auf Fördermaßnahmen in der 
Prioritätsachse 1 verwandt werden sollen. 
 
Bisher hatten alle staatlichen Anreize zur Abwrackung von Fischereifahrzeugen trotz hoher 
Abwrackprämien nur bescheidenen Erfolg, weil es zum einen keine adäquaten 
Einkommensalternativen gab und weil zum anderen ein Großteil der Berufsfischer so kleine 
Fahrzeuge besitzen, dass selbst in höchstmöglichen Abwrackprämien keine ausreichende 
Kompensation gesehen wurde. Auch für die unmittellbare Zukunft ist nicht zwingend eine 
grundsätzliche Änderung dieser Rahmenbedingungen zu erkennen. 
 
Gleichwohl wird im Rahmen der sich aus Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
2371/2002 ergebenden Verpflichtungen die Förderung endgültiger Stilllegungen unter 
Beachtung der Vorgaben des Artikels 21 Absatz a der EFF-VO zur Anpassung des 
Fischereiaufwands erfolgen. Damit wird dem Unterziel 4.2.1. des NSP Rechnung getragen. 
 
Die Förderung der vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit wurde in der 
vorangegangenen Förderperiode nur zeitweise bei besonders hohem Jungfischaufkommen 
angewandt und lediglich aus nationalen Mitteln geleistet. Für die jetzige Förderperiode kann 
in Anbetracht der zu erwartenden Bestandsentwicklung die Notwendigkeit der Förderung der 
vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit im Rahmen der Regelungen der Artikel 21 
und 24 zur Anpassung des Fangaufwands nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Kapazitätsentwicklung der Flotte 
Bereits während der Laufzeit des FIAF-Programms gab es einen der Entwicklung der für die 
deutsche Fischereiflotte wichtigsten Nutzfischbestände folgenden Kapazitätsabbau zur 
Anpassung der Fischereiflotte von durchschnittlich 2 % pro Jahr. Dieser Kapazitätsabbau 
vollzog sich sowohl aus wirtschaftlichen wie auch altersbedingten Gründen und ist nahezu 
ohne Unterstützung durch öffentliche Hilfen verlaufen. Betroffen von diesem 
Kapazitätsabbau waren hauptsächlich die Flottenteile der Baumkurrenkutter in der 
Plattfischfischerei, der Schleppnetzkutter und die Kleine Küstenfischerei. Für die 
Förderperiode 2007 bis 2013 wird nicht nur die Fortsetzung dieses Trends erwartet, sondern 
mit Blick auf die sich derzeit abzeichnende Entwicklung der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen könnte eine Verstärkung dieses Trends auf ca. 3 % bis 4 % eintreten. 
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Anzahl Fischereifahrzeuge, die modernisiert werden sollen oder auf selektivere 
Fangmethoden umstellen 
Es wird mit etwa 300 Fischereifahrzeugen gerechnet, denen eine Förderung für die 
Modernisierung (Hygiene, Energieeffizienz, Verbesserung der Sicherheit an Bord, 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen) bzw. für die Umstellung auf selektivere 
Fangmethoden, Ersetzung der Fanggeräte oder den Motorenaustausch gewährt werden 
kann. Der Schwerpunkt der Förderung wird bei der Verbesserung der Selektivität oder 
Ersetzung der Fanggeräte und beim Motorenaustausch gesehen. 
 
Anzahl Schulungen von Fischern 
Die Finanzierung von Schulungen und Umschulungen von Fischern sind aus dem EFF nicht 
vorgesehen, weil sowohl die berufsbegleitende Qualifizierung wie auch die Umschulung, 
sofern es sich nicht um gesetzliche Aufgaben handelt, aus dem ESF auch künftig förderfähig 
sein werden. 
 
Bei den soziökonomischen Maßnahmen haben lediglich die individuellen Prämien für 
Existenzgründer eine sehr bescheidende Bedeutung und werden voraussichtlich im 
bisherigen Umfang weiter genutzt werden. 
 
Die Finanzierung eines Vorruhestandsgehaltes überschreitet die erforderlichen finanziellen 
Möglichkeiten bei weitem. 
 
Die Förderung der Kleinen Küstenfischerei hat ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern 
eine Bedeutung und soll daher berücksichtigt werden. 
 
2. Ausgangssituation  
 
Im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik wurde von der Kommission im Jahr 1987 das 
erste Mehrjährige Ausrichtungsprogramm für die Fischereiflotten der Gemeinschaft für den 
Zeitraum 1987 bis 1991 verabschiedet. Es folgte ein Übergangsprogramm für 1992 sowie 
weitere Programme für die Zeiträume 1993 bis 1996 und 1997 bis 2002. Im Rahmen diese 
Programme wurde das Flottenregister der Gemeinschaft geschaffen, um vergleichbare 
Angaben zu den Fischereiflotten der Mitgliedstaaten zur Verfügung zu haben. Die ersten 
halbwegs verlässlichen Daten zu den Kapazitäten der Flotten lagen im Jahr 1990 vor. 
 

In 1990 verfügte die deutsche Fischereiflotte, einschließlich der Flotte aus dem Beitrittsgebiet 
(ehem. DDR), über eine Kapazität von 101.196 BRT und 198.158 kW. Von dieser Kapazität 
wurden bis zur Umstellung der Vermessung von der „Oslo-Vermessung“ auf die „London-
Vermessung“ im Jahr 1995 rd. 32 % (32.450 BRT) bei Tonnage und rd. 15 % (28.927 kW) 
abgebaut. 
 

In der darauf folgenden Zeit von 1995 bis Ende 2006 verringerte sich die Kapazität der 
deutschen Fischereiflotte kontinuierlich. Summierte sich die Kapazität zum Ende 1995 noch 
auf 76.615 BRZ und 169.213 kW, so waren es zum Ende 2006 noch 61.642 BRZ und 
154.833 kW. Dies ist ein weiterer Flottenabbau von rd. 20 % bei der Tonnage und rd. 9 % bei 
der Motorleistung. 
 

Dieser Kapazitätsabbau ist nicht allein auf die Mehrjährigen Ausrichtungsprogramm und die 
Neuausrichtung der Gemeinsamen Fischereipolitik zum Ende 2002 zurückzuführen, sondern 
hauptsächlich auf eine sich überwiegend selbständig vollzogene Anpassung der Fischerei an 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
 

Heute zählt die deutsche Fischereiflotte zu den zehn kleinsten Flotten der Gemeinschaft. Die 
Fangkapazität ist kaum noch ausreichend, um die zur Verfügung stehenden Ressourcen in 
vollem Umfang zu nutzen (siehe dazu auch Tabelle Seite 12). 
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Aus diesem Grunde ist es der politisch erklärte Wille des Deutschen Bundestages, diesen 
Flottenbestand möglichst zu erhalten und keines Falls aktiv auf einen weiteren Flottenabbau 
hinzuwirken. Das bedeutet auch, dass es zurzeit nicht beabsichtigt ist, den Fischereiaufwand 
national durch mengenmäßige und zeitliche Fangbeschränkungen zu reglementieren, da die 
deutschen Fischer bisher eine verantwortungsvolle, Ressourcen schonende und nachhaltige 
Fischerei betrieben haben. 
 

Das bedeutet allerdings nicht, das sich Deutschland generell gegen eine nationale 
Ressourcen- und Kapazitätsbewirtschaftung sperrt, sondern nur, dass gegenwärtig dazu 
kein Anlass gesehen wird. Deutschland sieht sich allerdings verpflichtet, Maßnahmen 
(Pläne) zur Anpassung des Fischereiaufwands erneut zu prüfen, sofern 
Bestandserhaltungsmaßnahmen dies erforderlich machen. Sollte sich eine Situation 
ergeben, aus der sich Deutschland verpflichtet sieht, einen Plan oder Pläne zur Anpassung 
des Fischereiaufwands zu beschließen, wird der Finanzierung dieser Maßnahme(n) 
entsprechend Art. 22 Abs. 1 der EFF-Verordnung absoluter Vorrang eingeräumt. 
 
 
4. und 5. Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen un d Abgrenzung zu anderen 
  Fonds  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
4.1. Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Sollte es während der Förderperiode zusätzlich zu der erwarteten Entwicklung der 
verfügbaren Ressourcen zu gravierenden Einbrüchen bei den Beständen oder 
einschneidenden Fangaufwandsbeschränkungen durch gemeinschaftliche Bewirtschaftungs- 
und/oder Bestandserholungsmaßnahmen kommen, wird darauf im Rahmen der in den 
Artikeln 21 bis 23 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 vorgesehenen Bedingungen und 
Angeboten für öffentliche Zuschüsse zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit reagiert 
werden. 
Für diesen Fall – beispielsweise wird hier die weitere Entwicklung der Dorschfischerei zu 
beobachten sein – werden die Bundesregierung und die Küstenländer gemeinsam die 
erforderlichen Maßnahmen, die Pläne zur Anpassung des Fischereiaufwands (diese können 
auf die endgültige und/oder vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit abzielen, s.u.), 
erarbeiten und beschließen. Dabei wird eine Strategie festgelegt werden, um den sich aus 
Artikel 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) 2371/2002 ergebenden Verpflichtungen 
nachzukommen. Der Finanzierung der Vorhaben nach Art. 21 a) Ziffer i) wird Vorrang 
eingeräumt werden. In welcher Art und Weise dies dann im Einzelnen sichergestellt wird, ist 
Sache der oben genannten Beschlussfassung. 
Es wird davon ausgegangen, dass es die unter 6. b) und c) 1. oben genannten Flottenteile 
sein werden, die von den möglichen vorgenannten Ereignissen und Maßnahmen zuerst 
betroffen sein werden. 
 
Die Höhe des öffentlichen Zuschusses wird nach den Kriterien des Artikels 23 Absatz 3 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 in Höhe des Versicherungswertes 
(Zeitwert) des Fischereifahrzeugs festgesetzt. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit von Fischereifahrzeugen durch Abwracken. 
 
Ziele: 
- Anpassung der Fangkapazitäten an die Ressourcen, 
- Erleichterung des Ausstiegs für Fischer aus der Fischerei. 
 
Status quo: 
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Seit 2000 nur in wenigen Einzelfällen endgültige Stilllegungen. 
 
Erwartung: 
Angesichts der Lage im Sektor (siehe Kapitel 3) wird es allenfalls zu einzelnen 
Abwrackmaßnahmen kommen. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Schiffseigner (natürliche und juristische Personen) 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
 
 
 
4. 2. Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit  
 

Analog zu den Ausführungen unter 6. b) und c) 1. wird nicht ausgeschlossen, dass - wenn 
erforderlich - ebenfalls Maßnahmen zur vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit im 
Rahmen der Artikel 21 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 angeboten werden. 
 

Auch für diesen Fall werden die Bundesregierung und die Küstenländer gemeinsam die 
erforderlichen Maßnahmen erarbeiten und beschließen. Prämien für die vorübergehende 
Einstellung der Fangtätigkeit werden dann nur bei Umsetzung administrativer Vorgaben zur 
Schonung von Fischbeständen gezahlt. Vorgesehen ist z.B. die Gewährung von Prämien bei 
vorübergehender Einstellung der Fangtätigkeit während der durch die Verordnung (EG) Nr. 
1098/2007 für den Schutz der Dorschbestände in der Ostsee vorgesehenen Stilllegezeiten. 
Die Höhe der Prämie orientiert sich an den Festkosten der Schiffseigner, die auch anfallen, 
wenn das Fahrzeug im Hafen vor Anker liegt (Liegegebühren, Versicherungskosten, 
Instandhaltungskosten). Dies gilt nicht für befristete Stillegungsmaßnahmen, die rein aus 
nationalen Mitteln im Rahmen der de-minimis-Verordnung geleistet werden. Dabei ist das 
Akkumulierungsverbot zu beachten. 
 
 

Es ist davon auszugehen, dass die unter 6. b) und c) 1. genannten Flottenteile zuerst 
betroffen sein werden. 
 
 
4.3. Investitionen an Bord von Fischereifahrzeugen und im Hinblick auf die  
 Selektivität  
 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheits- und Arbeitsbedingungen 
sowie der Verbesserung von Hygiene, Energieeffizienz und Produktqualität auf mindestens 
fünf Jahre alten Fischereifahrzeugen ohne Erhöhung des Fangpotentials, Maßnahmen zur 
Erhöhung der Selektivität der Fanggeräte, der Ersetzung von Fanggeräten sowie Austausch 
von Motoren auf Fischereifahrzeugen (unter Beachtung der Leistungsreduzierung). 
 
Motorentausch 
Es werden alle nach Artikel 25 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 
möglichen Maßnahmen zum Motorentausch angeboten; unter der Maßgabe, dass die 
Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 498/2007 gegeben sind. 
Gruppen können sich innerhalb einer Erzeugerorganisation bilden. Die Fahrzeuge einer 
Gruppe sind der zuständigen Fischereibehörde vor Durchführung der Maßnahme zu 
bezeichnen. Die Verringerung der Motorleistung für das/die betreffende(n) Fahrzeug(e) ist 
durch eine Bescheinigung über die installierte Motorleistung durch eine zugelassene 
Klassifikationsgesellschaft der zuständigen Fischereibehörde nachzuweisen. 
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Ziele: 
- Existenzsicherung der Betriebe durch Erhaltung der Wirtschaftlichkeit und der 
 Wettbewerbsfähigkeit, 
- Vermeiden von Unfällen an Bord, 
- Verbesserung der Einkommenssituation, 
- Verringerung des Beifangs. 
 
Status quo: 
Seit 2000 sind eine Reihe von Projekten bewilligt worden, auf Grund der Einschränkung der 
Fördermöglichkeiten in den letzten Jahren nahm die Anzahl der Investitionsvorhaben 
deutlich ab. 
 
Erwartung: 
Die Förderung investiver Maßnahmen an Bord ist im Rahmen der Reform der GFP 
gegenüber früheren Jahren deutlich eingeschränkt worden. In beschränktem Umfang (max. 
150 Förderfälle) werden noch förderfähige Investitionen zur Verbesserung der Sicherheits- 
und Arbeitsbedingungen, der Hygiene und Produktqualität sowie der anderen Maßnahmen 
erwartet. Alle neun im Anhang III der Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung 
vorgegebenen Indikatoren werden voraussichtlich zur Anwendung gelangen. Eine 
Quantifizierung ist im Voraus nicht möglich. 
 
Zuschussfähige Gesamtausgaben: 
Die Höhe der zuschussfähigen Gesamtausgaben pro Fischereifahrzeug wird für die gesamte 
Förderperiode 2007 bis 2013 nach den Kriterien des Artikels 23 Absatz 3 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 in Höhe des Versicherungswertes (Zeitwert) des 
Fischereifahrzeugs festgesetzt. Zu Grunde gelegt wird der Versicherungswert (Zeitwert) zum 
Zeitpunkt der ersten Antragstellung. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Schiffseigner (natürliche und juristische Personen) 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
 
 
4. 4. Kleine Küstenfischerei  
 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung für freiwillige Maßnahmen zur Reduzierung des Fischereiaufwands und zum 
Einsatz technischer Innovationen ohne Steigerung des Fischereiaufwands, von Maßnahmen 
zur Organisation der Produktionskette von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zur 
Vermarktung von Fischereierzeugnissen,. 
Die um 20 % höhere Fördermöglichkeit nach Artikel 26 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1198/2006 soll generell für Fischereifahrzeuge der Kleinen Küstenfischerei gemäß Artikel 26 
Abs. 1 in Anspruch genommen werden können. Bedingung für eine Förderung ist, dass der 
Zuwendungsempfänger einen mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
schlüssigen Förderantrag einreicht, der im Einklang mit den Zielen der EFF-Verordnung 
steht. Bei den Investitionen werden die Beihilfeintensitäten der Gruppe 2 gemäß Anhang II 
der EFF-Verordnung angewendet. 
Bei der Gewährung von Prämien nach Art. 26 Abs. 4 werden von den Bundesländern 
ebenfalls die Prozentsätze (bezogen auf die Projektkosten – bei gemeinsamen Maßnahmen 
aufgeteilt auf die tatsächlich Beteiligten) der Gruppe 2 gemäß Anhang II der EFF-Verordnung 
angewandt. Im Falle profiterzeugender (profit-generating) Vorhaben wird der 
Prämienanteil für die Kosten der produktiven Investition die normalen Beihilfenintensitäten 
 für produktive Investitionen nicht überschreiten. 
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Ziele: 
- Kofinanzierung von Maßnahmen zur Erreichung der in Artikel 26 Abs. 2 und 4 der 
 Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 aufgeführten Ziele für die Kleine Küstenfischerei. 
 
Status quo: 
Bisher keine Maßnahmen. 
 
Erwartung: 
Es wird mit der Förderung von 50 bis 100 Unternehmen gerechnet. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Schiffseigner (natürliche und juristische Personen) 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
 
 
4.5. Sozioökonomische Maßnahmen 
 
Kurzbeschreibung 
Zur Unterstützung der wenigen, meist eigenkapitalschwachen Jungfischer erscheint eine 
Förderung sinnvoll, um Starthilfen in Form von individuellen Prämien zum erstmaligen 
Erwerb eines Fischereifahrzeugs gemäß den Bestimmungen des Art. 27 der EFF-
Verordnung (Nr. 1198/2006) zu geben. 
 
Ziel: 
Finanzielle Unterstützung von Fischern unter 40 Jahren, die ein eigenes Unternehmen 
gründen wollen. 
 
Status Quo: 
Eine Förderung ist in der Vergangenheit nur in wenigen Einzelfällen erfolgt. 
 
Erwartung: 
Es wird mit einigen Prämienzahlungen (ca. 10, Indikator 5) gerechnet. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Jungfischer 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme wird nur im Rahmen des EFF gefördert. Eine Förderung über andere 
Fonds erfolgt nicht. 
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6.b) und c). Beschreibung der Prioritätsachse 2:  
  Aquakultur, Binnenfischerei, Verarbeitung und Verma rktung von  
  Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur  
 
 
1. Spezifische Ziele der Prioritätsachse  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
Aquakultur, Binnenfischerei und insbesondere Verarbeitung und Vermarktung sind neben 
der Seefischerei die Kernbereiche der deutschen Fischwirtschaft und stellen wichtige 
Förderbereiche dar. Diese Bereiche sind zu sichern und – wo möglich – auszubauen. Dazu 
gehört aus fischereipolitischer Sicht vor allem auch die Förderung von Investitionen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern und verbessern. Die Schwerpunkte der 
Förderung liegen vor allem im Bereich der Fischverarbeitung und der Aquakultur. 
 
Zielsetzung: 
 

·  Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen 
 Fischereierzeugnissen bei gleichzeitiger Verbesserung der fischereiwirtschaftlichen 
 Strukturen, 
·  Erschließung von Gewässern für die fischereiliche Bewirtschaftung und deren 

Verbesserung, 
·  Erhaltung der Fluss- und Seenfischerei sowie der Aquakultur durch nachhaltige 
 Neuinvestitionen, Modernisierung, Verbesserung der Arbeits-, Sicherheits- und 
 Hygienebedingungen, 
·  Ausbau der Direktvermarktung und damit Erhöhung der Wertschöpfung, 
·  Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen für Frauen und Männer. 
 
Mit der Zielsetzung, vor allem mit dem Ausbau der Direktvermarktung, soll auf die 
Schwächen der Fischverarbeitung (unzureichendes Marketing, schwache Position 
gegenüber dem LEH, hoher Wettbewerbsdruck etc. – siehe SWOT-Analyse im NSP) 
eingegangen werden. 
 
Im Aquakulturbereich sollen u. a. 
 

·  die Wirtschaftlichkeit verbessert, 
·  ein bescheidener Beitrag gegen die hohe Abhängigkeit der Bundesrepublik 
 Deutschland von Einfuhren aus anderen Staaten erreicht (siehe SWOT-Analyse des 
 NSP zur Verarbeitung und Vermarktung sowie zu den Forellenteichwirtschaften), 
·  die Witterungsabhängigkeit insbesondere bei der Satzkarpfenproduktion verringert 
 (siehe SWOT-Analyse zu Karpfenteichwirtschaften), 
·  der saisonale Absatz vieler Fischarten jahreszeitlich erweitert und 
·  das Angebotsspektrum von Süßwasserfischen aus der Aquakultur erhöht werden. 
 
Weitere Investitionen zur Verbesserung der Umweltbedingungen, zur Unterstützung 
traditioneller Aquakulturtechniken und zum Schutz der Anlagen vor fischfressenden 
Wildtieren sind vorgesehen (siehe SWOT-Analysen zu den Karpfen- und 
Forellenteichwirtschaften). 
 
Die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Aquakultur ist ein fischereipolitisch vorrangiges 
Ziel. Dem dienen die entsprechenden rechtlichen Grundlagen. (Zu den rechtlichen 
Grundlagen für die Genehmigung von Aquakulturanlagen: Die Art und Größenordnung 
möglicher Auswirkungen von Aquakulturanlagen auf die Umwelt ist im Einzelfall zu prüfen. 
Sie ist u.a. abhängig vom Standort, der Anlagengröße sowie der jeweiligen 
Anlagentechnologie. Neben den umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren sind je nach 
Lage des Einzelfalls Genehmigungsverfahren nach Baurecht und nach Schifffahrtsrecht 
durchzuführen.) 
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Die Erhaltung und Stabilisierung der Karpfenteiche unter Beachtung von 
landschaftsästhetischen und naturschutzfachlichen Aspekten erfordert in einigen Gebieten 
höhere Aufwendungen oder Produktionsbeschränkungen. 
 
Die Aufwendungen sind oft über das erforderliche Maß der guten fachlichen Praxis hinaus 
durchzuführen. Dabei stehen die Interessen des Allgemeinwohls im Vordergrund. 
 
In Sachsen entstehen 41 Tagebaurestseen mit rund 14.000 ha Wasserfläche. Hier sollen 
sich nach Möglichkeit Seenfischereibetriebe sowie eine nachhaltige Süßwasseraquakultur, 
insbesondere Forellenproduktion, entwickeln können. Durch die Erschließung neuer 
Standorte zur Fischproduktion (z.B. Warmwasserproduktion an Kraftwerken) soll die 
Aquakulturproduktion spürbar erhöht werden. 
 
In Sachsen-Anhalt, wo 24 Tagebaurestseen mit ca. 8.800 ha Wasserfläche entstehen, 
besteht das Hauptziel, in diesen Gewässern einen dem Gewässertyp entsprechenden 
artenreichen Fischbestand aufzubauen und nach Möglichkeit Seenfischereibetriebe zu 
etablieren. Es wird geprüft, inwieweit eine Kombination mit Netzkäfiganlagen möglich ist. 
 
In der Fluss- und Seenfischerei sind Bau- und Modernisierungsvorhaben geplant. Im 
Verarbeitungsbereich sollen die Kapazität für innovative Erzeugnisse erhöht, bestehende 
Verarbeitungseinheiten modernisiert, die Gesundheits- und Hygienebedingungen und die 
Qualität von Fischereierzeugnissen verbessert werden, um die geringe Rentabilität der 
Unternehmen zu verbessern und um die Abhängigkeit der Unternehmen vom natürlichen 
Ertragspotential zu verringern (siehe SWOT-Analyse des NSP zur Fluss- und Seenfischerei). 
 
 
Während in der Förderperiode 2000-2006 mit 67 % der Gesamtförderung der Schwerpunkt 
auf der Fischverarbeitung und der Fischereihäfen lag, sind für diese Maßnahmen im neuen 
Programm nur noch knapp 41 % der Mittel vorgesehen. Die Gründe liegen vor allem in den 
im Wesentlichen abgeschlossenen Maßnahmen der Fischereihafenförderung und der 
finanziell herausragenden Bedeutung eines Vorhabens der Fischverarbeitung im Ziel-1-
Gebiet der Förderperiode 2000-2006. 
 
Durch die erstmalige Beschränkung der Förderung der Fischverarbeitung und 
Fischvermarktung auf Kleinst- und Kleinbetriebe, mittlere Unternehmen und Betriebe bis 750 
Beschäftigte können die größten Unternehmen nicht mehr gefördert werden. Aus diesem 
Grund sinkt das zu erwartende Investitionsvolumen in der Fischverarbeitung, während die 
Förderung der Aquakultur prozentual an Bedeutung zunehmen soll. Gegenüber der Periode 
2000 bis 2006 wird mit einer leichten absoluten Steigerung der Investitionen der geförderten 
Unternehmen gerechnet. 
 
Mit den Fördermöglichkeiten soll zum einen ein Beitrag zur Lissabonner Strategie durch 
Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze und der Nachhaltigkeit der Beschäftigung 
erreicht werden, zum anderen soll ein Beitrag zur besseren Versorgung und zur nachhaltigen 
Entwicklung des gemeinschaftlichen Marktes geleistet werden (Art. 19 d und h der 
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006). 
 
Der Inhalt der Maßnahmen des Schwerpunktes 2 basiert auf den Zielen und Prioritäten, wie 
sie in den Kapiteln 4.3.2 bis 4.3.5 des NSP angegeben sind. 
 
Der im Art. 35 (5) der Verordnung zum EFF (Nr. 1198/2006) geforderte Vorrang für Kleinst- 
und Kleinunternehmen der Fischverarbeitung und -vermarktung wird dadurch gewährleistet, 
dass die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel zunächst für Unternehmen dieser 
Kategorien reserviert werden. Erst nach einem geeignet erscheinenden Stichtag im zweiten 
Halbjahr werden zur Vermeidung eines möglichen Mittelverfalls diese Mittel dann auch für 
entscheidungsreife Anträge der übrigen förderfähigen Unternehmen verwendet. 
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2. Ausgangssituation  
 
Tonnage produzierter Waren der Aquakultur, Fischverarbeitung und Binnenfischerei 
 
Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2004 in der Bundesrepublik 
Deutschland 474.428 t Fisch, Fischerzeugnisse und Meeresfrüchte produziert. Auch wenn 
eine Produktionserhöhung nicht das direkte Ziel der Förderung ist (siehe 4.4.3 des NSP), 
wird trotzdem am Ende der Förderperiode mit einer Produktion von mehr als 500.000 t Fisch 
gerechnet. 
Der Konsum von Fisch und Fischprodukten liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei über 
2 Mio. t / Jahr. 
 
In der erwerbsmäßigen Fluss- und Seenfischerei wurden im Jahr 2004 insgesamt 3.625 t 
Fische gefangen. Eine Steigerung der Erträge ist nicht zu erwarten, da nicht davon 
auszugehen ist, dass die Produktivität der Gewässer gesteigert werden kann. Ziel der 
Förderung ist daher im Wesentlichen die Förderung der Effektivität der Arbeit und damit die 
Senkung der Arbeitskosten sowie die Förderung der Verbesserung der Qualität der zu 
vermarktenden gefangenen Fische und der Vermarktung selbst. 
 
In der Süßwasseraquakultur wurden 2004  41.645 t Fische produziert. Vergleichbare Zahlen 
für den marinen Bereich gibt es nicht. Ohne Berücksichtigung der Miesmuschel- und 
Austernkulturen sowie der Algen dürfte die marine Produktion 2004 bei unter 200 t gelegen 
haben. 
 
Ein spezielles Ziel ist die Erhaltung der traditionellen Karpfenteichwirtschaften vor allem in 
Sachsen, Bayern und Brandenburg. In der Forellenaquakultur sollen vorrangig die 
Einführung moderner Technologien und Verbesserungen bei der Ablaufwasserbehandlung 
erreicht werden. 
Die Produktion von in Aquakultur erzeugten Fischen und anderen aquatischen Organismen 
soll auf über 46.000 t bis zum Ende der Förderperiode im Jahr 2015 gesteigert werden. 
 
In der technischen Aquakultur werden derzeit nur wenige Anlagen betrieben, die meisten von 
ihnen kämpfen mit technischen Problemen, insbesondere bei der Filtertechnik, und mit 
Rentabilitätsproblemen. Trotzdem wird ein weiterer verhaltener Ausbau dieses 
Betriebszweiges erwartet, wobei der Produktion eher hochpreisiger Arten der Vorzug zu 
geben sein wird. 
 
Auch in der Muschelkulturwirtschaft, die seit jeher auf Grund natürlicher Gegebenheiten 
großen Produktionsschwankungen unterworfen ist, gibt es insbesondere in der Produktion 
und Aufzucht von Miesmuschelbrut innovative Entwicklungen, die der öffentlichen 
Unterstützung bedürfen und die geeignet erscheinen, einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Muschelproduktion zu leisten. 
 
 
Prozentsatz der Projekte mit umweltfreundlicher Produktion (Reduzierung des Abwassers) 
 
Die Reduzierung des Abwassers hat allenfalls bei Kreislaufanlagen eine Bedeutung, weil 
dieses aufgrund der geringen Menge entweder als Dünger auf die Felder gebracht wird oder 
in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird. Es wird davon ausgegangen, dass alle 
Projekte alleine aus Kostengründen Maßnahmen durchführen, um anfallendes Abwasser zu 
reduzieren, zumal die gesetzlichen Vorgaben eine Umweltbelastung nicht zulassen. 
 
Aufgrund der guten Qualität kann das abfließende und zum Teil vorher gereinigte Wasser 
von Teichwirtschaften nicht als Abwasser bezeichnet werden. Daher wird aus gesetzlichen 
Gründen von 100 % der Projekte mit umweltfreundlicher Produktion ausgegangen. 
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Veränderung des Umsatzes 
 
Der Gesamtumsatz der fischverarbeitenden Industrie betrug nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 2004 rd. 1,7 Mrd. Euro. Es wird mit einem Anstieg des Umsatzes auf rd. 
2,1 Mrd. Euro bis zum Ende der Förderperiode gerechnet. 
 
In der Binnenfischerei (nur Erwerbsfischerei) wurde 2004 für mehr als 3.600 t Fisch 
schätzungsweise 9 Mio. Euro erzielt. Mit einer wesentlichen Steigerung des Umsatzes wird 
nicht gerechnet. 
 
 
In der Aquakultur wurde 2004 ein Umsatz von 166 Mio. Euro erzielt, davon 50 Mio. Euro 
durch Karpfenteichwirtschaften, 110 Mio. Euro durch die Vermarktung von Fischen in 
Durchlaufanlagen, überwiegend Forellen, 4 Mio. Euro durch den Verkauf von Fischen aus 
Kreislaufanlagen und 2 Mio. Euro durch den Verkauf von Fischen aus Netzgehegen. Eine 
Steigerung des Umsatzes von 4 auf 10 Mio. Euro wird durch die Produktion von Fischen aus 
technischen Anlagen erhofft. Die Steigerung des Umsatzes von Fischen aus den anderen 
Anlagetypen (Teichanlagen, Netzgehege) dürfte im Rahmen der angestrebten 
Produktionssteigerung liegen. 
 
 
Verhältnis der durch den EFF geförderten Investitionen im Verhältnis zu den 
Gesamtinvestitionen der Fischverarbeitung, Aquakultur und Binnenfischerei 
 
Da es keine Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten von Investitionen in Deutschland 
gibt, kann es keine Vergleichszahlen geben. 
 
 
4. und 5.  Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen u nd Abgrenzung zu anderen  
  Fonds  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
4.1. Produktive Investitionen in der Aquakultur  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 
 

Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Investitionen für den Bau, die Erweiterung, die Ausrüstung und die 
Modernisierung von Produktionsanlagen, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der Hygiene sowie zum besseren Schutz der Gesundheit von 
Mensch und Tier; ferner Unterstützung der Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse und 
der Verringerung negativer Auswirkungen oder die Stärkung der positiven Auswirkungen auf 
die Umwelt. Die Ausführungen in diesem Kapitel gelten ausdrücklich auch für 
Aquakulturanlagen im marinen Bereich. Der im Artikel 29 (4) der Verordnung zum EFF 
geforderte Vorrang für Kleinst- und Kleinunternehmen ergibt sich bereits aus der besonderen 
Struktur der deutschen Aquakulturbetriebe, bei denen es sich ausschließlich um Klein- und 
Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten handelt. 
Bei der Antragsprüfung müssen Liquidität des Zuwendungsempfängers und die Rentabilität 
des Vorhabens nachhaltig gesichert erscheinen. In diesem Zusammenhang sind vom 
Zuwendungsempfänger u.a. auch die erforderlichen Marktanalysen vorzulegen, die von der 
Verwaltungsbehörde auf Plausibilität hin geprüft werden. 
 

Ziele: 
- Existenzsicherung der Betriebe sowie Neugründungen, 
- Erhalt von Arbeitsplätzen, 
- Verbesserung der Einkommenssituation durch Diversifizierung auf neue Arten und 

neue Produktionsmethoden, 
- Verbesserung der Umweltsituation, 
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- Erhaltung und Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges, 
- Verbesserung der Produktionsbedingungen durch Schutzmaßnahmen vor 

fischfressenden Wildtieren, 
- Produktionssteigerung (insbesondere Forellen). 
 

Spezielle Ziele: 
- Diversifizierung auf neue Arten und Produktion von Arten mit guten 
 Marktaussichten, auch für Artenschutz und Angelfischerei, 
- Anwendung von Methoden der Aquakultur mit geringen oder deutlich positiven 
 Auswirkungen auf die Umwelt, 
- Unterstützung von traditionellen Aquakulturtätigkeiten, die für die Erhaltung und 
 Verbesserung sowohl des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges als auch der 
 Umwelt von Bedeutung sind, 
- Investitionen zum Schutz der Zuchtanlagen gegen fischfressende Wildtiere, 
- Vorhaben zur Entwicklung oder Verbesserung der Wasserversorgung und 

Wasseraufbereitung, 
- Verbesserung der Arbeits- und Sicherheitsbedingungen von in der Aquakultur tätigen 

Personen. 
 

Status quo: Seit 2000 sind vor allem in Bayern über 1.500 Projekte gefördert worden. 
 

Erwartung: 
Es wird mit einer großen Anzahl an Investitionen in bestehende Aquakulturanlagen, 
insbesondere in Modernisierungsmaßnahmen, gerechnet, aber auch mit neuen Anlagen. 
Somit ist mit einer Produktionssteigerung, insbesondere in der Forellenproduktion, zu 
rechnen. Als Indikatoren sind bei Aktion 1 die Indikatoren 9-11 und 13 vorgesehen. Bei 
Indikator 14 wird nur mit Kleinst- und Kleinunternehmen gerechnet. Bei Aktion 2 und 3 
werden die Indikatoren 9-11, 13 und 14 zur Anwendung kommen. Eine Quantifizierung im 
Vorfeld ist nicht möglich. 
 

Zuwendungsempfänger: Natürliche und juristische Personen, Aquakulturbetriebe 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds, hier zu Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER): 
Bei der Förderung von Investitionen der Diversifizierung nach Art. 52 a)i) in Verbindung mit 
Art. 53 und von Kleinstunternehmen nach Art. 54 werden Investitionen in der Aquakultur aus 
der Förderkulisse des ELER herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. Das 
gleiche gilt für die Förderung nach Art. 26 (Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe) und 
Art. 28 (Erhöhung der Wertschöpfung der Unternehmen). 
 
 
4.2. Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Mit Ausgleichzahlungen nach Art. 30 Abs. 2 EFF-VO kann folgendes unterstützt werden: 
 

- Formen der Aquakultur, die den Schutz und die Verbesserung der Umwelt, der 
natürlichen Ressourcen und der genetischen Vielfalt sowie die Erhaltung der 
Landschaft und traditioneller Merkmale von Aquakulturgebieten einbeziehen; 
(Ausgleich von besonders hohen oder regelmäßigen Instandhaltungskosten der 
Teichwirtschaften / Verlusten durch Fraßschäden geschützter Wildtiere26 / 
Einkommensverlusten durch geringe Besatzdichten etc.) 

- die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 

                                              
26 Hierzu gehört auch der Kormoran, der gem. § 10 BNatSchG Ziffer 9 eine "in Europa natürlich vorkommende Vogelart" im 
Sinne des Artikel 1 Richtlinie 79/409/EWG (EG-Vogelschutzrichtlinie) und damit gem. § 10 BNatSchG, Ziffer 10, Buchstabe b) 
eine besonders geschützte Art ist. 
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- die Umstellung auf eine ökologische Produktionsweise; 
(Ausgleich von Produktionsrückgängen durch geringeren Besatz und Verkäufe / 
höheren Produktionskosten durch ökologisches Futter / Inspektions- und 
Zertifizierungskosten etc.) 

- die mit bestimmten umweltbedingten Zwängen vereinbare nachhaltige Aquakultur bei 
der Ausweisung von NATURA-2000-Gebieten; 
(Ausgleich von Änderungen oder Verlagerungen von Strukturen / vorgeschriebenem 
Erwerb neuer Ausrüstung / Einkommensverlusten durch Einschränkungen der 
Bewirtschaftung etc). 

 
Voraussetzung für den Erhalt von Ausgleichsleistungen ist, dass sich die Begünstigten für 
mindestens fünf Jahre zu Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur verpflichten, die über 
die einfache Anwendung der allgemein üblichen guten Aquakulturpraxis hinausgehen. Um 
die in Abs. 2 Buchstabe a genannte Unterstützung zu erhalten, muss der Nutzen dieser 
Verpflichtungen für die Umwelt durch eine vorherige Bewertung nachgewiesen werden, die 
von den vom betreffenden Mitgliedstaat benannten zuständigen Stellen durchgeführt wird. 
Diese Bewertung erfolgt auf Grundlage der von den Begünstigten vorab beizubringenden 
Unterlagen und z.B. den erforderlichen umwelt- und wasserrechtlichen Prüfungen, wobei von 
den zuständigen Behörden künftig der umweltschutzfachliche „Mehrwert“ durch ein 
geeignetes Bewertungsschema nachzuweisen ist. Bezüglich der Beteiligung an EMAS 
(Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung) betrifft 
die in Art. 30 Abs. 2 Buchstabe b der EFF-VO vorgesehene Unterstützung lediglich die 
Kosten, die einem Einzelunternehmen vor Genehmigung der Regelung entstanden sind. 
 
Ziele: 

- Schutz und Verbesserung der Umwelt,  
- Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der genetischen Vielfalt, 
- Ausgleich von Einkommensverlusten, 
- Erhalt von Betrieben und Arbeitsplätzen, 
- Erhalt der von großflächigen Teichwirtschaften geprägten Kulturlandschaft, 
- Förderung der ökologischen Aquakultur 

Status quo: Die Maßnahme gab es im bisherigen FIAF nicht. 
 
Erwartung: 
Eine Quantifizierung, in welchem Umfang der EFF innerhalb der unten beschriebenen 
Parameter zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur der 
Bundesländer herangezogen wird, ist im Voraus nicht möglich. 
 
Zuwendungsempfänger: Unternehmen der Aquakultur 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Bisher sind Umweltschutzmaßnahmen dieser Art außerhalb des FIAF in einigen 
Bundesländern im Rahmen der ländlichen Entwicklung gefördert worden. Für die 
Förderperiode 2007-2013 haben die Dienststellen der Europäischen Kommission und die 
Mitgliedstaaten sich mit Blick auf die Kohärenz zwischen dem ELER und dem EFF auf 
folgende Abgrenzungskriterien verständigt: 
Aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums können auch ab 2007 (ELER) 
weiterhin Umweltverpflichtungen an Teichen gefördert werden, wenn diese Teiche 
fischereiwirtschaftlich nicht genutzt werden oder der aus einer fischereiwirtschaftlichen 
Nutzung resultierende Einkommensbeitrag den geringeren Anteil am gesamten 
Betriebseinkommen ausmacht. Weiterhin ist es möglich, Umweltverpflichtungen aus dem 
ELER zu unterstützen, die auf die Verlandungszonen von Teichen abzielen und die 
Umweltqualität der Teiche verbessern (z.B. Anlegen von Randstreifen, Verringerung des 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, Erhaltung von Landschaftselementen wie 
Hecken). 
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Die Bundesländer werden sich bei ihren Fördermaßnahmen eng an diesen Kriterien 
ausrichten.  
 
4. 3. Hygienemaßnahmen  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Ausgleichszahlungen an Muschelfischer im Falle einer vorübergehenden Einstellung der 
Ernte von Zuchtmuscheln. 
 
Ziele: 
- Ausgleich von Einkommensverlusten, 
- Existenzsicherung der Betriebe. 
 
Status quo: 
Die Maßnahme gibt es im laufenden Förderprogramm, sie ist aber bisher nicht in Anspruch 
genommen worden. 
 
Erwartung: 
Entlastung von Unternehmen (Indikator 1). 
 
Zuwendungsempfänger: Fischereiunternehmen 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
 
 
4.4. Veterinärmaßnahmen  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 
 
Kurzbeschreibung: 
Finanzielle Unterstützung der Bekämpfung, Eindämmung und Tilgung von Krankheiten in der 
Aquakultur. 
 
Ziele: 
- Verbesserung der Gesundheitsstatus, 
- Schutz frei lebender Fischbestände. 
 
Status quo: 
In der laufenden Förderperiode gab es die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen aus dem 
FIAF zu fördern auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 2722/2000. Die Maßnahme wurde 
bisher jedoch nicht wahrgenommen. 
 
Erwartung: 
In Abhängigkeit von der jeweiligen Seuchenlage und Notwendigkeit können Fischerei- und 
Veterinärverwaltungen konzertierte Aktionen zur Bekämpfung bestimmter Fischseuchen 
ergreifen (Indikator 1). 
 
Zuwendungsempfänger: 
öffentliche Einrichtungen, Fischerei- und Veterinärverwaltung, natürliche und juristische 
Personen der Fischerei und Aquakultur 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
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4.5. Binnenfischerei  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Investitionen für den Bau, die Erweiterung, die Ausrüstung und 
Modernisierung von Binnenfischerei-Einrichtungen sowie für Ausrüstung und Modernisierung 
von Binnenfischereibooten nach Maßgabe des Art. 25 der EFF-VO. 
Bei den in Deutschland üblichen Binnenfischereifahrzeugen handelt es sich fast 
ausschließlich um kleine offene Boote, die für einen Einsatz in der Seefischerei meist nicht 
geeignet sind. Die Fahrzeuge der gewerblichen Binnenfischerei und der Seefischerei 
unterliegen zudem unterschiedlichen Bau- und Abnahmevorschriften durch die jeweiligen 
Berufsgenossenschaften. Es ist daher i.d.R. nicht zulässig und praktisch auch nicht möglich, 
ein Fahrzeug der gewerblichen Binnenfischerei in der Seefischerei einzusetzen. Schon aus 
diesen Gründen besteht eine äußerst geringe Gefahr des missbräuchlichen Einsatzes. 
Darüber hinaus wird in die Zuwendungsbescheide die Verpflichtung aufgenommen, dass die 
Fahrzeuge ausschließlich zur kommerziellen Fischerei in Binnengewässern einzusetzen sind 
und ein Verkauf auch nach Ablauf der Bindungsfrist nur mit Zustimmung der zuständigen 
Bewilligungsbehörde erfolgen darf. Die Einhaltung dieser Voraussetzung wird regelmäßig 
stichprobenartig kontrolliert. 
Ebenso prüfen die Verwaltungsbehörden vor Erteilung der Zuwendungsbescheide, ob 
gewährleistet ist, dass die beabsichtigten Investitionen das Gleichgewicht zwischen den 
eingesetzten Binnenfischereifahrzeugen und den verfügbaren Fischereiressourcen im Sinne 
des Art. 33 der EFF-VO nicht beeinträchtigen. 
 
Zuschussfähige Gesamtausgaben: 
Die Höhe der zuschussfähigen Gesamtausgaben je Binnenfischereifahrzeug dürfen während 
des gesamten Programmplanungszeitraumes die Höhe des Versicherungswertes oder des 
aktuellen Marktwertes des Schiffes im Sinne des Artikels 23 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 
1198/2006 in Verbindung mit Artikel 6 Verordnung (EG) Nr. 498/2007 nicht überschreiten. 
 
Ziele: 
- Verbesserung der Einkommenssituation, 
- Erhalt der Arbeitsplätze, 
- Verbesserung der Sicherheits-, Arbeits- oder Hygienebedingungen, 
- Verbesserung der Produktqualität, 
- Verbesserung des Schutzes von Mensch und Tier sowie der Umweltsituation. 
 
Status quo: Bisher nur eine geringe Anzahl an Projekten. 
 
Erwartung: 
Es wird mit einigen Projekten gerechnet, vor allem bei den Aktionen 2 und 3 (jeweils 
Indikator 1). Bei Aktion 1 soll Indikator 5 als Maßstab angegeben werden, weil die 
Indikatoren 1 - 4 (kW, BRZ) für die Bewirtschaftung von Binnengewässern keine Bedeutung 
haben. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Natürliche und juristische Personen (Binnenfischereibetriebe; Fischereigenossenschaften; 
Fischereiverbände) 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds, hier zu Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER): 
Bei der Förderung von Investitionen der Diversifizierung nach Art. 52 a)i) in Verbindung mit 
Art. 53 und von Kleinstunternehmen nach Art. 54 werden Investitionen in der Binnenfischerei 
aus der Förderkulisse des ELER herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. 
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Das gleiche gilt für die Möglichkeit der Förderung nach Art. 26 (Modernisierung 
landwirtschaftlicher Betriebe) und Art. 28 (Erhöhung der Wertschöpfung der Unternehmen). 
 
 
4.6. Verarbeitung und Vermarktung  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Investitionen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung (Bau, 
Erweiterung, Ausrüstung und Modernisierung von Unternehmen); Behandlung, Verarbeitung 
und Vermarktung von Abfällen von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen. Der im Artikel 35 
(5) der Verordnung zum EFF geforderte Vorrang für Kleinst- und Kleinunternehmen wird 
dadurch gewährleistet, dass die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel zunächst für 
Unternehmen dieser Kategorien reserviert werden. Erst nach einem geeignet erscheinenden 
Stichtag im zweiten Halbjahr werden zur Vermeidung eines möglichen Mittelverfalls diese 
Mittel dann auch für entscheidungsreife Anträge der übrigen förderfähigen Unternehmen 
verwendet. 
 
Ziele: 
- Existenzsicherung der Betriebe, 
- Erhaltung von Arbeitsplätzen, 
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, 
- Förderung eines dauerhaften Beschäftigungsstandes im Fischereisektor, 
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
- Verbesserung der Gesundheits- und Hygienebedingungen, 
- Verringerung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt, 
- Verbesserung der Einkommenssituation durch Herstellung oder Vermarktung neuer 
 Erzeugnisse und Anwendung neuer Techniken oder Entwicklung innovativer 
 Produktionsmethoden, 
- Verbesserung der Direktvermarktung und des regionalen Absatzes 
- Herstellung hochwertiger Erzeugnisse für Nischenmärkte. 
 
Status quo: 
In Deutschland gibt es zahlreiche große, mittlere und kleine Fischwirtschaftsunternehmen, 
die in der Verarbeitung und Vermarktung tätig sind. Dazu zählt auch die Direktvermarktung, 
die gerade für kleinere Fischerei- und Aquakulturunternehmen oftmals eine zentrale 
Bedeutung hat. 
 
Erwartung: 
Die von der Kommission vorgesehene Beschränkung der Förderung in der Verarbeitung und 
Vermarktung auf Unternehmen bis 750 Arbeitskräfte oder 200 Mio. € Umsatz wird dazu 
führen, dass die großen Verarbeitungsunternehmen über den EFRE gefördert werden. 
 

Aus dem Bereich der förderfähigen Unternehmen werden jedoch zahlreiche förderfähige 
Investitionen erwartet. Gleiches gilt – wenn auch in geringerem Umfang – für Investitionen im 
Rahmen der Direktvermarktung. 
 

Zur Anwendung werden alle im Anhang III der Durchführungsverordnung zur EFF-
Verordnung vorgegebenen Indikatoren der Aktionen 1 bis 4 kommen. Eine Quantifizierung 
der Indikatoren im Voraus ist bei Privatinvestitionsförderung nicht möglich. 
 
Zuwendungsempfänger: Natürliche und juristische Personen 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Bei der Förderung von Kleinstunternehmen nach Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 werden Fischereiunternehmen aus der Förderkulisse des ELER 
herausgenommen, um Überschneidungen zu vermeiden. Das gleiche gilt für die Möglichkeit 
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der Förderung nach Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 zur Erhöhung der 
Wertschöpfung der Unternehmen. 
Bei der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung fischereilicher Produkte wird eine 
EFRE-Förderung nur dann geprüft, wenn eine Förderung nach Art. 35 Abs. 3 b der VO Nr. 
1198/2006 aus dem EFF nicht mehr möglich ist. 
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6 b) Beschreibung der Prioritätsachse 3:  
 Maßnahmen von gemeinsamen Interesse  
 
 
1. Spezifische Ziele der Prioritätsachse  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
Die Unterstützung im Rahmen der Prioritätsachse 3 des EFF betrifft Maßnahmen von 
gemeinsamem Interesse mit einer größeren Tragweite als die von privaten Unternehmen 
üblicherweise durchgeführten Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele der 
Gemeinsamen Fischereipolitik beitragen. Maßnahmen sind „von gemeinsamem Interesse “, 
wenn sie für eine Gruppe von Begünstigten oder die Öffentlichkeit förderlich sind. 
 
Die Schwerpunkte in der Prioritätsachse 3 werden im Bereich der Pilotprojekte und der 
Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung aquatischer Ressourcen liegen. Im Rahmen 
von Pilotprojekten soll vor allem das Dorschmanagement in der westlichen Ostsee entwickelt 
werden. Maßnahmen zur Bestandsverbesserung, vor allem des Aals und anderer 
Wanderfische (sofern gemäß Art. 38 (2) der EFF-Verordnung ein gemeinschaftlicher 
Rechtsakt hierfür vorliegt), kommen hinzu. Die konzeptionelle Weiterentwicklung technischer 
Haltungssysteme im Rahmen von Pilotprojekten soll außerdem helfen, das hohe 
wirtschaftliche Risiko kommerzieller Aquakulturanlagen, ihre technische Störanfälligkeit und 
die hohen Kosten zu reduzieren (siehe SWOT-Analyse des NSP zu den technischen 
Haltungssystemen). 
 
Zielsetzung: 
 

- Verbesserung der aquatischen Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz und zur 
Entwicklung der Wasserfauna und -flora, 

- Unterstützung der Fischereihäfen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur, 
- Steigerung der Wertschöpfung und der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten zur 

Verbesserung einer Qualitätspolitik, 
- Unterstützung von Innovationen durch Pilotprojekte. 
 

Die Bedeutung der Prioritätsachse 3, und hier vor allem der Pilotprojekte, hat sich aus den 
Erfahrungen der vergangenen Periode entwickelt. Daher sollen die forschungsmäßige und 
organisatorische Vorbereitung und Begleitung privater Investitionen, aber vor allem 
Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Fischerei und Aquakultur in den 
Vordergrund gestellt werden. 
 

Zur Umsetzung der Zielsetzung beitragen sollen aber auch Pilotprojekte zur Verbesserung 
der Selektivität der Fanggeräte und andere Maßnahmen. 
 

Die unter den Schwerpunkt 3 fallenden Maßnahmen des Gewässerschutzes, der 
Besatzstrategie, der wissenschaftlichen Untersuchungsmöglichkeiten und der 
Verbraucherinformation stellen eine elementare Grundlage für ein erfolgreiches 
Fischereimanagement dar. Sie sind als unmittelbare Ergänzung und Festigung der 
Fördermaßnahmen der Prioritätsachsen 1 und 2 sowie der Anstrengungen und Ziele der 
Europäischen Kommission zu sehen. Mit ihr sollen langfristig die Grundlagen des 
wirtschaftlichen Handelns gesichert, stabilisiert und verbessert werden und die Sicherung 
und Herstellung eines guten ökologischen Zustandes der fischereilich genutzten Gewässer 
erreicht werden (siehe NSP, vor allem Kapitel 4.3.1 und 4.3.7). 
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2. Ausgangssituation  
 
Anzahl Fischer, die durch Erzeugerorganisationen betreut werden 
 
Ein Ziel der kollektiven Aktionen dieses Programms ist entsprechend Artikel 34 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 darin zu sehen, dass im Rahmen von Pilotprojekten 
selektivere Fanggeräte und Fangmethoden weiterentwickelt und ausprobiert werden, um 
bestandsschonender und gezielter fischen zu können. Daher sollen mehrere kollektive 
Aktionen vorbereitet und durchgeführt werden. Angesichts der geringen Bedeutung der 
Erzeugerorganisationen in einigen Regionen werden diese Maßnahmen voraussichtlich über 
staatliche Stellen organisiert und durchgeführt werden müssen. Die Anzahl der Fischer, die 
durch Erzeugerorganisationen betreut werden, ist daher nur ein Indikator bei der Förderung 
der Gründung bzw. Umstrukturierung nach den nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 
anerkannten Erzeugerorganisationen. Hier wird mit etwa fünf Zusammenlegungen und 
Neugründungen von Erzeugerorganisationen in den nächsten neun Jahren gerechnet. 
 
 
Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora 
 
Das Hauptaugenmerk der Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna 
und -flora soll in der neuen Förderperiode in der Beseitigung, Entschärfung oder Umgehung 
von Querverbauungen in Fließgewässern, dem Fischschutz an Anlagen zur 
Wasserentnahme und zur Wasserkraft sowie weiterer Renaturierungsmaßnahmen liegen, 
um vor allem den Wanderfischen den natürlichen Auf- und Abstieg in die Gewässer und die 
Laichgründe und Jungfischlebensräume zu verbessern oder in den meisten Fällen erstmals 
wieder zu ermöglichen. Gerechnet wird mit der Errichtung von über 100 Fischtreppen sowie 
einer Reihe weiterer Maßnahmen. 
 
 
Prozentsatz der Fischereihäfen, die die Einrichtungen für die Fischereiunternehmen 
verbessert haben 
 
In etwa 50 % der bedeutendsten Fischereihäfen wurden in den letzten Jahren Investitionen 
vorgenommen, die die Infrastruktur verbesserten und damit die Anlandebedingungen für die 
Fischereiunternehmen. Trotzdem besteht insbesondere bei kommunal geführten Häfen 
weiterer Investitionsbedarf. 
 
Da die meisten Fischereihäfen bereits erhebliche Investitionen in die für die Fischerei 
notwendige Infrastruktur vorgenommen haben, wird mit nicht mehr als 50 % aller Häfen 
gerechnet, die in der Regel nur kleine Zusatzinvestitionen vornehmen werden, mit denen sie 
den Service für die Fischerei weiter verbessern können. 
 
Ein weiterer Augenmerk wird im Rahmen der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten nach 
Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 in der Zertifizierung aquatischer Produkte 
gesehen sowie in dazu gehörigen Werbekampagnen. Es wir mit mindestens zehn Projekten 
insgesamt gerechnet. 
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4. und 5. Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen un d Abgrenzung  
  zu anderen Fonds  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
4.1. Kollektive Aktionen  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 

Die Unterstützung im Rahmen der Prioritätsachse 3 betrifft auch kollektive Aktionen, die eine 
Wertschöpfung über das hinaus bewirken sollen, was durch die Summe einzelner 
Investitionen erreicht werden kann; 

Sie werden mit aktiver Unterstützung der Unternehmen selbst oder von im Namen der 
Erzeuger tätigen Organisationen unternommen. Nach Art. 37 der EFF-Verordnung können 
auch „sonstige Organisationen“ kollektive Aktionen durchführen. Das können öffentliche oder 
private Einrichtungen wie NRO, Wissenschafts- oder Handelsorganisationen usw. sein. Sie 
können von dem betreffenden Mitgliedstaat für die Durchführung von Maßnahmen benannt 
werden, für die nach Artikel 37 EFF-VO Unterstützung gewährt wird, wenn es sich dabei um 
Maßnahmen handelt, die von solchen Organisationen wirksamer umgesetzt werden können. 
 
Ziele: 
- bessere Bewirtschaftung oder Erhaltung der Ressourcen, 
- Verringerung der Beifänge durch selektivere Fangmethoden oder Fanggeräte, 
- Verbesserung der Arbeits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz, 
- Erhöhung der Transparenz der Märkte für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, 
- Erhöhung der Qualität und Sicherheit der Lebensmittel, 
- Entwicklung, Umstrukturierung oder Verbesserung von Aquakulturanlagen, 
- Verbesserung der Partnerschaft zwischen Unternehmen des Fischereisektors und 
 Wissenschaftlern, insbesondere im Rahmen von Vorhaben der angewandten 
 Forschung, 
- Gründung von anerkannten Erzeugerorganisationen. 
 
Status quo: 
Aktuell keine Projekte. 
 
Erwartung: 
Erprobung neuer Erkenntnisse auf Praxistauglichkeit durch die Unternehmen selbst. Es wird 
mit einer allgemein besseren Zusammenarbeit der Unternehmen untereinander gerechnet. 
Es wird erwartet, dass die Projekte durch die im Anhang III der Durchführungsverordnung 
zur EFF-Verordnung vorgegebenen Indikatoren 1, 2 und vor allem 4 gemessen werden 
können. Eine Quantifizierung ist nicht voraussehbar. 
Mit der Neugründung einiger Erzeugerorganisationen wird gerechnet. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Natürliche und juristische Personen, Erzeugerorganisationen oder sonstige, vom 
Mitgliedstaat anerkannte Organisationen im Sinne des Art. 37 der EFF-VO 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
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4. 2. Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserfauna 
 und -flora  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 
 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Maßnahmen von gemeinsamem Interesse zum Schutz und zur 
Entwicklung der Wasserfauna und -flora und zur Verbesserung der aquatischen Umwelt. 
 

Als wichtiges Vorhaben von überregionaler Bedeutung sind Besatzmaßnahmen mit Aalen in 
den Binnengewässern vorgesehen. 
 
Ziele: 
- Schutz und Entwicklung der Wasserfauna und -flora durch den Bau oder die 
 Anbringung fester oder beweglicher Vorrichtungen für den Fischschutz und die 
 Fischwanderung, 
- Verbesserung der aquatischen Umwelt durch die Sanierung von Binnengewässern 
 einschließlich der Laichgründe und Jungfischlebensräume sowie der Routen 
 wandernder Arten, 
- Verbesserung der Bestandssituation durch Besatzmaßnahmen (etwa bei Aal und bei 

anderen Wanderfischarten, sofern die Bedingungen des Art. 38 (2) vorliegen). 
 
Status quo: 
Die Maßnahme ist erstmalig in das OP FIAF 2000-2006 aufgenommen und während der 
Laufzeit näher definiert worden. Einzelne Projekte werden durchgeführt. 
 
Erwartung: 
Es werden überwiegend Projekte öffentlicher Träger erwartet, bei denen es vorrangig um die 
Verbesserung des Fischauf- und -abstiegs und des Fischschutzes gehen wird. Die 
bestehenden Rechtsvorschriften (z.B. WHG und EEG) ermöglichen zwar auch Maßnahmen 
in diesen Bereichen, tragen den fischereilichen Belangen aber nicht genügend Rechnung. 
Es wird außerdem Projekte zur Verbesserung der Bestandssituation (Besatzmaßnahmen) 
des Europäischen Aals (Rechtsgrundlage ist die 2007 angenommene Verordnung des Rates 
mit Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals) und anderer in 
ihrem Bestand gefährdeten Wanderfischarten (sofern die Voraussetzungen des Art. 38 (2) 
der EFF-Verordnung vorliegen) geben. Auch die Verzehr- und Verkehrsfähigkeit von 
Fischereiprodukten, insbesondere aus den Binnengewässern, soll unterstützt werden. Alle 
vier im Anhang III der Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung vorgegebenen 
Indikatoren werden voraussichtlich zur Anwendung kommen. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Öffentliche oder halböffentliche Stellen, anerkannte Erzeugerorganisationen oder andere von 
dem Mitgliedstaat zu diesem Zweck anerkannte Stellen sowie Unternehmen der 
Fischwirtschaft. 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
In Ergänzung der Kofinanzierungsmöglichkeiten von Maßnahmen zum Schutz und zur 
Entwicklung der Wasserfauna und -flora aus dem EFF wird die Förderung der 
Seensanierung und der naturnahen Entwicklung der Gewässer aus dem ELER gesehen, 
sodass vor allem beim Bau von Fischwegen und beim Rückbau von Querverbauungen eine 
Abstimmung einzelner Projekte erfolgt und ggf. eine Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Fonds organisiert wird. 
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4.3. Fischereihäfen, Anlandestellen und Fischereisc hutzhäfen  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Investitionen in öffentlichen oder privaten Fischereihäfen zugunsten der 
Fischer und Aquakulturerzeuger sowie zur Verbesserung von Anlandebedingungen, 
Dienstleistungen sowie von Anlandeplätzen. Da hauptsächlich Kommunen als Investoren 
auftreten werden, kommt es zu einer Anhebung des mittleren Interventionssatzes in diesem 
Bereich. 
 
 
Ziele: 
- Verbesserung der Bedingungen für die Anlandung, Behandlung und Lagerung von 
 Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, 
- Verbesserung der Versorgungsbedingungen mit Treibstoff, Eis, Wasser und 
 Strom, 
- Verbesserung der Anlagen für Wartung oder Reparatur der Fischereifahrzeuge, 
- Verbesserung der Sicherheit beim Ein- und Ausladen durch Bau, Modernisierung 
 und Ausbau der Kaianlagen, 
- Verbesserung der Sicherheits- und Arbeitsbedingungen, 
- Verbesserung der Lagerung und Behandlung von Abfällen, 
- Maßnahmen zur Reduzierung von Rückwürfen. 
 
 
Status quo: 
Aktuell wichtiger Maßnahmebereich mit großem finanziellem Volumen. 
 
 
Erwartung: 
Es wird – auch in Verbindung mit den Fischwirtschaftsgebieten – mit verschiedenen 
Projekten öffentlicher und privater Träger gerechnet. Es wird erwartet, dass die Aktionen 1, 2 
und 4 zur Anwendung kommen und dafür alle Indikatoren des Anhangs III der 
Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung Anwendung finden können. Eine 
Quantifizierung ist nicht voraussehbar. 
 
 
Zuwendungsempfänger: 
Öffentliche Einrichtungen, Hafenbetriebsgesellschaften, natürliche und juristische Personen 
 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Bei der Förderung der Fischereihäfen wurde sich darauf verständigt, dass die der Fischerei 
unmittelbar zuzuordnenden Hafeninvestitionen nicht aus dem EFRE gefördert werden. 
Projektbezogen wird aber wie in der Vergangenheit die Förderung miteinander abgestimmt, 
um Möglichkeiten gemeinsamer Nutzungen von Fischerei und „Nichtfischerei“ oder andere 
Synergien zu ermitteln und abzustimmen. 
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4.4. Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten und Aus arbeitung von   
 Werbekampagnen  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Maßnahmen von gemeinsamem Interesse zur Steigerung der 
Wertschöpfung, der Verkaufsförderung und der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten. 
 
 
Ziele: 
- Durchführung einer Qualitätspolitik für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, 
- Versuche zur Verbesserung der Vermarktungsfähigkeit von Fischprodukten, 
- Verbesserung des Ansehens der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse oder des 
 Fischereisektors durch Kampagnen, 
- Verbesserung des Informationsstandes durch die Durchführung von Marktstudien, 
- Durchführung regionaler Absatzförderkampagnen für Fischerei- und 
 Aquakulturerzeugnisse, 
- Beteiligung an Messen und Ausstellungen, 
- Verbesserung der Verbraucherinformation, 
- Zertifizierung der Qualität, einschließlich der Einführung von Gütezeichen und der 
 Zertifizierung von Erzeugnissen, die mit umweltfreundlichen Methoden gefangen oder 
 gezüchtet wurden. 
 
 
Status quo: 
Bisher nur einzelne Projekte. 
 
 
Erwartung: 
Es wird mit einigen Projekten gerechnet. Welche der im Anhang III der 
Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung vorgegebenen Indikatoren zur Anwendung 
finden können zur Anwendung kommen, ist nicht voraussehbar. 
 
 
Zuwendungsempfänger: 
Natürliche und juristische Personen, öffentliche Einrichtungen 
 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
ESF: In den Fällen, in denen eine Förderung der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten 
oder der Netzwerkbildung möglich ist, werden im Fischereisektor vorrangig EFF-Mittel 
eingesetzt werden. 
 
Da über den EFF eine Förderung der Zertifizierung fischereilicher Produkte und Strukturen 
möglich ist, wird der ELER diese Möglichkeit aus seinem Fonds für die Fischwirtschaft nicht 
anbieten. 
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4.5. Pilotprojekte  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung von Pilotprojekten zur Gewinnung und Verbreitung neuer technischer 
Kenntnisse. 
 
 
Ziele (vergleiche Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006): 
- Gewinnung technischer und wirtschaftlicher Kenntnisse aus der Erprobung der 
 technischen Durchführbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit innovativer Techniken, 
- Erprobung von Bewirtschaftungsplänen, 
- Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Verbesserung der Selektivität der 
 Fanggeräte sowie zur Reduzierung der Beifänge, Rückwürfe oder der 
 Auswirkungen auf die Umwelt, 
- Erprobung alternativer Arten von Bestandsbewirtschaftungstechniken, 
- Prüfung, inwieweit Besatzmaßnahmen konstitutiver Teil des Bestandsmanagements 

sein können 
- Erprobung neuer Aquakulturtechniken, 
- Weiterentwicklung und Erprobung eines verbesserten Fischschutzes an Anlagen zur 
 Wasserentnahme und zur Wasserkraftgewinnung, 
- Entwicklung neuer Konzepte zur Optimierung der Nutzung von 
 Binnenfischereiressourcen. 
 
 
Status quo: 
Bisher nur einzelne Projekte. 
 
 
Erwartung: 
Es wird mit einigen Projekten gerechnet. 
 
 
Zuwendungsempfänger: 
Öffentliche Einrichtungen, natürliche und juristische Personen 
 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Fischereiverwaltung und ESF-Verwaltung darauf 
verständigt, die Verwertung der Forschungsergebnisse von Pilotprojekten soweit möglich 
über den ESF zu finanzieren. 
 
EFRE: In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten, z.B. im Ostseeraum, werden 
projektbezogen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREG geprüft 
werden. 
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6b) und c) Beschreibung der Prioritätsachse 4:  
  Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete  
 
 
Im Rahmen der Prioritätsachse 4 eröffnet der EFF die Möglichkeit, die Entwicklung in 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte oder rückläufiger Fischerei oder kleinen 
fischwirtschaftlichen Gemeinschaften, die als Fischwirtschaftsgebiete definiert werden, zu 
unterstützen. 
 

Bei den Fischwirtschaftsgebieten handelt es sich um Gebiete mit begrenzter Ausdehnung, 
die aus geografischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht jeweils eine ausreichend homogene 
Einheit (z.B. Gesamtheit der Fischereihäfen in einem Küstenabschnitt, regionale 
Karpfenteichgebiete) bilden. Im Rahmen einer Gesamtstrategie für die einzelnen Gebiete 
sollen die Interventionen zur nachhaltigen Entwicklung und zur Verbesserung der 
Lebensqualität in den Fischwirtschaftsgebieten beitragen.  
 

Vergleichbare Interventionen hat es in den Vorläuferprogrammen des EFF nicht gegeben. 
Die Zielrichtung ist in gewisser Weise allerdings vergleichbar mit der Gemeinschaftsinitiative 
PESCA 1994-1999. Zielgebiet von PESCA waren von der Fischerei abhängige Gebiete, 
insbesondere eine Reihe von Hafenstandorten entlang der Nord- und Ostseeküste. PESCA 
richtete sich auf die Lösung von Problemen, die der Fischereisektor und seine Beschäftigten 
sowie die betroffenen Regionen als Folge der Strukturwandels und Rückgangs der Fischerei 
erfährt. 
 

In Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern können 
daher die Erfahrungen mit der Gemeinschaftsinitiative PESCA 1994-1999 genutzt werden, 
die seinerzeit erfolgreich, effizient und gleichzeitig flexibel durchgeführt worden ist, eine hohe 
Budgetausschöpfung erreicht und zu einer sehr hohen Zufriedenheit der Begünstigten 
geführt hat27. Bei den im Binnenland liegenden Fischwirtschaftsgebieten, die seinerzeit an 
PESCA nicht teilgenommen haben, müssen jedoch Ziele, Strukturen und 
Umsetzungsstrategien insgesamt neu entwickelt werden. 
 

Die für die Prioritätsachse 4 entwickelten Strukturen folgen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und orientieren sich auch an dem vergleichsweise geringen, aber 
effektiven Verwaltungsaufwand unter PESCA. Bei der Umsetzung der Prioritätsachse 4 wird 
daher dem bottom-up-Prinzip, der Partnerschaft und Subsidiarität besondere Bedeutung 
zukommen. Demzufolge erfolgt hier keine Vorgabe von Strategien und Projekten; diese sind 
vielmehr im Rahmen der Möglichkeiten des EFF regional und partnerschaftlich zu entwickeln 
und in die Umsetzung des OP einzubringen. Hierzu bedarf es eines längeren 
Diskussionsprozesses in den Gebieten, der über den Zeitpunkt der Genehmigung des OP’s 
hinausreichen wird, und der Erarbeitung einer Strategie für die örtliche Entwicklung gem. Art. 
45 (2) EFF-Verordnung. 
 

Insofern ist eine vollständige Beschreibung noch nicht möglich. Hinzu kommt, dass es in den 
einzelnen Fischwirtschaftsgebieten im Binnenland und an der Küste zu einer 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzung kommen wird. Auch bei der Einrichtung der Gruppen 
sind unterschiedliche Wege zu erwarten. 
 

Entsprechend der Bedeutung, die den Möglichkeiten der Prioritätsachse 4 zugemessen wird, 
werden hierfür im Konvergenzgebiet 8,2 % und im Nichtkonvergenzgebiet 19,5 % der zur 
Verfügung stehenden EFF-Mittel vorgesehen. 

                                              
27 siehe Ex-post-Bewertung der Gemeinschaftsinitiative PESCA, November 2003 
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 Verfahren und Kriterien für die Auswahl der Fischw irtschaftsgebiete 
 
Die Behörden der Bundesländer haben in Deutschland nach den Kriterien 
 

- geringe Bevölkerungsdichte oder 
- rückläufige Fischerei oder 
- kleine fischwirtschaftliche Gemeinschaften 

 
insgesamt sieben Fischwirtschaftsgebiete ausgewählt. Die Fischwirtschaftsgebiete werden je 
nach regionalem Erfordernis unterschiedlich abgegrenzt. Sie können eine Stadt oder eine 
Gemeinde, einen oder mehrere Landkreise oder eine Gemeinschaft einzelner Orte 
umfassen. 
 
In Niedersachsen  handelt es sich bei dem Fischwirtschaftsgebiet „Niedersächsische 
Nordseeküste“ durch die Auswahl der aneinander angrenzenden Landkreise um ein 
zusammenhängendes Gebiet im Sinne von Art. 45 (3) der EFF-Verordnung. Innerhalb dieses 
Gebietes wird jedoch die Förderfähigkeit auf die genannten Gemeinden und Städte 
beschränkt. Es ist geplant, innerhalb dieser Gemeinden und Städte wiederum die 
Interventionen räumlich und inhaltlich insbesondere auf Fischereihäfen und deren Umfeld zu 
konzentrieren. Aus fischereilicher Sicht hängt das Gebiet auch insofern zusammen, als ein 
Teil der Kutter den Fang nicht nur im Heimathafen, sondern zeitweise auch in anderen Häfen 
des Gebiets anlandet. 
 
In Bremen  wurde der Fischereihafen Bremerhaven als Fischwirtschaftsgebiet ausgewählt, 
weil dieses Gewerbegebiet eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung Bremerhavens hat. Bedingt durch die Krise im Fischereibereich war dieses 
Gebiet von einschneidenden Arbeitsplatzverlusten besonders stark betroffen. Durch einen 
erheblichen Mitteleinsatz in der Vergangenheit (PESCA, FIAF) konnte das Gebiet in ein von 
der Fischerei weniger abhängiges, gemischtes Gewerbegebiet umgewandelt werden. Neben 
der aktuellen Leitbranche, der Lebensmittelverarbeitung, sind heute viele andere 
renommierte Unternehmen im Fischereihafen tätig, so dass etliche der verloren gegangenen 
Arbeitsplätze kompensiert werden konnten. 
 
Ziel der bremischen Politik ist es, diesen Diversifikationsprozess weiter im Hinblick auf eine 
innovationsorientierte Entwicklungs- und Wachstumsstrategie voranzutreiben. Hierbei liegt 
ein Schwerpunkt auf der Schaffung von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen zwischen 
lokalen FuE-Potenzialen sowie dem Produzierenden Gewerbe im Fischereihafen. 
 
Daneben ist, im Zuge der weiteren Diversifikation, die Fortentwicklung und Reattraktivierung 
des „Schaufenster Fischereihafen“ ein wesentliches Ziel der zukünftigen Interventionen im 
Fischereihafen. Dieses touristische Vorhaben wurde ebenfalls mit Mitteln des FIAF bzw. der 
PESCA-Initiative aufgebaut und zählt heute mit rd. 700.000 Besuchern jährlich zu den 
wichtigsten Attraktionen im Bereich der Nordseeküste. 
 
Das Gebiet wurde ausgewählt, um die bisherigen Erfolge für die Zukunft zu sichern, aber 
auch, um die weiterhin bestehende hohe Arbeitslosigkeit in Bremerhaven abzubauen. Dafür 
sind weitere Maßnahmen in dem Gebiet unabdingbar. Ziel aller Maßnahmen ist es, die 
Attraktivität des Gebietes zu steigern, weitere Chancen zur Diversifikation zu nutzen, 
fischwirtschaftlichen Technologietransfer zu fördern und bestehende Betriebe am Standort 
zu halten und möglichst neue Betriebe zu gründen oder zu gewinnen. 
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In Schleswig-Holstein  gibt es einen territorialen Schwerpunkt der fischwirtschaftlichen 
Tätigkeit in den Anlandehäfen der Küstenregionen. Daher sind die Städte und Gemeinden in 
den Landkreisen, in denen sich die Anlandehäfen befinden, das Auswahlkriterium gewesen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung der Orte und Städte in diesen Küstenregionen war in der 
Vergangenheit stark von der Fischerei und Fischverarbeitung abhängig. Die Fischwirtschaft 
prägte durch ihre vielfältigen Erscheinungsformen das Bild und den „Geruch“ dieser 
Regionen. Aufgrund des starken Rückgangs der Fischereiflotte und somit der Anlandungen 
hat heute die Fischwirtschaft deutlich an direkter wirtschaftlicher Bedeutung verloren. 
Gleichzeitig nehmen die verbliebenen Kutterbetriebe für die touristische Attraktivität der 
Küstenregion jedoch eine Schlüsselrolle ein. Die Diversifizierung der 
Einkommensmöglichkeiten im Bereich des Tourismus soll daher besonders gefördert 
werden. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern  wurden die Städte und Gemeinden als 
Fischwirtschaftsgebiete ausgewählt, die auch schon bei der Gemeinschaftsinitiative PESCA 
als die Gebiete identifiziert wurden, in denen die Fischerei die größte Bedeutung innerhalb 
der Landkreise des Landes hat. Diese Bedeutung zeichnet sich nicht durch eine für die 
Wirtschaft dieses Landkreises herausragende Rolle der Fischwirtschaft aus. Sie zeichnet 
sich vielmehr dadurch aus, dass die Anzahl der Fischerfamilien in diesen Städten oder 
Gemeinden trotz der ökonomischen Veränderungen nach der Wende nur begrenzt abnahm. 
Diese Begrenzung beruht vor allem auf der mangelnden Alternative geeigneter anderer 
Arbeitsplätze im jeweiligen Landkreis aber auch in der Tatsache, dass die Bereitschaft der 
Fischer, die Fischerei ganz aufzugeben, aus verschiedensten Gründen nur im geringen 
Umfang vorhanden ist. Daher soll der Schwerpunkt der finanziellen und organisatorischen 
Bemühungen darin bestehen, diesen Fischerfamilien im Rahmen der Diversifizierung 
zusätzliche Einkommensmöglichkeiten außerhalb der Fischerei zu erschließen. 
 
In Bayern  wurden unterhalb der NUTS-III-Ebene die traditionellen, geografisch und 
wirtschaftlich zusammenhängenden Karpfenteichregionen der Oberpfalz, Mittel- und 
Oberfrankens als Fischwirtschaftsgebiet definiert. Hier haben die vier eigenständigen und 
regional bedeutsamen Karpfenteichregionen eine nicht nur das Landschaftsbild, sondern 
auch die Wirtschaft und das kulturelle Leben prägende Funktion, die weit über den Ertrag 
aus dem Verkauf der Karpfen hinausgeht. Vor allem die touristische Bedeutung aber auch 
der Schutz der Umwelt durch Erhaltung der Attraktivität dieser Gebiete waren und sind auch 
zukünftig die wichtigsten Zielsetzungen, die mit Hilfe dieser Maßname unterstützt werden 
sollen. 
 
In Sachsen  gibt es einen territorialen Schwerpunkt der fischwirtschaftlichen Tätigkeit in der 
Region Oberlausitz-Niederschlesien, die als Fischwirtschaftsgebiet ausgewählt wurde. Die 
hier vorherrschende Karpfenteichwirtschaft prägt das Landschaftsbild seit Jahrhunderten. 
Gleichzeitig sind die zahlreichen Teiche in dieser Region wertvolle Lebensräume für eine 
artenreiche Flora und Fauna. Dort soll insbesondere die Diversifizierung der 
Einkommensmöglichkeiten gefördert werden. 
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Auswahlkriterien 
 

Bundesland Fischwirtschaftsgebiet Fläche Einwohner 

Niedersachsen Nordseeküste28 
(Verbund von 13 Städten und 
Gemeinden mit Fischereihäfen) 

1.598 km² = 3,4% der 
Landesfläche  
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 984 km², min = 11 
km², max. = 2.879 km²) 

210.813 Einwohner = 2,6% 
der Gesamtbevölkerung  
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 158.518, min = 
51.670, max. = 598.900) 

Bremen Fischereihafen Bremerhaven 4,8 km² Land- und 1,6 km² 
Wasserfläche = 1,6% der 
Landesfläche 

Im Fischwirtschaftsgebiet: 
319 Einwohner = 0,05% 
der Gesamtbevölkerung (in 
Bremerhaven insgesamt 
117.281 Einwohner) 

Schleswig-
Holstein 

Nordseeküste  
(Städte und Gemeinden mit 
Anlandehäfen) 

267 km² = 1,7 % der 
Landesfläche 
(NUTS-III-Gebiete: Im 
Mittel = 1.053 km², min = 
56 km², max. = 2.185 km²) 

62.917 Einwohner = 2,2% 
der Gesamtbevölkerung 
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 188.866, min = 
78.137, max. = 299.472) 

Schleswig-
Holstein 

Ostseeküste  
(Städte und Gemeinden mit 
Anlandehäfen) 

783 km² = 5 % der 
Landesfläche 
(NUTS-III-Gebiete: Im 
Mittel = 1.053 km², min = 
56 km², max. = 2.185 km²) 

443.131 Einwohner = 15,6 
% der Gesamtbevölkerung 
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 188.866, min = 
78.137, max. = 299.472) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Ostseeküste  
(Städte und Gemeinden, die 
auch schon bei PESCA als 
Gebiete identifiziert wurden) 

10.352 km² = 44,6 % der 
Landesfläche 
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 1.294 km², min. = 
50 km², max. = 2.176 km²) 

866.663 Einwohner = 
50,4% der 
Gesamtbevölkerung 
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 108.332, min. = 
52.869, max. = 198.303) 

Bayern 4 Karpfenteichregionen in den 
Regierungsbezirken Oberpfalz, 
Mittel- und Oberfranken 

7.319 km2 = 10,4 % der  
Landesfläche 
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 735 km²; Min = 36 
km², max. = 1.972 km²) 

720.718 Einwohner = 5,8% 
der Gesamtbevölkerung  
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 129.760; Min = 
38.695, max. = 1.254.300) 

Sachsen Karpfenteichregion  
(Oberlausitz – Niederschlesien) 

4.335 km² = 23,5 % der 
Landesfläche  
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 635 km²; Min = 67 
km², max. = 1.340 km²) 

532.226 Einwohner = 12,5 
% der Gesamtbevölkerung  
(NUTS-III-Gebiete: im 
Mittel = 146.962; Min = 
42.069, max. = 505.069) 

 
Die nachfolgend aufgeführten Parameter machen deutlich, dass es sich mit Ausnahme der 
Städte um Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte handelt, die sich in der Regel im 
Landesvergleich durch ein geringes verfügbares Einkommen auszeichnen und eine hohe 
Arbeitslosenquote besitzen. Da es keine offiziellen statistischen Daten für den Prozentsatz 
der Bevölkerung gibt, die in diesen Gebieten von der Fischerei abhängig ist, muss auf 
entsprechende Angaben verzichtet werden. 
 

                                              
28 Das Gebiet ist zwar von der Fläche und Einwohnerzahl her größer als ein durchschnittliches NUTS-III-Gebiet, liegt aber noch 
weit unter den Maximalwerten. Da es sich um einen Verbund von kleinen Gemeinden mit teilweise nur wenigen 1.000 
Einwohnern handelt, erscheint das Gebiet aus Gründen eines vertretbaren Verwaltungsaufwands und des präzisen Zuschnitts 
als mit den Vorgaben vereinbar. 
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Eckdaten  
 
a) Nordseeküste  
 

NUTS-II-Ebene (Land)  
   NUTS-III-Ebene (Landkreis/Stadt) 
      unterhalb NUTS-III-Ebene 
            

Fläche in km² 
(auf volle km² 

gerundet) 
Einwohner Einwohner / 

km² 

Arbeits- 
losenquote 

2004 

Verfügbares 
Einkommen 

privater 
Haushalte pro 
Einwohner in 
Euro (2003) 

Niedersachsen 47.620 8.001.000 168 10,6 16.422 

 DE94C  Leer 1.086 164.522 152 13,2 14.762 
    Gemeinde Jemgum 

 
78 3.740 48   

 DE947  Aurich 1.287 190.110 148 13,4 13.764 
    Gemeinde Krummhörn 159 13.485 85   
    Stadt Norden 106 25.112 236   
    Gemeinde Dornum 77 4.782 62   
 DE94H  Wittmund 657 57.898 88 13,0 13.262 
    Samtgemeinde Esens 162 13.983 86   
    Stadt Wittmund 215 21.499 100   
 DE94A  Friesland 608 101.760 167   
    Gemeinde Wangerland 175 10.223 58   
    Stadt Varel 114 25.204 222   
 DE94G  Wesermarsch 822 94.075 114 10,3 14.486 
    Gemeinde Butjadingen 129 6.615 51   
    Stadt Brake 38 16.267 426   
 DE932  Cuxhaven 2.073 206.308 100 11,0 15.111 
    Stadt Cuxhaven 162 52.567 325   
    Samtgemeinde Land Wursten 117 9.730 83   
    Gemeinde Nordholz 65 7.606 117   

Schleswig-Holstein 15.799 2.833.000 179 9,8 16.541 

 DEF05  Dithmarschen 1.428 137.398 96 11,1 15.023 
    Gemeinde Büsum 8 4.828 585   
    Gemeinde Friedrichskoog 53 2.515 47   
    Stadt Marne 5 6.014 1.245   
 DEF07  Nordfriesland 2.049 166.610 81 9,2 15.563 
    Gemeinde Dagebüll 36 948 26   
    Stadt Husum 18 20.884 1.159   
    Stadt Tönning 44 5.028 113   
    Gemeinde List a. Sylt 18 2.640 143   
    Gemeinde Hörnum 7 945 135   
    Hallig Hooge 6 110 18   
    Gemeinde Pellworm 37 1.143 31   
    Stadt Wyk auf Föhr 8 4.401 550   
 DEF09  Pinneberg 664 298.272 449 8,7 18.798 
    Gemeinde Helgoland 4 1.434 341   
 DEF0E  Steinburg 1.056 136.978 130 11 15.485 
    Stadt Glückstadt 23 12.027 528   

Bremen 404 663.213 1.641 14,3 17.501 

 DE502  Bremerhaven 79 117.281 1.485 19,6 16.760 
    Stadt Bremerhaven 79 117.281 1.485   
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b) Ostseeküste  
 

NUTS-II-Ebene (Land)  
   NUTS-III-Ebene (Landkreis/Stadt) 
      unterhalb NUTS-III-Ebene 

Fläche in km² 
(auf volle km² 

gerundet) 
Einwohner Einwohner / 

km² 

Arbeits- 
losenquote 

2004 

Verfügbares 
Einkommen 

privater 
Haushalte pro 
Einwohner in 
Euro (2003) 

Schleswig-Holstein 15.799 2.833.000 179 9,8 16.541 

 DEF01  Flensburg 56 85.762 1.521 14,0 14.473 
    Stadt Flensburg 56 85.762 1.521   
 DEF0C  Schleswig-Flensburg 2.072 199.999 97 8,7 15.187 
    Gemeinde Maasholm 8 686 82   
    Stadt Kappeln 43 9.799 226   
    Stadt Arnis  380    
    Stadt Schleswig 24 24.237 997   
    Gemeinde Langballig 15 1.457 94   
 DEF0B  Rendsburg-Eckernförde 2.185 273.130 125 7,8 16.536 
    Stadt Eckernförde 18 23.249 1.294   
 DEF0A  Plön 1.082 135.446 125 9,2 15.630 
    Gemeinde Heikendorf 15 8.155 554   
    Gemeinde Laboe 5 5.316 1.016   
    Gemeinde Stein 4 858 224   
    Gemeinde Wentorf 5 1.131 222   
    Gemeinde Hohwacht 9 879 100   
 DEF05  Ostholstein 1.392 205.589 148 9,6 16.038 
    Stadt Heiligenhafen 18 9.299 513   
    Gemeinde Großenbrode 21 2.187 104   
    Stadt Fehmarn 185 12.813 69   
    Gemeinde Grömitz 51 7.805 153   
    Stadt Neustadt 20 16.366 829   
    Gemeinde Scharbeutz 52 11.874 227   
    Gemeinde Timmendorfer Strand 20 9.004 448   
 DEF03  Hansestadt Lübeck 214 211.874 989 14,0 15.317 
    Stadt Lübeck 214 211.874 989   

Mecklenburg-Vorpommern 23.179 1.720.000 74 22,1 13.745 

 DE80H  Rügen 974 71.816 74 22,9 13.702 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE801  Hansestadt Greifswald 50 52.869 1.050 22,8 14.532 
    Stadt Greifswald      
 DE80D  Nordvorpommern 2.176 113.152 52 25,4 13.208 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE80E  Nordwestmecklenburg 2.075 120.819 58 16,1 13.524 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE80F  Ostvorpommern 1.910 112.225 59 24,7 13.120 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE80I  Uecker-Randow 1.624 77.834 48 31,4 12.701 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE803  Hansestadt Rostock 181 198.303 1.095 20,6 14.373 
    Rostock / Warnemünde      
 DE807  Bad Doberan 1.362 119.645 88 18,0 14.166 
    alle Gemeinden des Landkreises      
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c) Karpfenerzeugung  

 

NUTS-II-Ebene (Land)  
   NUTS-III-Ebene (Landkreis/Stadt) 
      unterhalb NUTS-III-Ebene 

Fläche in km² 
(auf volle km² 

gerundet) 
Einwohner Einwohner / 

km² 

Arbeits- 
losenquote 

2004 

Verfügbares 
Einkommen 

privater 
Haushalte pro 
Einwohner in 
Euro (2003) 

Bayern 70.549 12.444.000 176 7,8 17.501 

 DE239  Schwandorf 1.473 144.904 98 7,9 14.863 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE23A  Tirschenreuth 1.084 78.399 72 10,4 14.477 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE245  Bamberg 1.167 144.831 124 7,2 15.372 
    Stadt Schlüsselfeld 70 5.864 84   
    Markt Burgebrach 88 6.427 73   
    Gemeinde Pommersfelden 36 1.464 41   
    Gemeinde Frensdorf 44 4.824 110   
    Markt Hirschaid 41 11.425 279   
 DE25C  Weißenburg-

Gunzenhausen 
971 94.815 98 8,5 16.040 

    Gemeinde Haundorf 51 2.691 52   
 DE248  Forchheim 643 113.447 176 7,0 17.169 
    Gemeinde Hallerndorf 41 3.935 95   
    Gemeinde Heroldsbach 16 5.001 321   
    Gemeinde Hausen 14 3.638 269   
 DE256  Ansbach 1.972 184.567 94 7,2 15.351 
    alle Gemeinden des Landkreises      

 DE25A  Neustadt / Aisch - Bad 
Windsheim 1.268 100.033 79 6,7 15.619 

    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE257  Erlangen-Höchstadt 565 130.652 231 5,4 18.881 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DE246  Bayreuth 1.273 108.724 85 8,3 14.899 
    Gemeinde Speichersdorf 53 6.245 118   
    Gemeinde Kirchenpingarten 34 1.407 42   
 DE237  Neustadt a. d. Waldnaab 1.430 100.682 70 8,6 16.180 
    Gemeinde Kirchendemenreuth 39 930 24   
 DE235  Cham 1.510 131.172 87 8,7 14.324 
    Markt Stamsried 43 2.296 53   
    Gemeinde Pemfling 45 2.246 50   
    Gemeinde Pösing 9 1.004 110   
 DE234  Amberg-Sulzbach 1.255 107.755 86 9,5 14.406 
    Stadt Schnaittenbach 63 4.351 69   
    Stadt Hirschau 75 6.257 84   
    Markt Freihung 46 2.687 58   
    Gemeinde Freudenberg 82 4.236 52   
    Markt Hahnbach 67 5.235 78   

Sachsen 29 18.415 4.250.000 231 17,0 14.515 

 DED24  Bautzen 961 147.994 154 19,2 14.032 
    alle Gemeinden des Landkreises      

 DED26  Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis 

1.340 94.750 71 20,3 13.463 

    alle Gemeinden des Landkreises      
 DED2B  Kamenz 1.335 148.500 111 14,6 14.135 
    alle Gemeinden des Landkreises      
 DED28  Löbau-Zittau 699 140.982 202 18,7 13.475 
    alle Gemeinden des Landkreises      

 

                                              
29 Zahlen 2006 
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 Auswahl der Gruppen 
 

Die Gruppen werden auf regionaler und oder lokaler Ebene, in einigen Regionen auch 
kreisübergreifend die integrierte Entwicklungsstrategie durch Auswahl von Projekten, 
Begleitung, Kontrolle und Publizität umsetzen. 
 
Niedersachsen: Anzahl Gebiete: 1 

Anzahl Gruppen: 1 
Anzahl Strategien: 1 (wird das gesamte Gebiet abdecken) 
 

Wegen der bewährten Zusammenarbeit der Küstenlandkreise im Bereich 
Wirtschaft und Tourismus wurde auf Wunsch der dortigen Akteure (bottom-up-
Prinzip) eine eigenständige Gruppe für das gesamte Gebiet gegründet, deren 
Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung geregelt wird. 
 

Bremen: Anzahl Gebiete: 1 
Anzahl Gruppen: 1 
Anzahl Strategien: 1 (wird das gesamte Gebiet abdecken) 
 

Die lokale Gruppe, die eigenständige Entscheidungen auf der Grundlage einer 
erarbeiteten Strategie treffen wird, gründet sich aus Akteuren des Gebietes. 
Als Basis dient eine bestehende Arbeitsgruppe, die um weitere ansässige 
Mitglieder des Gebietes ergänzt wird. Die Tätigkeit der Gruppe wird durch eine 
Geschäftsordnung geregelt. 
 

Schleswig-
Holstein: 

Anzahl Gebiete: 10 (AktivRegionen) 
Anzahl Gruppen: 10 
Anzahl Strategien: 10 (werden alle Gebiete abdecken) 
 

Nach dem bottom-up-Prinzip werden z. Zt. zur Umsetzung der VO (EG) Nr. 
1698/2005 (ELER-VO) lokale Aktionsgruppen nach dem LEADER-Prinzip 
(LEADER-Gruppen) gebildet, die aus Effektivitätsgründen und zur Nutzung 
von Synergien Arbeitskreise „Fischerei“ bilden und die Aufgaben der „Gruppe“ 
und damit auch die Auswahl von Projekten übernehmen. Es wird rd. 10 
LEADER-Gruppen und damit auch rd. 10 Arbeitskreise „Fischerei“ geben. Die 
Tätigkeit wird durch Geschäftsordnung geregelt. Das Entwicklungskonzept 
wird Teil des Konzeptes der LEADER-Gruppen werden. 
 

Mecklenburg-
Vorpommern: 

Anzahl Gebiete: 6 
Anzahl Gruppen: 6 (LEADER-Gruppen) 
Anzahl Strategien: 6 (werden alle Gebiete abdecken) 
 

Vorgesehen ist, bestehende LEADER-Gruppen zu nutzen (Reduzierung 
Verwaltungsaufwand). 
 

Bayern: Anzahl Gebiete: 4 
Anzahl Gruppen: 4 
Anzahl Strategien: 4 (werden alle Gebiete abdecken) 
 

Für jede der vier Karpfenteichregionen (Fischwirtschaftsgebiete) wird jeweils 
eine eigenständige Gruppe gegründet. Es ist Ziel, die Arbeit der Gruppe über 
eine einheitliche Geschäftsordnung festzulegen. 
 

Sachsen: Anzahl Gebiete: 1 
Anzahl Gruppen: 1 
Anzahl Strategien: 1 (wird das gesamte Gebiet abdecken) 
 

Als Gruppe wurde die „Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien 
mbH (MGO)“ ausgewählt, da es sich hierbei um eine bereits bestehende 
erfahrene Organisation handelt, die auch über ausreichende 
Verwaltungskapazität verfügt. Diese besitzt außerdem umfangreiche 
Erfahrungen bei der Umsetzung des Förderprogramms LEADER+. 
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Damit wird es zur Umsetzung der Prioritätsachse 4 in Deutschland voraussichtlich 23 
Fischwirtschaftsgebiete und 23 Gruppen geben. Die lokalen Strategien werden die 
Fischwirtschaftsgebiete zu 100 % abdecken. Die Auswahl der Projekte werden die Gruppen 
im Rahmen ihrer Strategien vornehmen. 
 
In den Fällen, in denen LEADER-Gruppen mit der Umsetzung der Prioritätsachse 4 betraut 
werden, wird hinsichtlich Strategie, Partnerschaft, Auswahlverfahren sowie Finanz- und 
Kontrollbestimmungen eine klare Trennung zwischen dem ländlichen Raum und den 
Fischwirtschaftsgebieten sichergestellt, die anfallenden Kosten werden dementsprechend 
proportional aufgeteilt. 
 
 
 
 Verwaltungsbestimmungen 
 
Die Verwaltungsbestimmungen und Modalitäten für die Durchführung sind in Abhängigkeit 
vom Status der Gruppen unterschiedlich. 
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 Strategie Projektauswahl Begleitung und. 
Kontrolle 

Monitoring und. 
Publizität 

Niedersachsen Wird durch COFAD 
GmbH im engen Dialog 
mit den Fischereihäfen, 
Gemeinden und 
Landkreisen erstellt 
(bottom-up-Prinzip) 

Projekte werden in den 
Fischereihäfen und 
Gemeinden entwickelt und 
über die Landkreise der 
Gruppe vorgeschlagen; 
diese entscheidet dann 
über die Projekte auf ihren 
turnusmäßigen Sitzungen 

Wird im Rahmen der 
Geschäftsordnung 
durch eine enge 
Anbindung der 
Gruppe an die 
Verwaltungsbehörde 
sichergestellt 

Wird in der 
Geschäftsordnung der 
Gruppe geregelt und 
sichergestellt 

Bremen Wird von der örtlichen 
Gruppe (evtl. unter 
Beteiligung externer 
Gutachter) erstellt.  

Projekte werden von den 
einzelnen Mitgliedern der 
Gruppe vorgeschlagen, die 
dann in ihren 
turnusmäßigen Sitzungen 
darüber entscheidet. 

Wird im Rahmen der 
Geschäftsordnung 
durch eine enge 
Anbindung der 
Gruppe an die 
Verwaltungsbehörde 
sichergestellt. 

Wird in der 
Geschäftsordnung der 
Gruppe geregelt und 
sichergestellt. 

Schleswig-
Holstein 

Wird im Rahmen des 
Entwicklungskonzeptes 
der jeweiligen LEADER-
Gruppen erstellt. 

Projekte werden auf der 
Grundlage des 
Entwicklungskonzeptes von 
den LEADER-Gruppen 
vorgeschlagen und 
ausgewählt. 

Fachaufsichtliche 
Betreuung durch die 
Verwaltungsbehörde 
bzw. 
zwischengeschaltete 
Stelle. 
Kontrolle durch 
Prüfbehörde und 
Prüfstelle. 

Wird in der 
Geschäftsordnung der 
Gruppe bzw. in der 
Ausführungsanweisung 
zu Art. 57 EFF-VO 
geregelt und 
sichergestellt. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Wird von der lokalen 
Aktionsgruppe 
erarbeitet. 

Projekte werden von der 
lokalen Aktionsgruppe 
ausgewählt und 
vorgeschlagen. 

Fachaufsichtliche 
Betreuung durch die 
Verwaltungsbehörde 
bzw. 
zwischengeschaltete 
Stelle. 
Kontrolle durch 
Prüfbehörde und 
Prüfstelle. 

Überwachung der 
Strategie erfolgt durch 
die 
Verwaltungsbehörde. 
Öffentlichkeitsarbeit 
obliegt der Gruppe. 

Bayern Nach Einrichtung der 
Gruppe erarbeitet diese 
zunächst die Strategie 
unter Nennung der Ziele 
für die Förderperiode 

Projekte werden von den 
Teichgenossenschaften 
bzw. 
Interessensgemeinschaften 
vorgeschlagen; in der 
Gruppe wird die Auswahl 
getroffen und deren 
Umsetzung organisiert 

Wird im Rahmen der 
Geschäftsordnung 
durch eine enge 
Anbindung der 
Gruppe an die 
Verwaltungsbehörde 
bzw. 
zwischengeschaltete 
Stelle 
(Bewilligungsbehörde  
-  Bayerische 
Landesanstalt für 
Landwirtschaft, 
Abteilung 
Förderwesen und 
Fachrecht) 
sichergestellt. 
Kontrolle durch 
Prüfbehörde. 

In der 
Geschäftsordnung der 
Gruppe geregelt und 
sichergestellt 

Sachsen Wird durch die 
„Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz - 
Niederschlesien mbH 
(MGO)“ in Abstimmung 
mit den betroffenen 
Landkreisen und der 
Verwaltungsbehörde 
erarbeitet. Diese beruht 
maßgeblich auf 
vorliegenden 
fischereiwirtschaftlichen 
Ansätzen in den 
„Konzepten der 
Integrierten Ländlichen 
Entwicklung (ILEK)“ der 
Landkreise. 

Projekte werden in den 
Landkreisen entwickelt und 
überwiegend durch 
fischereiwirtschaftliche 
Unternehmen 
vorgeschlagen. Ein bei der 
Gruppe (MGO) 
angesiedelter 
„Koordinierungskreis“ 
entscheidet über die 
Projekte im Rahmen 
regelmäßiger 
Zusammenkünfte. 

Sind Bestandteil der 
Strategie und werden 
gemeinsam von der 
Verwaltungsbehörde 
und der Gruppe 
(MGO) 
wahrgenommen. 

Überwachung der 
Strategie erfolgt durch 
die 
Verwaltungsbehörde. 
Öffentlichkeitsarbeit 
obliegt der Gruppe 
(MGO). 
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 Mittelverwaltung und Verwaltungskosten der Gruppen  
 

 Mittelverwaltung Verwaltungskosten  

Niedersachsen Mittelverwaltung erfolgt durch die 
Verwaltungsbehörde. Zur besseren Planung ist eine 
fiktive Mittelaufteilung auf die Fischereihäfen 
vorgenommen worden. 
Die Zuweisung von Mitteln an die 
Bewilligungsbehörden (Landkreise) erfolgt auf 
Anforderung im Einzelfall. 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird unter 
10 % liegen. 

Bremen Über die Mittelverwaltung ist noch nicht entschieden. 
Sie erfolgt entweder durch die Verwaltungsbehörde 
oder, falls die Gruppe es wünscht, durch die 
Betriebsgesellschaft des Fischereihafens (FBG), die 
den Vorsitz in der örtlichen Gruppe übernehmen soll. 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird unter 
10 % liegen. 

Schleswig-Holstein Mittelverwaltung und Bewilligung der Mittel durch die 
zwischengeschaltete Stelle. 
 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird unter 
10 % liegen. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Mittelverwaltung und Bewilligung durch die 
Verwaltungsbehörde. 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird unter 
10 % liegen. 

Bayern Erfolgt durch die Verwaltungsbehörde;  
Zuweisung von Mitteln an die zwischengeschaltete 
Stelle (Bewilligungsbehörde  -  Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung 
Förderwesen und Fachrecht) erfolgt auf Anforderung 
im Einzelfall. 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird unter 
10 % liegen 

Sachsen Mittelverwaltung erfolgt durch die 
Verwaltungsbehörde in Verbindung mit 
Bescheinigungsbehörde.  
Die Mittelaufteilung erfolgt im Rahmen der Strategie 
Die Gruppe erhält keine Mittelzuweisung (außer 
Verwaltungskosten); die Bewilligung der Projekte 
erfolgt ausschließlich durch Zwischengeschaltete 
Stelle (Bewilligungsbehörde) 

Der Beitrag zu den 
Verwaltungskosten wird auf 
10% festgesetzt. 
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1. Spezifische Ziele der Prioritätsachse  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
 
Zielsetzung: 
 

·  Wahrung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands in den Fischereigebieten, 
·  Steigerung der Wertschöpfung bei Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, 
·  Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 
·  Verbesserung der Umweltqualität im Küstenbereich, 
·  Förderung der nationalen und transnationalen Zusammenarbeit zwischen den 

Fischwirtschaftsgebieten. 
 
 
Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete sollen 
 

·  die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und die Attraktivität des Gebietes erhöht 
·  Umstellungen und Neuausrichtungen der Wirtschaftstätigkeit und insbesondere der 

Ökotourismus gefördert, 
·  eine Diversifizierung der Erwerbstätigkeit der Fischer für die Aufnahme weiterer 

Tätigkeiten angeregt, 
·  kleine fischwirtschaftliche und touristische Strukturen und Dienstleistungen für kleine 

fischwirtschaftliche Gemeinschaften unterstützt, 
·  der Schutz der Umwelt verbessert, 
·  Küstendörfer erneuert und entwickelt sowie Landschaft und bauliches Erbe geschützt 

und verbessert, 
·  das Produktionspotenzial im Fischereisektor bei Schädigungen durch 

Naturkatastrophen usw. wiederhergestellt, 
·  die interregionale und transnationale Zusammenarbeit zwischen den Gruppen 

gefördert, 
·  der Erwerb von Fähigkeiten und die Durchführung sonstiger Maßnahmen zur 

Umsetzung der Entwicklungsstrategie erleichtert 
 
werden. 
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.4. und 5. Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen u nd Abgrenzung zu  
anderen Fonds  

(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
Kurzbeschreibung: 
Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung der Lebensqualität in den 
Fischwirtschaftsgebieten durch z.B. 
 

- Studien und Fachgutachten zur nachhaltigen Entwicklung der Fischereigebiete 
(Marktzugänge, neue Produkte, Absatzsteigerung durch Zertifizierung, Umwelt, etc.), 

- Projekte zur besseren Nutzung der Synergieeffekte zwischen Fischerei und 
Tourismus bzw. zwischen Fischerei und Erhalt des kulturellen Erbes oder Fischerei 
und Küstenschutz, 

- Projekte zur Schaffung und Stärkung touristischer Infrastrukturen (Ökotourismus) 
ohne Erhöhung des Fischereiaufwands, 

- Schutz und Aufwertung des baulichen Erbes, Dorfentwicklung, 
- Informationsaktivitäten zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der 

Fischerei in Zusammenhang mit Umwelt und Kultur, 
- Nachhaltige Sicherung der Fischereihäfen und ihrer Zufahrten, 
- Vernetzung der Zusammenarbeit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, 
- Maßnahmen zur Sicherung des personellen Nachwuchses in der Fischerei, 
- Ausgleich von Schäden, die durch Naturkatastrophen usw. verursacht werden, 
- Förderung von Investitionen zum Erzielen eines Einkommens zusätzlich zum 

Einkommen aus der Fischerei oder anstelle des Einkommens aus der Fischerei. 
 
Status quo: 
Den Interventionsbereich gab es bisher noch nicht. 
 
Erwartung: 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Gemeinschaftsinitiative PESCA 1994-1999 wird mit einer 
relativ umfangreichen Nachfrage aus den Küsten- und den Karpfenteichregionen gerechnet. 
Die Fördermöglichkeiten sollen möglichst flexibel gehalten werden. Je nach Zielsetzung der 
Gruppen können alle im Anhang III der Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung 
vorgegebenen Indikatoren zur Anwendung kommen. 
 
Zuwendungsempfänger: 
Öffentliche Einrichtungen, natürliche und juristische Personen, Akteure (nach Art. 45 der 
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) 
 
 Kohärenz mit anderen Fonds  
 
Aufgrund der breit angelegten Zielrichtung der Prioritätsachse 4 können bestimmte Projekte 
(Ökotourismus, Erhalt des kulturellen Erbes u. a.) in den Fischwirtschaftsgebieten 
grundsätzlich aus verschiedenen Fonds unterstützt werden. Die Gruppen werden daher – 
nicht zuletzt im Rahmen der integrierten Strategie – dafür Sorge tragen, dass die von ihnen 
ausgewählten Projekte einen deutlichen fischwirtschaftlichen Bezug haben und 
ausschließlich aus dem EFF gefördert werden. 
Wo LEADER-Gruppen auch im Rahmen der Fischwirtschaftsgebiete tätig werden, muß 
sichergestellt werden, dass für die ländliche Entwicklung und die Entwicklung der 
Fischwirtschaftsgebiete jeweils separate Strategien entworfen werden und separate 
Auswahlkomitees und Kontrollsysteme vorhanden sind. Die laufenden Kosten der Gruppen 
sind weiterhin in diesem Fall aufgrund einer pro-Rata-Basis aufzuteilen. Die 
Verwaltungsbehörden genehmigen die Entwicklungsstrategien. 
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 Netzwerke  
 
Ein Erfahrungsaustausch auf der Ebene der Gruppen wird für sinnvoll erachtet. Sobald sich 
die Gruppen konstituiert haben, wird mit Nachdruck darauf hingewirkt werden, dass sie sich 
an einem nationalen Netzwerk beteiligen. Hierfür stehen Mittel aus der Technischen Hilfe zur 
Verfügung. 
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6 b) und c) Beschreibung der Prioritätsachse 5:  
  Technische Hilfe  
 
1. Spezifische Ziele der Prioritätsachse  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.c) 

 
Begleitung und Auswertung der Programmdurchführung der Förderperiode des EFF 2007-
2013. 
 
Zielsetzung: 
·  Gewinnung von Erkenntnissen über den Sektor, 
·  Bewertung und Optimierung des Programms, 
·  Kontrolle der Einhaltung der Ziele und Rechtsvorschriften, 
·  Verbesserung der Transparenz und des Informationsflusses als Ausdruck des 
 Politikbereiches der guten Regierungspolitik – „good governance“ 
 (siehe Art. 19 k der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006), 
·  Erkenntnisgewinn durch Studien. 
·  Unterstützung bei der Bildung eines nationalen Netzwerks der 

Fischwirtschaftsgebietsgruppen 
Mit der technischen Hilfe soll entsprechend der Leitlinien für das OP (Art. 19 k der 
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) und der Zielsetzung des NSP (Kapitel 4.3.8) eine effiziente 
Durchführung des Programms erreicht und im Rahmen der „guten Regierungspolitik“ dazu 
beigetragen werden, den Schwächen des Fischereisektors entgegenzuwirken. 
 
Mittels der technischen Hilfe wird das Programm vorbereitet sowie seine Durchführung 
begleitet und überwacht. Außerdem werden externe Beurteilungen mittels der technischen 
Hilfe finanziert und Maßnahmen zur Lösung technischer und organisatorischer Probleme 
einschließlich der Vor- und Nachbereitung von Fragestellungen in Zusammenhang mit der 
Durchführung des Operationellen Programms bezahlt werden. 
 
In mehreren Bundesländern werden gemäß Art. 46 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1198/2006 Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information, 
Kontrolle und Revision der Intervention des Programms bis zu max. 5 % des 
Gesamtbetrages des Programms vorgesehen. 
 
 
2. Ausgangssituation  
 
Die Technische Hilfe ist bekannt und hat sich bereits in den vorherigen Förderprogrammen 
(OP FIAF) sehr gut bewährt. 
 
 
4. und 5.  Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen u nd Abgrenzung  
  zu anderen Fonds  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.d) 

 
4.1. Technische Hilfe  
 
Status quo: 
Die Maßnahme ist bereits aus den bisherigen Förderperioden bekannt. 
 
 
Erwartung: 
Es werden die üblichen Evaluierungen sowie einige Studien erwartet, ferner die Übernahme 
von Personalkosten für Mitarbeiter im Rahmen der Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, 
Bewertung, Information, Kontrolle und Revision der Intervention des Programms. Ausgaben 
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werden vor allem für die Aktionen 1 und 2 notwendig sein. Bei Aktion 1 werden die im 
Anhang III der Durchführungsverordnung zur EFF-Verordnung vorgegebenen Indikatoren 1, 
2 und 5 die größte Bedeutung haben. 
 
Maßnahmen zur Informationsverbreitung, Vernetzung, Bewusstmachung und Förderung der 
Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs auf Gemeinschaftsebene sind zu erwarten. 
Das betrifft auch die Arbeit der Gruppen in den Fischwirtschaftsgebieten, die sich an dem 
nationalen Netzwerk beteiligen. 
 
 
 
Zuwendungsempfänger: 
Öffentliche Einrichtungen 
 
 
Abgrenzung zu anderen Fonds: 
Diese Maßnahme kann nur im Rahmen des EFF gefördert werden. Eine Verfahrensregelung 
zur Abgrenzung zu anderen Fonds ist daher nicht notwendig. 
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7. Finanzbestimmungen  
 
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.f, i und ii) 

 
Finanzierungspläne nach dem Muster des Anhangs I Teil B der Durchführungsverordnung 
 
Finanzplan Jahre EFF 2007-2013

Stand: 27.8.2007

CCI

EFF 1)                                                  

€ (in aktuellen Preisen)

13.802.007

13.821.981

13.837.235

13.847.569

13.852.783

13.852.664

13.847.001

96.861.240

 1) die Mittelaufteilung auf Jahre ist von der EU-Kommission vorgegeben.

Bundesrepublik Deutschland

Konvergenzgebiet 2007DE14FPO 001

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gesamt

 
 
 
Finanzplan Jahre EFF 2007-2013

Stand: 27.8.2007

CCI

EFF 1)                                                  € 
(in aktuellen Preisen)

7.936.768

8.095.504

8.257.413

8.422.560

8.591.011

8.762.832

8.938.089

59.004.177

 1) die Mittelaufteilung auf Jahre ist von der EU-Kommission vorgegeben.

2011

2012

2013

gesamt

2007

2008

2009

2010

Bundesrepublik Deutschland

Nicht-Konvergenzgebiet 2007DE14FPO 001

Jahr
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Finanzplan
Prioritätsachse/           
Schwerpunkte EFF 2007-2013

CCI Stand: 2.11.2007

Konvergenzgebiet €

(zu aktuellen Preisen)

Konvergenzgebiet gesamt

Prioritätsachse/      
Schwerpunkt

Öffentliche Beteiligung 
insgesamt          
(1)=(2)+(3)         

EFF-Beteiligung           
(2)

Nationale Beteiligung                      
(3)        

EFF Rate (%)         
(4)=(2)/(1)*100

I 6.013.334 4.510.000 1.503.334 75,00

II 44.489.634 33.367.225 11.122.409 75,00

III 66.533.197 49.899.897 16.633.300 75,00

IV 10.584.000 7.938.000 2.646.000 75,00

V 1.528.161 1.146.118 382.043 75,00

gesamt 129.148.326 96.861.240 32.287.086 75,00

Bundesrepublik Deutschland

 
 
 

Finanzplan
Prioritätsachse/           
Schwerpunkte EFF 2007-2013

CCI Stand: 27.8.2007

Nichtkonvergenzgebiet €

(zu aktuellen Preisen)

Nichtkonvergenzgebiet gesamt

Prioritätsachse/      
Schwerpunkt

Öffentliche Beteiligung 
insgesamt          
(1)=(2)+(3)         

EFF-Beteiligung           
(2)

Nationale Beteiligung                      
(3)        

EFF Rate (%)         
(4)=(2)/(1)*100

I 7.270.000 3.635.000 3.635.000 50,00

II 48.386.000 24.193.000 24.193.000 50,00

III 37.575.894 18.787.947 18.787.947 50,00

IV 23.000.000 11.500.000 11.500.000 50,00

V 1.776.460 888.230 888.230 50,00

gesamt 118.008.354 59.004.177 59.004.177 50,00

PA I Maßnahmen zur Anpassung der Fischereiflotte

PA II Aquakultur, Binnenfischerei, Verarbeitung und Vermarktung

PA III Maßnahmen von gemeinsamen Interesse

PA IV Nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete

PA V Technische Hilfe

Bundesrepublik Deutschland
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8. Durchführungsbestimmungen  
 
 
8. a) und b) Benennung der zuständigen Stellen in d er Bundesrepublik Deutschland  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.g, i und ii sowie Art. 58 Abs. 1.q, b und c) 

 
Auf Grund der föderativen Verwaltungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland wird das 
Operationelle Programm EFF nicht vom Bund, sondern von den Bundesländern ausgeführt. 
Demzufolge werden Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden nicht auf Bundes-, 
sondern auf Ebene der Bundesländer eingerichtet (vgl. Erklärungen Deutschlands und der 
Europäischen Kommission zu Artikel 58 der EFF-Verordnung). 
 
Beschreibung der Behörden : 
 

Verwaltungsbehörde 

Verwaltung des operationellen Programms  
(siehe Art. 59 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) 
 
Jedes betroffene Bundesland richtet eine für den EFF zuständige 
Verwaltungsbehörde ein. Bei den hier zuständigen Behörden bzw. 
verantwortlichen Verwaltungen handelt es sich um die obersten 
Fischereibehörden der Bundesländer, d.h. im Regelfall die Fischereireferate 
der jeweiligen Fachministerien. In die Durchführung des Programms werden 
auf deren Weisung auch nachgeordnete Fachbehörden eingeschaltet. 

Bescheinigungsbehörde 

Bescheinigung der Ausgabenerklärungen und der Zahlu ngsanträge vor 
Übermittlung an die Kommission  
(siehe Art. 60 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) 
 
Die vom betroffenen Bundesland festgelegte Bescheinigungsbehörde 
bescheinigt die betreffenden Ausgabenerklärungen und Zahlungsanträge. 
Diesen Einzelerklärungen und -anträgen stellt das BMELV eine 
Gesamtzusammenstellung voran und übermittelt diese Unterlagen im 
elektronischen System „SFC 2007“ an die Kommission. 

Prüfbehörde 

Prüfung der Funktionsweise der Verwaltungs- und Kon trollsysteme  
(siehe Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006) 
 
Ebenso bestimmt jedes Bundesland eine von der Verwaltungs- und 
Bescheinigungsbehörde funktionell unabhängige Prüfbehörde, die mit der 
Prüfung der effizienten Funktionsweise der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme, mit der Prüfung der Ausgaben anhand geeigneter 
Stichproben, der Erstellung der Prüfstrategie, der Erstellung der jährlichen 
Kontrollberichte und der Fertigung der Abschlusserklärung betraut ist. Ggf. 
kann die Prüfbehörde Prüfungsteile auf andere ebenfalls unabhängige 
Stellen delegieren. 
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Die Verwaltungsbehörden und die Bescheinigungsbehörden sind in den nachfolgenden 
Landesministerien angesiedelt: 
 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg 
Postfach 10 34 44 
70029 Stuttgart  
 
BAYERN 
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 
Postfach 22 00 12 
80535 München 
 
BRANDENBURG UND BERLIN  
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 
 
Zwischengeschaltete Stelle für Berlin (Verwaltungsbehörde) 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 
Fischereiamt Berlin 
Havelchaussee 149-151 
14055 Berlin  
 
BREMEN 
Der Senator für Wirtschaft und Häfen 
Postfach 10 15 29 
28015 Bremen  
 
HAMBURG  
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
- Landwirtschaft und Forsten - 
Postfach 11 21 09 
20421 Hamburg 
 
HESSEN 
Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Postfach 31 09 
65021 Wiesbaden  
 
MECKLENBURG-VORPOMMERN  
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 
19048 Schwerin 
 
NIEDERSACHSEN 
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Postfach 2 43 
30002 Hannover  
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NORDRHEIN-WESTFALEN  
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Postfach 30 06 52 
40190 Düsseldorf 
 
RHEINLAND-PFALZ  
Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz 
des Landes Rheinland-Pfalz 
Postfach 31 60 
55021 Mainz 
 
SACHSEN 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
Wilhelm-Buck-Straße 2 
01097 Dresden 
 
SACHSEN-ANHALT  
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Olvenstedter Straße 4-5 
39108 Magdeburg 
 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein 
Mercatorstr. 5 
24106 Kiel 
 
THÜRINGEN 
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
Postfach 90 03 65 
99106 Erfurt. 
 
 
Die Trennung der Funktionen ist eindeutig und entsprechend dokumentiert. Die von Artikel 
57 Absatz 1 a) der VO (EG) Nr. 1198/2006 geforderte Festlegung der Aufgaben der mit der 
Verwaltung und Kontrolle betrauten Stellen und klare Aufgabenzuweisung innerhalb jeder 
Stelle sind gewährleistet. 
 
Die Prüfbehörden gehören überwiegend ebenfalls den o.a. Ministerien an. Die erforderliche 
funktionelle Unabhängigkeit von den Verwaltungsbehörden, den Bescheinigungsbehörden 
und deren zwischengeschalteten Stellen ist durch die unmittelbare Zuordnung zum Amtschef 
oder zur Stabsstelle des betreffenden Ministeriums sichergestellt. In vier Bundesländern 
werden die Prüfbehörden voraussichtlich in den Finanzministerien etabliert.  
Der Bericht und die Stellungnahme zur Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
gemäß Art. 71 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1198/2006 werden in der Regel durch die Prüfbehörden 
erstellt werden. 
 
Eine Übersicht mit der genauen Bezeichnung, Anschrift, Telefon- und Faxnummern sowie 
Mailanschriften der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und deren 
ggf. festgelegten Zwischengeschalteten Stellen ist Bestandteil der der Kommission vor 
Vorlage des ersten Zwischenzahlungsantrages oder spätestens binnen 12 Monaten nach der 
Genehmigung eines operationellen Programms zu übermittelnden Beschreibung der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme eines Landes (Artikel 71 der VO Nr. 1198/2006). Alle im 
Rahmen der Durchführung des Programms eintretenden diesbezüglichen Änderungen 
werden der Kommission umgehend mittels einer aktualisierten Übersicht mitgeteilt. 
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Die „Mainstream“-Verwaltungs- und Kontrollstruktur ergibt sich aus dem nachfolgenden 
Flussdiagramm. 
 
 
ABBILDUNG Nr.: 1 
 

+

                 - p  r o j e c t s -

VERWALTUNGS-
BEHÖRDE

(Managing  authority)
- z. B. FACHREFERAT bzw. 

FACHABTEILUNG 
in dem für die Fischerei 

zuständigen 
Landesministerium 

Begünstigte
(Beneficiaries) 

 PRÜFBEHÖRDE                                                              
- z.B. Stabsstelle,  dem Amtschef des 

Ministeriums unmittelbarzugeordnet -

(Control Body)

BESCHEINIGENDE 
STELLE

(Certifying   authority)
DIENSTSTELLE der  
HAUSHALTS- oder

ZENRTALABTEILUNG
in dem für die Fischerei 

zuständigen 
Landesministerium

Antrag auf Zahlung
(payment claim)

Zahlung
(payment)

Ggf.
Bewilligungsbehörde

 -z.B.  Landesanstalt

 für Ernährung  -

(Intermediate Body)

       PROJEKT ...
       PROJEKT ...

       PROJEKT ...

       PROJEKT ...
       PROJEKT ...

       PROJEKT ...

B U N D E S L Ä N D E R  1 - 15 (AUTONOMOUS REGIONS)
KOMMISSION

GD 
BUDGET

GD
FISH

SFC
2007

B M E L V 
(FEDERAL MINISTRY OF 

AGRICULTURE)

621 
FISHERIES

615 
FINANCIAL 
+ CONTROL 
SYSTEMS

SFC
2007

Zahlung
(payment)

CCI 2007 DE 14 FPO 001:   VERWALTUNGS-, FINANZ- und KONTROLLSTRUKTUR

Programmergänzungen

Programmergänzungen

DIE TRENNUNG DER  
FUNKTIONEN IST 
GEWÄHRLEISTET

 
Koordinierung:  
 
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) wird 
demgegenüber die Koordinierung übernehmen und steht der Europäischen Kommission als 
einziger Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Innerhalb des BMELV sind die Referate 
 
- 621 für die Koordinierung der Durchführung des EFF-Programms 
 und 
- 615 für die Koordinierung der finanziellen Abwicklung und der Durchführung der 
 Kontrollmaßnahmen zuständig. 
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8. c) Verfahren zur Bereitstellung und Weiterleitun g der Finanzmittel  
(u.a. VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 58 Abs. 1.c) 

 
Die Verfahren werden sich nach dem Haushaltsrecht der jeweiligen Bundesländer, des 
Bundes und der EU richten. Angestrebt wird eine zügige Abwicklung im Interesse der 
Begünstigten. 
 

Auszahlung der EFF-Mittel und nationalen Mittel an die Begünstigten 
 

Für die Auszahlung an den Begünstigten Zahlungsanordnende Stelle auf der 
Grundlage des Zuwendungsbescheides 

¯̄̄̄  
Nationale Mittel:    Landeshauptkasse zu Lasten des Landeshaushalts  

¯̄̄̄  
EFF-Mittel:    Landeshauptkassen zu Lasten des EFF-Vorschusses oder zu 

Lasten des Landeshaushalts im Rahmen der Vorfinanzierung 
¯̄̄̄  

Überweisung auf das Konto des Begünstigten 
 
 
 
 

Bereitstellung und Weiterleitung der EFF-Mittel 
 

Europäische Kommission 
¯̄̄̄  

Deutsche Bundesbank zugunsten der Bundeshauptkasse (für BMELV) 
¯̄̄̄  

Landeshauptkassen zugunsten der Finanzminister der Bundesländer 
¯̄̄̄  

zuständige Fachministerien der einzelnen Bundesländer 
¯̄̄̄  

gegebenenfalls zwischengeschaltete Stelle 
 
 
Die Zahlung der EFF-Mittel erfolgt nach dem Erstattungsprinzip. 
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8. d) Begleit- und Bewertungssystem  
 Zusammensetzung des Begleitausschusses  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.g und ii sowie Art. 63) 

 
Es ist vorgesehen, eine inhaltliche Begleitung und eine Beobachtung von Ergebnissen und 
Wirkungen in erster Linie durch die Verwaltungsbehörden, den Begleitausschuss und 
externe Gutachter u.a. anhand der nach Art. 59 c) VO (EG) Nr. 1198/2006 und Art. 40 und 
Anhang III der VO (EG) Nr. 438/2007 geforderten Datenbasis (inklusive der Indikatoren), 
vorzunehmen. Weitergehende Analysen sollen auch in Zukunft den Bewertungen überlassen 
werden, denen aus der Begleitung aber eine verbesserte Datenbasis zur Verfügung gestellt 
werden soll. 
 
Die Begleitung wird von den jeweiligen Fachministerien der Bundesländer durchgeführt und 
durch den alle Bundesländer und Partner übergreifenden Begleitausschuss koordiniert. 
 
Bei der Begleitung ist die Einbindung der Partner beabsichtigt, einschließlich derjenigen zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung/Umweltintegration. Die genauen Modalitäten 
sollen mit den Partnern erarbeitet und vereinbart werden, können hier also noch nicht 
abschließend beschrieben werden. 
 
Der Begleitausschuss wird sich u.a. aus Vertretern des BMELV, der beteiligten 
Bundesländer, den Fondsverwaltern (EFRE, ESF, ELER) der anderen Bundesressorts, 
sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner (vgl. hierzu Kapitel 8. f) zusammensetzen. Eine 
fondsübergreifende Begleitung ist damit sicher gestellt. Der Europäischen Kommission wird 
vorgeschlagen, Vertreter mit Beobachter- und Beraterstatus in den Begleitausschuss zu 
delegieren. 
Der Begleitausschuss gibt sich im Einvernehmen mit den Verwaltungsbehörden eine 
Geschäftsordnung. 
Er wird binnen sechs Monate nach Genehmigung des Programms die Kriterien für die 
Auswahl der Vorhaben prüfen und billigen. 
 
Die Ex-ante-Bewertung des OP wurde an einen externen Gutachter vergeben und von 
diesem bereits erstellt. Der Bericht wurde dem Operationellen Programm beigefügt. Es ist 
vorgesehen, die Zwischenbewertung (geplant im Jahr 2010) wieder an unabhängige 
Gutachter zu vergeben. Die Vorgaben der EU bezüglich der Qualität von Bewertungen 
werden in der Aufgabenbeschreibung und bei der Abnahme der Bewertungen Anwendung 
finden. 
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8. e) Vereinbarungen über den elektronischen Datena ustausch zwischen der 
 Kommission und der Bundesrepublik Deutschland  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.g und vi) 

 
Nach den Art. 64 ff. der Durchführungsverordnung wird eine Reihe von Daten und 
Dokumenten im Geschäftsverkehr mit der Kommission und den Mitgliedstaaten in dieser 
Förderperiode verpflichtend auf elektronischem Wege zu übermitteln und 
entgegenzunehmen sein. 
Die technischen Vorkehrungen dazu wurden dazu bereits weitgehend geschaffen und die 
zunächst erforderlichen Zugangsberechtigungen auf Bundes- und Landesebene über den 
Verbindungsbeamten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV, Referat 615, Herr Dr. Nellinger) beantragt und teilweise durch 
die Kommission erteilt. 
Da es sich im Bereich des EFF nur um ein einziges mit dem Ländern abgestimmtes 
Gesamtprogramm für die Bundesrepublik Deutschland handelt, wird der Bund (BMELV) die 
Koordinierung übernehmen und Ansprechpartner der Kommission sein. Dies wiederum 
bedeutet, dass die Dateneinstellung in das SFC 2007-System zwar auf der Grundlage der 
Ländermeldungen (Buchführungsdaten sind in den Landesdatenbanken zu erfassen und zu 
verwalten), aber letztendlich durch den Bund (BMELV) erfolgen wird. Deshalb ist die 
Errichtung von Schnittstellen auf Länderebene nicht erforderlich. 
Hierbei ist zu beachten, dass Aufgaben im Zusammenhang mit der Koordinierung und 
Durchführung des Programms dem Referat 621 (Programmänderungen, Jahresberichte u.a.) 
und Aufgaben im Zusammenhang mit der Koordinierung der finanziellen Abwicklung 
(Zahlungsanträge und Mittelvorausschätzungen) und Kontrollmaßnahmen dem Referat 615 
obliegen (vgl. hierzu auch Nr. 8. a). 
 
 
8. f) Wirtschafts- und Sozialpartner,  
 Zusammenarbeit mit Partnern der öffentlichen Hand, Genehmigung des OP  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.h) 

 
Im Verlaufe der Erstellung des OP wurden die Öffentlichkeit, die zuständigen Behörden und 
Einrichtungen, einschließlich derjenigen, die für die Umwelt und die Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen zuständig sind sowie die Wirtschafts- und 
Sozialpartner wiederholt konsultiert und in die programmatische Arbeit einbezogen. Der erste 
Entwurf wurde der gemäß Art. 2 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 (in Verbindung mit Art. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) definierten Öffentlichkeit, nach innerstaatlicher Praxis 
repräsentiert durch die entsprechenden Verbände, Organisationen und Gruppen, und den 
Umweltbehörden im Januar 2007 schriftlich bekannt gegeben, einer breiteren Öffentlichkeit 
wurden darüber hinaus die Entwürfe des Operationellen Programms, des Umweltberichts, 
des Nationalen Strategieplans und der Ex-ante-Bewertung über Veröffentlichungen in 
einschlägigen Zeitschriften und das Internet zugänglich gemacht Die entsprechenden 
Dokumente lagen zudem zur öffentlichen Einsicht im Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus (vgl. „Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung der Entwürfe…“ vom 22. Februar 2007). 
 
Folgende Stellen wurden beteiligt: 
 

- Beteiligte Bundesministerien (Bundesministerium für Umwelt, Bundesministerium der 
Finanzen, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bundesministerium, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

- Für die Fischerei zuständige Ministerien der Bundesländer und nachgeordneter 
Bereich 

- Bundesmarktverband der Fischwirtschaft, Bundesverband der deutschen 
Fischindustrie, Deutscher Fischereiverband, Verband der deutschen Binnenfischerei, 
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Deutscher Bauernverband, Deutscher Landfrauenverband, Deutscher 
Gewerkschaftsbund, VERDI, Verbraucherzentrale, Bund für Umwelt und Naturschutz 
BUND e.V., Naturschutzbund Deutschland NABU e.V., Greenpeace, WWF 
Deutschland, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), Cofad 
GmbH 

 
Wichtige Schritte waren: 
 
• die Durchführung von Arbeitsgesprächen zur Programmplanung mit Vertretern aus 

allen Teilen des Fischereisektors, von Verbänden, Behörden und wissenschaftlichen 
Institutionen; 

 
• die Abstimmungen mit anderen Ministerien der Bundesländer sowie den 

Sozialpartnern im Rahmen der Erstellung des Programms. 
 
• der kontinuierliche Informationsaustausch im Rahmen des engen Kontaktes der 

Fischereiadministrationen; 
 
• die schriftliche und mündliche Befragung von Betrieben und Einzelpersonen aus allen 

Teilen des Sektors zu Entwicklungszielen und konkreten Investitionsvorhaben für den 
Zeitraum 2007-2013; 

 
 
Die Partner sollen auch künftig in die Arbeit des Begleitausschusses und die Folgearbeiten 
am Nationalen Strategieplan mit einbezogen werden.  
Das hier vorliegende Programm spiegelt das Ergebnis dieses ausführlichen 
Abstimmungsprozesses wieder. 
 
Auf Länderebene wurden in mehreren Besprechungen in den Ländern Personen und 
Organisationen angesprochen, die künftig unmittelbare Ansprechpartner sein werden. Dazu 
gehören  die Fischer, ihre regionale Fischereiverbände, die Unternehmen der 
Fischverarbeitung und Fischvermarktung, die Kommunen, in denen sich Fischereihäfen bzw. 
deren Kommunen als Fischwirtschaftsgebiete infrage kommen, Forschungseinrichtungen 
sowie Beratungs- und Umweltorganisationen. 
 
In verschiedenen Gesprächsrunden wurden sie über die zu erwartenden 
Fördermöglichkeiten informiert, nach ihren Wünschen und Vorstellungen befragt und 
gemeinsam beraten, ob die entsprechenden Vorstellungen umsetzbar sind. Darüber hinaus 
gab es Einzelgespräche mit Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen zu sie 
möglicherweise berührenden Themen. 
 
Die Vorstellungen der Wirtschafts- und Sozialpartner beruhten ganz wesentlich auf den 
Fördermöglichkeiten, die es in der Vergangenheit gab. Sie gaben die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass diese Fördermöglichkeiten weiter bestehen, kritisierten aber auch in 
Einzelfällen den bürokratischen Aufwand und forderten die Verwaltung auf, sich gegenüber 
der Kommission für eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes einzusetzen. 
 
Darüber hinaus wurden in Vorbereitung des OPs mit einzelnen Personen aus der 
Fischwirtschaft und den Gleichstellungsbeauftragten der Landwirtschaftsministerien der 
Länder Gespräche geführt, um über Möglichkeiten zur Förderung der Geschlechterparität im 
Fischereisektor, speziell der Verbesserung der Möglichkeiten von Frauen, 
Führungspositionen wahrzunehmen, Wege und Ansatzpunkte zu finden (siehe Art. 19 i der 
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006). 
 
Auf Bundesebene wurden in diversen Bund-Länder-Besprechungen die Erstellung des OP 
und dessen Weiterentwicklung kontinuierlich besprochen und abgestimmt. Die im Laufe der 



 

130 

Zeit erstellten Fassungen wurden intensiv diskutiert und aufgrund etwaiger 
Änderungswünsche angepasst, konkretisiert und verbessert. 
 
Nach Fertigstellung des OP-Entwurfes wurden die wichtigsten Stellen auf Bundes- und 
Landesebene (Ministerien, Verbände und andere Nichtregierungsorganisationen) nochmals 
über die Entwürfe des OP und den Umweltbericht informiert und ihnen Gelegenheit für eine 
schriftliche Stellungnahme gegeben. Die schriftlichen Konsultationen begannen am 
03. Januar 2007, eine angemessene Konsultationsfrist wurde gewährt. 
 
Hinsichtlich der Reaktionen ist erstens festzustellen, dass sich bis zum September 2007 
vornehmlich Partner der „Umwelt- und Naturschutzseite“ geäußert haben. Und zweitens, 
dass diese Stellungnahmen in der Masse auf spezifische Vorschläge auf Projektebene 
abzielten und damit im Einzelnen im OP keine Berücksichtigung finden konnten. Hinweise 
auf Einzelprojekte sind im Gegenteil weitgehend aus dem überarbeiteten OP gestrichen 
worden. Thematisch im Schwerpunkt lagen etwa Fragen und Vorschläge zur EFF-Förderung 
bei NATURA 2000-Zielen, zu Besatzmaßnahmen zur Bestandserhaltung oder zum 
Bestandswiederaufbau, zur ökologischen Produktion und Ökozertifizierung von 
Fischereiprodukten und zu Einzelaspekten der marinen Aquakultur. Der WWF unterstützte 
nachdrücklich die zumindest im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode vorgesehene 
geringere Mittelausstattung der Prioritätsachse 1 und regte an, die Darstellung der 
Prioritätsachse 4 besonders mit Blick auf das „Bottom-up-Prinzip“ und die dadurch zentrale 
Bedeutung erlangenden Gruppen in den Fischwirtschaftsgebieten zu verdeutlichen und die 
sinnvolle Implementierung dieses neuen und begrüßenswerten Förderansatzes mit 
Nachdruck zu überwachen. Das Bundesministerium für Umwelt bemängelte zu Recht im 
Zusammenhang mit dem Umweltbericht vor allem das Fehlen der „nichttechnischen 
Zusammenfassung“, wodurch die Genehmigung des OP hätte in Frage gestellt werden 
können. 
 
Diese Anmerkungen und Vorschläge sind in die Überarbeitung des OP eingeflossen, bei den 
nicht integrierbaren Vorschlägen zu Einzelprojekten wurde dafür Sorge getragen, dass diese 
sich inhaltlich in den beschriebenen Maßnahmen wieder finden können (sofern sie durch den 
Text der EFF-Verordnung gedeckt sind, z.B.: Besatzmaßnahmen zur Bestandserhaltung sind 
nur möglich, wenn hierfür ein gemeinschaftlicher Rechtsakt vorliegt). 
 
Nachdem die Konsultationsfrist abgelaufen und die Stellungnahmen von Partnern, 
Öffentlichkeit und Behörden (die Spitzen der zuständigen Länderministerien waren inhaltlich 
informiert, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wurden darüber hinaus die Kabinette 
befasst) zum Operationellen Programm und zum Umweltbericht eingearbeitet waren, galten 
beide als auf nationaler Ebene angenommen. 
 
Die Bekanntgabe der Entscheidung erfolgte gemäß Art. 9 der Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme in Verbindung mit Art. 14 des UVP-
Gesetzes im Dezember 2007. 
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8. g) Information und Publizität  
(VO (EG) Nr. 1198/2006 Art. 20 Abs. 1.g und v sowie Art. 51) 

 
Die Tatsache der Fördermöglichkeit zugunsten der Strukturverbesserung im 
Fischereibereich ist dem Sektor bereits aus den vorangegangenen Förderperioden gut 
bekannt. Durch die stete Beteiligung an der aktuellen Programmplanung sind den Vertretern 
des Sektors auch die zu erwartenden Neuerungen bereits weitgehend vertraut. 
 
Die Fachministerien der einzelnen Bundesländer werden darüber hinaus auch weiterhin auf 
verschiedenen Wegen den Sektor über die Fördermöglichkeiten des Programms informieren. 
Über einzelne Vorhaben und speziell über die Rolle der EU bei der Förderung sollen vor 
allem Presseberichte und Tafeln an den jeweiligen Objekten Auskunft geben. 
 
Maßnahmen der Publizität erfolgen entsprechend geltender Rechtslage. 
 
Wie schon in der laufenden Periode sollen auch in der künftigen Förderperiode folgende 
Öffentlichkeitsmaßnahmen durchgeführt werden: 
 
- Erarbeitung von Richtlinien für die Förderung in Zusammenarbeit mit den 

 potentiellen Nutznießern und ihren Verbänden sowie den anderen Ressorts der 
 Regierungen der Länder und des Bundes, 

- regelmäßige Veröffentlichung von Informationen über Fördermöglichkeiten in 
 eigenen Publikationen (Amtsblätter, Fachzeitschriften, eigene Publikationen der 
 Landesregierung wie der Förderfibel), 

- Pressemitteilungen über Fördermöglichkeiten und erfolgte Förderungen, 
- Veröffentlichung der Fördermöglichkeiten im Internet (Richtlinien, 

 Antragsformulare, Merkblätter) auf den Seiten der Ministerien, 
- Öffentlichkeitsveranstaltungen zu einzelnen Projekten unter Beteiligung der 

 Medien, 
- Lancierung und Anregung von Fernseh- und Radioberichterstattungen, 
- Hinweise auf die Förderung in wissenschaftlichen Publikationen, 
- Hinweise auf die Förderung der Präsentation von Ergebnissen z. B. auf DVD’s, 
- Hinweise und Kontrolle der Einhaltung der Publikationspflichten der Begünstigten. 
 
Für die Öffentlichkeitsarbeit sind die Verwaltungsbehörden der Länder verantwortlich. Hier 
erfolgt auch eine regelmäßige Auswertung der Öffentlichkeitsarbeit. Der Bund informiert die 
Kommission über die von den Ländern veranlassten Maßnahmen im Rahmen der 
Jahresberichte gemäß Anhang XIV der Durchführungsverordnung zum EFF. 
 
 
8. h) Übergangsvorschriften  
 
Dieses operationelle Programm berührt weder die Fortsetzung noch die Änderung von 
Projekten, welche im Rahmen des OP FIAF 2000-2006 gefördert wurden bzw. werden. Die 
im Zusammenhang mit dem OP FIAF 2000-2006 erlassenen Rechtsvorschriften gelten bis 
zum Abschluss der Projekte fort. Das gleiche gilt analog für das OP FIAF 1994-1999. 
 
Im Gegensatz zu den ELER-Programmen im ländlichen Raum ab 2007 gibt es für den EFF 
keine Übergangsverordnung mit spezifischen Vorschriften. 
Das bedeutet, dass das FIAF- und EFF-Programm eine echte Überschneidungsphase 
besitzen und somit sichergestellt werden muss, dass exakte Trennung der Förderung erfolgt. 
 
Gemäß der Note 3 EFFC/16/2007-EN der EU-Kommission in Verbindung mit dem 
Leitlininien zum Abschluss der Förderperiode 2000-2006 wird hiermit darauf hinzuweisen, 
dass bestimmte Einzelvorhaben der FIAF-Förderperiode 2000-2006 voraussichtlich nicht 
rechtzeitig abgeschlossen werden können und deshalb eine Förderung im EFF fortgesetzt 
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werden soll. Die Vorgaben der Nr. 6 der Leitlinien zum Abschluss 2000-2006 werden 
eingehalten. 
 
Die meisten Bundesländer werden eigenständige Richtlinien für die Förderung erarbeiten. 
Die Vorarbeiten haben dazu bereits begonnen. 


